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Einordnung 

Angesichts der hohen Ausbauziele für Windenergieanlagen ist es notwendig, bei einem wei-
teren Ausbau die Gefährdungen für Fledermäuse zu minimieren. Zur Minderung betriebsbe-
dingter Kollisionen von Fledermäusen an Windenergieanlagen sind gezielte temporäre Ab-
schaltungen in Zeiten mit hoher Fledermausaktivität als wirksame Schutzmaßnahme aner-
kannt. 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesamt für Naturschutz im Jahre 2021 - also noch vor der 
Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 2022 in Bezug auf den Betrieb von Windenergiean-
lagen - ein Forschungs- und Entwicklungsvorhaben vergeben. Die Ergebnisse dieser Studie 
werden in der hier vorliegenden Publikation präsentiert und zur Diskussion gestellt. Zentral ist 
die auf Grundlage des verfügbaren Wissensstandes sowie anhand rechtlicher Vorgaben basie-
rende Herleitung einer Schwelle für Fledermaus-Kollisionen an Windenergieanlagen. Damit ist 
eine bundesweit einheitliche Handhabung der Beurteilung des Tötungsrisikos für Fledermäuse 
möglich und entsprechend angepasste Abschaltvorgaben können in Zulassungsverfahren auf-
genommen werden. 

Die bisherige Signifikanzschwelle in vielen Länderleitfäden, die festlegt, wie viele tote Fleder-
mäuse pro Windenergieanlage und Jahr tolerierbar sind, beruht in den meisten Fällen auf ei-
ner im Rahmen des RENEBAT-Vorhabens1 durchgeführten Beispielrechnung. Expertinnen und 
Experten haben in mehreren Publikationen darauf hingewiesen, dass die so angewendete 
Schwelle von bis zu 2 toten Tieren pro Windenergieanlage und Jahr zu hoch sei und so negative 
Auswirkungen zumindest auf die Populationen einiger Fledermausarten nicht ausgeschlossen 
werden könnten. Dies sei insbesondere bei Windparks mit mehreren Anlagen zu befürchten, 
da Kumulationseffekte aktuell nicht betrachtet werden. 

Innerhalb des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens ist es neben der Herleitung einer Sig-
nifikanzschwelle für die Tötung von Fledermäusen an Windenergieanlagen auch gelungen, die 
pauschalen Abschaltregelungen, die vor einem Monitoring die Basis für Betriebseinschränkun-
gen bilden, zu verbessern. Beides wurde in einem schriftlichen Verfahren mit verschiedenen 
Organisationen und Bundesländern konsultiert. 

Die vorliegende Veröffentlichung ist damit ein fachlich validierter Beitrag zur Diskussion und 
Standardisierung der einwandfreien Ermittlung und der zuverlässigen Bewältigung der Aus-
wirkungen von Windenergieanlagen auf Fledermäuse. Dies trägt zu einem naturverträglichen 
Ausbau der Windenergienutzung bei. 

 

Kathrin Ammermann und Nora Köcher 

Fachgebiet II 4.3 „Naturschutz und Erneuerbare Energien“, Bundesamt für Naturschutz 

 

 

1 „Bestimmung des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen in der Planungspra-
xis“ (2018) 
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Zusammenfassung 

Der Verlust der biologischen Vielfalt und der Klimawandel sind zwei existenzielle Gegen-
wartskrisen, die aufgrund vielfacher Wechselwirkungen nur gemeinsam gelöst werden kön-
nen. Das Erfordernis, die Stromproduktion über einen erheblichen Ausbau der erneuerbaren 
Energien zu bewerkstelligen, kann dabei zu Konflikten mit dem Schutz der biologischen Vielfalt 
führen. So geht z.B. der Betrieb von Windenergieanlagen (WEA) einher mit der Tötung von 
schlaggefährdeten Vogel- und Fledermausarten. Die Schlaggefährdung ist wiederum nicht nur 
eine erhebliche Gefährdungsursache für die betroffenen Vogel- und Fledermausarten, son-
dern ebenso ein artenschutzrechtliches Problem gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und damit 
genehmigungsrelevant. 

In Deutschland wird für die Artengruppe der Fledermäuse im Zuge der Planung und Genehmi-
gung von WEA dem Konflikt der Schlaggefährdung derzeit mit vorlaufenden Untersuchungen 
begegnet sowie darauf aufbauend mit der Aufnahme von Betriebszeiteneinschränkungen in 
die Betriebsgenehmigung. Der Umfang der Abschaltungen orientiert sich an einer länderspe-
zifischen Festlegung, welche die maximale Anzahl der Fledermäuse unter den vor Ort gegebe-
nen Umweltbedingungen festlegt, die pro Jahr und Anlage geschlagen werden dürfen. Unter-
halb dieser sogenannten Signifikanzschwelle wird davon ausgegangen, dass kein signifikant 
erhöhtes Tötungsrisiko für Fledermäuse vorliegt. 

Anlass für das vorliegende Dokument ist die Prüfung einer wissenschaftlichen Herleitung einer 
einheitlichen Signifikanzschwelle für Deutschland. Daraus folgend sollen pauschale Schwellen-
werte für vorsorgliche Betriebszeiteneinschränkungen für WEA in Abhängigkeit der Tages- 
und Jahreszeit sowie der Windgeschwindigkeit und Lufttemperatur abgeleitet werden. 

In Deutschland sind vor allem die im freien Luftraum fliegenden und migrierenden Fleder-
mausarten (v.a. Abendsegler, Kleinabendsegler und Rauhautfledermaus) sowie Arten mit aus-
geprägtem Neugierverhalten (v.a. Zwergfledermaus) durch den Betrieb von WEA gefährdet. 
Im Allgemeinen beeinflussen die Größe der WEA, die Länge der Rotoren und deren Boden-
nähe, die Entfernung zu Leitstrukturen sowie die Betriebszeiten in Abhängigkeit von Wetter-
bedingungen und der Jahreszeit die Schlagopferzahl. Gegenwärtig muss davon ausgegangen 
werden, dass die Zahl der bundesweit an WEA getöteten Fledermäusen in populationsrele-
vanten Größenordnungen liegt. 

Aufgrund der geringen Reproduktionsrate von Fledermäusen, die populationsbiologisch als K-
Strategen einzuordnen sind, führen bereits gering erhöhte Mortalitätsraten zu einem erhöh-
ten Aussterberisiko. In welchem Umfang sich erhöhte Mortalitäten an WEA auf die Populati-
onsgröße von schlaggefährdeten Fledermausarten auswirken, kann gegenwärtig nicht seriös 
berechnet werden, da der Kenntnisstand etwa zur Populationsgröße und jahreszeitenabhän-
gigen Dichte dieser räumlich und zeitlich sehr dynamischen Fledermausarten noch unzu-
reichend ist. Die seriöse Berechnung eines pauschalen, noch populationsverträglichen Schwel-
lenwertes für die Zahl tolerierbarer Todesopfer an WEA ist deshalb nicht möglich. Zudem gilt 
losgelöst von der Populationsrelevanz der europarechtlich verankerte Individuenschutz. 
Grundsätzlich ist somit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG jedes Individuum einer Art zu schüt-
zen, die Auswirkung auf die Population ist für den Sachverhalt der Tötung rechtlich zunächst 
nicht erheblich. Erst im Zuge eines artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahrens wird die 
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Wirkung auf die Population abgefragt. In der Rechtsprechung besteht Konsens, dass der Tat-
bestand des Tötungsverbotes erst dann erfüllt ist, soweit sich die Wahrscheinlichkeit hierfür 
in signifikanter Weise erhöht. Es ist somit bei der Bewertung des signifikant erhöhten Tötungs-
risikos ein vorhabenunabhängiges Grundrisiko für die Tötung eines Individuums zu berück-
sichtigen.  

Mit dem Bau von WEA ist die Wahrscheinlichkeit einer kollisionsbedingten Tötung gegenüber 
dem vorher bereits in der Landschaft bestehenden Lebensrisiko erhöht, sofern keine wirksa-
men Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt werden. Bezogen auf das Kollisionsrisiko sind 
dies vor allem die Betriebszeitenkorrekturen. Diese erfordern bereits im Vorfeld definierte 
pauschale, fachlich und rechtlich belastbare Schwellenwerte.  

Die Bewertung des Tötungsrisikos für den regelmäßigen Betrieb einer WEA wird gegenwärtig 
von den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Dabei gibt es bezüglich des Schwellen-
werts für die tolerierbare Zahl toter Fledermäuse pro WEA und Jahr sehr verschiedene Anga-
ben (meist bis zu 2 Schlagopfer pro Anlage und Jahr). Ebenso gibt es deutliche Auslegungs-
spielräume in Bezug auf die Vorgaben für pauschale Betriebsalgorithmen vor allem hinsicht-
lich der Cut-In Windgeschwindigkeit und der Anwendung der Erfassung der Fledermausaktivi-
tät in Gondelhöhe. Nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen garantiert eine pau-
schale Cut-In Windgeschwindigkeit von 6 m/s nicht die Einhaltung der in den Länderleitfäden 
gegebenen Signifikanzschwelle. Da eine Herleitung für die populationsbiologisch noch ver-
trägliche Zahl an hinnehmbaren Schlagopfern aufgrund fehlender demographischer Parame-
ter für Fledermäuse bei gleichzeitig höchster Sensitivität gegenüber Mortalitätserhöhungen 
nicht berechenbar ist, erfolgt mit dem vorliegenden Dokument die Herleitung einer Empfeh-
lung auf der unionsrechtlichen Verpflichtung zum Individuenschutz sowie dem aktuellen wis-
senschaftlichen Kenntnisstand zur Vermeidung von Schlagopfern.  

Um das Tötungsrisiko beim Betrieb von Windenergieanlagen zu minimieren, wird deswegen 
ein bundeseinheitlicher Signifikanzschwellenwert von < 1 Tier pro Anlage und Jahr vorge-
schlagen. Die Einhaltung des vorgeschlagenen Signifikanzschwellenwerts von <1 muss der 
Schwellenwert für die pauschale Cut-In Windgeschwindigkeit sein. Diese sollte dabei mindes-
tens in den ersten beiden Betriebsjahren durch eine sehr viel differenziertere Cut-In Windge-
schwindigkeit ersetzt werden, die den Rotorblattdurchmesser, den jeweiligen Monat und das 
jeweilige Nachtzehntel sowie den Naturraum in Deutschland berücksichtigt. Der Wert für die 
pauschale (differenzierte) Cut-In Windgeschwindigkeit kann dann nach einem zweijährigen 
Betriebsmonitoring durch einen standortspezifischen Wert ersetzt werden. Die Betriebs-
zeitenkorrekturen gelten zunächst für den Zeitraum 15. März bis 15. November. Die mindes-
tens zweijährige Überwachung der pauschalen (differenzierten) Cut-In Windgeschwindigkeit 
und Temperaturschwelle (>10 °C) durch ein Gondelmonitoring mehrerer WEA eines Wind-
parks ist idealerweise Teil der Vermeidungsmaßnahme.  

Zur Einhaltung der Signifikanzschwelle von < 1 und zur Ermittlung der regionalisierten Be-
triebszeitenkorrekturen (v. a. Cut-In und Temperatur) ist das ProBat-Tool zu verwenden. Die-
ses berechnet auf Basis der an der Gondel ermittelten Fledermausaktivitäten den zukünftigen 
Anlagenalgorithmus unter Einhaltung der Signifikanzschwelle und ist derzeit die einzige 
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wissenschaftlich begründete Methode zur Berechnung von Betriebszeitenkorrekturen auf Ba-
sis der gemessenen Fledermausaktivität. 
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Abstract  

The loss of biodiversity and climate change are two existential contemporary crises that can 
only be solved together due to multiple interactions. The need to produce electricity through 
a considerable expansion of renewable energies can lead to conflicts with the protection of 
biodiversity. For example, the operation of wind turbines is associated with the killing of bird 
and bat species that are at risk of being struck. The risk of impact is in turn not only a significant 
cause of danger for the bird and bat species concerned, but also a problem under species 
protection law in accordance with § 44 of the Federal Nature Conservation Act and thus rele-
vant to licensing. 

In Germany, the conflict of the risk of bats being struck is currently addressed in the course of 
planning and approval of wind turbines by means of preliminary investigations and, based on 
these, restrictions on operating times are included in the operating permit. The extent of the 
shutdowns is based on a country-specific definition that determines the maximum number of 
bats that may be struck per year and turbine under the environmental conditions prevailing 
on site. Below this so-called significance threshold, it is assumed that there is no significantly 
increased risk of killing bats. 

The reason for the present project is to examine the scientific derivation of a uniform signifi-
cance threshold for Germany. As a result, general threshold values for precautionary operat-
ing time restrictions for wind turbines are to be derived depending on the time of day and 
season as well as wind speed and air temperature. 

In Germany, it is mainly the bat species flying and migrating in open space (especially the 
evening bat, lesser evening bat and rough-skinned bat) and species with pronounced curiosity 
behaviour (especially the common pipistrelle) that are endangered by the operation of wind 
turbines. In general, the size of the wind turbines, the length of the rotors and their proximity 
to the ground, the distance to roosting structures as well as the operating times influence the 
number of bat victims depending on weather conditions and the time of year. At present, the 
number of bats killed by wind turbines nationwide is in population-relevant orders of magni-
tude, especially caused by old turbines that are operated without bat-friendly operating time 
corrections. 

Due to the low reproduction rate of bats, which are classified as K-strategists in terms of pop-
ulation biology, even slightly increased mortality rates lead to an increased risk of extinction. 
The extent to which increased mortalities at wind turbines affect the population size of bat 
species at risk of impact cannot be reliably calculated at present, as knowledge about the pop-
ulation size and seasonal density of these spatially and temporally very dynamic bat species is 
still insufficient. For this reason, it is not possible to seriously calculate a general, population-
compatible threshold value for the number of tolerable fatalities at wind turbines. In addition, 
the protection of individuals under European law applies irrespective of population relevance. 
In principle, each individual of a species is to be protected pursuant to § 44, and the impact 
on the population is initially not legally relevant to the killing. The effect on the population is 
only examined in the course of an exceptional procedure under species protection law. There 
is a consensus in case law that the facts of the prohibition of killing are only fulfilled if the 
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probability of this significantly increases. Thus, when assessing the significantly increased risk 
of killing, a project-independent basic risk of killing an individual must be taken into account.  

With the construction of wind turbines, the probability of a collision-related killing is increased 
in comparison to the existing life risk in the landscape, unless effective avoidance measures 
are implemented. With regard to the collision risk, these are above all the operating time cor-
rections. These require general, technically and legally sound threshold values to be defined 
in advance. 

The assessment of the killing risk for the regular operation of a wind turbine is currently han-
dled differently by the federal states. There are very different specifications regarding the 
threshold value for the tolerable number of dead bats per WT and year (usually up to 2 bat 
victims per turbine and year). There is also considerable room for interpretation with regard 
to the specifications for general operating algorithms, especially with regard to the cut-in wind 
speed and the application of the recording of bat activity at nacelle height. According to cur-
rent scientific knowledge, a blanket cut-in wind speed of 6 m/s does not guarantee compliance 
with the significance threshold given in the national guidelines. 

Since it is not possible to calculate the number of acceptable bat kills from a population biol-
ogy perspective due to the lack of demographic parameters for bats, while at the same time 
being highly sensitive to mortality increases, the present document derives a technical recom-
mendation based on the obligation under EU law to protect individuals and the current state 
of scientific knowledge on the avoidance of bat kills. 

In order to minimize the risk of killing during the operation of wind turbines, a nationwide 
significance threshold of < 1 animal per turbine and year is therefore proposed. 

Compliance with the proposed significance threshold of <1 must be the threshold value for 
the blanket cut-in wind speed and should be replaced, at least in the first two years of opera-
tion, by a much more differentiated cut-in wind speed that takes into account the rotor blade 
diameter, the respective month and the respective night tenth as well as the natural area in 
Germany. This significance threshold should be replaced by a site-specific value after two 
years of operational monitoring. Monitoring of the blanket cut-in wind speed and tempera-
ture threshold (>10 °C) by nacelle monitoring of several wind turbines of a wind farm for at 
least two years is ideally part of the avoidance measure and the operating time corrections 
initially apply to the period 15 March to 15 November. 

To comply with the significance threshold of < 1 and to determine the regionalised operating 
time corrections (especially cut-in and temperature), the ProBat tool should be used. This tool 
calculates the future installation algorithm on the basis of the bat activity measured at the 
nacelle while complying with the significance threshold and is currently the only scientifically 
justified method for calculating operating time corrections on the basis of measured bat ac-
tivity.  
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1 Einleitung 

Der Verlust der biologischen Vielfalt und der Klimawandel sind zwei existenzielle Gegen-
wartskrisen, die aufgrund vielfacher Wechselwirkungen nur gemeinsam gelöst werden kön-
nen (IPBES & IPCC, 2021). Obwohl bei der Konferenz von Rio im Jahr 1992 Konventionen zum 
Schutz des Klimas und ebenso zum Schutz der biologischen Vielfalt beschlossen wurden, hat 
sich in den Folgejahrzehnten aufgrund politischer Versäumnisse keine Verbesserung der Prob-
lemlage ergeben. Mittlerweile ist der erforderliche Handlungsdruck sehr hoch. Dies wird unter 
anderem in dem von der EU-Kommission 2019 ins Leben gerufenen europäischen Green-Deal 
deutlich (Europäische Kommission (EU), 2019). Hier wurde ein Maßnahmenpaket beschlos-
sen, welches einen Transformationsprozess sowohl der europäischen Industrie als auch der 
Wirtschaft insgesamt vorsieht. Konkret soll der effiziente Umgang mit Ressourcen in einer 
sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft angestrebt, der Klimawandel aufgehalten, ge-
gen den Biodiversitätsverlust angegangen und die Schadstoffbelastung reduziert werden. Spe-
ziell genannt wird dabei der Ausbau der Offshore-Windenergie. Auch die Bundesregierung hat 
in ihrem Koalitionsvertrag “Mehr Fortschritt wagen” die entsprechenden Ziele aufgenommen 
und den Schutz von Umwelt und Natur sowie die Begrenzung des Klimawandels und des Ar-
tensterbens ins Zentrum ihres politischen Handelns gestellt (SPD et al., 2021; BMUV & BMWK, 
2022). Um den Ausbau der Windenergie an Land voranzutreiben, hat die Bundesregierung im 
Juli 2022 mit dem vierten Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) den 
sogenannten Ausnahmeparagraphen § 45 ergänzt um Regelungen zum Betrieb von Wind-
energieanlagen an Land (b), das Repowering (c) und die Umsetzung nationaler Artenhilfspro-
gramme (d). 

Die Gesetzesänderung bezieht sich in den Buchstaben b und c im Wesentlichen auf besonders 
und streng geschützte Vogelarten sowie die in ihrer Gesamtheit besonders und streng ge-
schützte Artengruppe der Fledermäuse (§ 45b Absatz 6, 7, 8 und 9 BNatSchG sowie dazuge-
hörige Anlage 2). Über die Implementierung von nationalen Artenschutzprogrammen soll der 
Erhaltungszustand, vor allem der schlaggefährdeten Vogel- und Fledermausarten, gesichert 
oder verbessert werden. Damit wird der Versuch unternommen, das sogenannte „grün-grün-
Dilemma“ zu lösen, wonach der Ausbau der Windenergie verbunden ist mit einer Tötung von 
schlaggefährdeten Vogel- und Fledermausarten. Die Schlaggefährdung ist wiederum nicht nur 
eine erhebliche Gefährdungsursache für die betroffenen Fledermausarten (vgl. Kap. 2.2), son-
dern ebenso ein artenschutzrechtliches Problem gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Der Indi-
viduenschutz wird hierbei vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) regelmäßig bestätigt (vgl. 
Kap. 4.1). Der Populationsbezug von Individuenverlusten ist jedoch im Zuge einer artenschutz-
rechtlichen Ausnahme etwa für den Betrieb von WEA ebenfalls zu bewerten. 

In Deutschland wird für die Artengruppe Fledermäuse im Zuge der Planung und Genehmigung 
von WEA dem Konflikt des Tötungsrisikos derzeit mit vorlaufenden Untersuchungen begeg-
net, die je nach Bundesland unterschiedlich aufwendig sein können (vgl. Hurst et al., 2015; FA 
Wind: Fachagentur Windenergie an Land e.V., 2022). Darauf aufbauend werden zunächst je 
nach Bundesland unterschiedliche Pauschalabschaltungen in die Betriebsgenehmigung aufge-
nommen. Für die Artengruppe der Fledermäuse können diese Abschaltungen durch nachge-
schaltete sog. Gondelmonitorings oder Höhenerfassungen angepasst werden. Dabei werden 
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Ultraschallmikrofone in der Gondel der WEA angebracht und die Fledermausaktivität gemes-
sen. Die Auswertung dieser Daten erfolgt in den meisten Bundesländern mit dem „Probat“-
Tool. Diesem unterliegt eine komplexe Berechnungsgrundlage, die auch die sogenannte Sig-
nifikanzschwelle enthält. Diese Schwelle ist gegenwärtig eine länderspezifische Festlegung 
(vgl. FA Wind, 2020), die die maximale Anzahl der Fledermäuse unter den vor Ort gegebenen 
Umweltbedingungen festlegt, die pro Jahr und Anlage geschlagen werden dürfen. Unterhalb 
dieser Maximalzahl wird davon ausgegangen, dass kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für 
Fledermäuse vorliegt.  

Die behördliche Vorgabe für die Signifikanzschwelle variiert in den einzelnen Bundesländern 
zwischen 0,5 und 2 getöteten Fledermäusen je Jahr und Anlage. Eine wissenschaftliche Her-
leitung gibt es bislang nicht, als Referenz werden oftmals die Ergebnisse des ersten RENEBAT-
Projekts herangezogen (Behr et al., 2011a).  

Anlass für das vorliegende Projekt ist die Prüfung einer wissenschaftlichen Herleitung einer 
einheitlichen Signifikanzschwelle für Deutschland. Daraus folgend sollen pauschale Schwellen-
werte für vorsorgliche Betriebszeiteneinschränkungen für WEA in Abhängigkeit der Tages- 
und Jahreszeit sowie der Windgeschwindigkeit und Lufttemperatur abgeleitet werden.  

Um sich der Aufgabenstellung zu nähern, erfolgen vier Bearbeitungsschritte: 

• Auswertung des aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstandes zur Gefährdungssituation 
von Fledermäusen an WEA; 

• Ausführung von populationsökologischen Grundlagen zur Bewertung der Mortalität; 

• Darstellung der rechtlichen Bedingungen einschließlich der Entwicklung der Rechtspre-
chung in Bezug auf das Kollisionsrisiko; 

• Schlussfolgerungen und Ausarbeitung einer Empfehlung für eine bundeseinheitliche Signi-
fikanzschwelle. 
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2 Gefährdung von Fledermäusen durch WEA 

Fledermäuse sind beim Bau und Betrieb von WEA vor allem als Schlagopfer (wozu auch die 
durch Barotrauma verendenden Tiere zählen, Wirkfaktorengruppe 4 nach BfN (2022) – Barri-
ere- oder Fallenwirkung/ Individuenverlust) und standortspezifisch aufgrund von Lebens-
raumverlusten gefährdet. Es entstehen direkte Flächen- und damit Habitatverluste (Wirkfak-
torengruppe 1 nach BfN (2022) Direkter Flächenentzug, Wirkfaktorengruppe 2 nach BfN 
(2022) Veränderungen der Habitatstruktur/ Nutzung), deren Auswirkungen vor allem von der 
Struktur und der Lebensraumfunktion abhängig sind. Weiterhin werden indirekte Wirkungen 
durch Schall- und Lichtemissionen sowie veränderte kleinklimatische Bedingungen diskutiert 
(Wirkfaktorengruppe 5 nach BfN (2022) – Nichtstoffliche Einwirkungen). Für Schall und Lichte-
missionen fehlen jedoch noch ausreichend belastbare Untersuchungen. Nachteilige Schalle-
missionen im Ultraschallbereich, die ein Meideverhalten verursachen, oder Schall, der zur 
akustischen Maskierung von Beutetieren führt, sind durch die Studien von Ellerbrok et al. 
(2022) oder Gaultier et al.(2023) noch nicht hinreichend belegt. Kleinklimatische Veränderun-
gen (Wirkfaktorengruppe 3 nach BfN (2022) – Veränderung abiotischer Standortfaktoren) 
konnten durch Armstrong et al. (2016) und Luo et al. (2021) belegt werden, mit Auswirkungen 
von bis zu 10 km um die WEA (Luo et al., 2021). 

Während Lebensraumverluste und -veränderungen grundsätzliche alle Fledermausarten, 
wenn auch artspezifisch unterschiedlich, betreffen können und durch gezielte Voruntersu-
chungen ermittelt werden können (z. B. Quartierverluste), ist die Schlaggefährdung durch 
WEA ein seit langem bekanntes Problem und vor allem bei Arten wirksam, die sich im freien 
Luftraum und größeren Flughöhen bewegen oder durch die Anlagen angelockt werden (vgl. 
Kap. 2.6, Neugierdeverhalten). Untersuchungen in den USA und ebenso in Europa weisen zu-
mindest deutlich darauf hin, dass das Ausmaß des Kollisionstodes bei Fledermäusen negative 
populationsbiologische Folgen für die besonders schlaggefährdeten Arten hat (z. B. Lehnert et 
al., 2014; Thaxter et al., 2017; Davy et al., 2020; Mantoiu et al., 2020; Huso et al., 2021; Krus-
zynski et al., 2021). Maßstab für die rechtliche Bewertung des Schlagrisikos in Europa und 
Deutschland ist jedoch der Schutz des Individuums nach Artikel 12 FFH-Richtlinie respektive 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Im Hinblick auf die Herleitung einer Signifikanzschwelle wird deswegen im Folgenden der 
Kenntnisstand zur betriebsbedingten Gefährdung von Fledermäusen zusammenfassend dar-
gestellt. 

2.1 Warum verunglücken Fledermäuse an WEA? 

Das nachtaktive und hochmobile Verhalten von Fledermäusen wird durch ein ultraschallba-
siertes, fein auflösendes System der Hinderniswahrnehmung, verbunden mit einer enormen 
Reaktionsfähigkeit, ermöglicht. Trotz dieses im natürlichen Ökosystem über Jahrmillionen per-
fektionierten und artspezifisch ausgeprägten Orientierungs- und Beutedetektionsvermögens 
verunfallen Fledermäuse an WEA bedingt durch die Rotorblattbewegung. Erklärbar ist dies 
durch die Eigenschaften der Ultraschallorientierung der Fledermäuse. Fledermäuse nehmen 
erst wenige Meter vor einem Hindernis dieses als solches wahr (Long et al., 2009). Der Grund 
dafür ist die sehr schnelle Dissipation der Ultraschallwellen in Luft, d. h. die geringe Reichweite 
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der von den echoortenden Fledermäusen ausgesandten, gebündelten „Schallkeule“. Long et 
al. (2009) zeigten durch Experimente mit Mikroturbinen, dass selbst bei großer Nähe zum Ob-
jekt der vom Objekt reflektierte (und somit von Fledermäusen wahrnehmbare) Ultraschall nur 
noch etwa 3–10 % seiner Ausgangsenergie besitzt. Fledermäuse müssen somit sehr nah am 
Objekt sein, bevor sie durch Echoortung präzise wahrnehmen können, welche Dimensionen 
dieses besitzt. Erst danach können sie mit einer Ausweichhandlung reagieren. Diese erfolgt 
durch die „Try and avoid“-Technik („Versuch und Ausweich“-Technik), was bedeutet, dass das 
Individuum, nachdem es ein Hindernis wahrgenommen hat, versucht, durch Änderung der 
Flughöhe und Flugrichtung dieses Hindernis zu überwinden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die Echoorientierung, der im freien Luftraum fliegenden Fledermäuse, in der Regel nach vorn 
gerichtet ist. Objekte, die sich horizontal gesehen ober- oder unterhalb des sich echoorientie-
renden Individuums befinden, können kaum von diesem wahrgenommen werden. Eine wei-
tere mögliche Kollisionsursache kann die während der Migration teilweise ausgesetzte Echo-
ortung beim Flug im hindernisfreien Luftraum sein (Erickson et al., 2002; Ahlén, 2003), 
wodurch ggfs. sogar Kollisionen an stehenden Windenergieanlagen möglich sind. Für diese 
Möglichkeit spricht, dass sich Fledermäuse während der Migration nicht mittels Echoortung, 
sondern mit anderen Sinnen (Erdmagnetismus) orientieren (Holland et al., 2008). Möglicher-
weise verzichten männliche Tiere auch zeitweise auf Echoortung, um keine Konkurrenten 
während der Balzzeit auf sich aufmerksam zu machen, und sind so einer besonderen Gefähr-
dung ausgesetzt (Corcoran et al., 2021). Die Bedeutung des optischen Sinnes für die Migration 
ist nicht bekannt, zumindest reicht die Sinneswahrnehmung über die Augen nicht für den Flug 
in hindernisreichem Gelände in der Dämmerung oder in der Nacht aus. In Flughöhen deutlich 
über Baumkronenhöhe sind in freier Natur allerdings keine Hindernisse zu erwarten, die eine 
hochauflösende Echoortung oder eine optische Erkennung während des Migrationsfluges er-
fordern. Unerwartete anthropogene Hindernisse wie WEA werden dann erst spät wahrge-
nommen und die Tiere können den sich drehenden Rotorblättern nicht mehr kurzfristig aus-
weichen, sollten sie diese noch bemerken (Rydell et al., 2010; Grodsky et al., 2011).  

Sofern WEA still stehen, besteht nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Gefahr für Fleder-
mäuse (Arnett et al., 2008; Horn et al., 2008), allerdings stehen „abgeschaltete“ Anlagen nicht 
still, sondern bewegen sich im sogenannten Trudelmodus. Hierbei wird die Drehbewegung 
durch das „aus dem Wind Herausdrehen der Rotorblätter“ stark verlangsamt, d. h. die Rotor-
blätter werden durch den Wind gebremst anstatt angetrieben. Gezielte Untersuchungen zum 
Gefahrenpotenzial im Trudelmodus liegen nicht vor. Zudem ist gegenwärtig nicht definiert, 
unter welchen Parametern vom „Trudelmodus“ gesprochen wird (Bruns et al., 2021). Das OVG 
Lüneburg definiert den Trudelbetrieb als „aus dem Wind gedrehte Rotorblätter und aktivierte 
Windnachführung der Rotorgondel“2. Ebenfalls stellt das Gericht für diesen Fall eine maximale 
Drehzahl von 0,7 Umdrehungen pro Minute (rpm) (=0,7 U/min = 42 U/h) fest. Das KNE ver-
weist auf Basis eigener Berechnung auf vergleichsweise große Spreizungen im Trudelbetrieb. 
Während die Blattspitzengeschwindigkeit bei einem Rotordurchmesser von 82 m bei weniger 
als 15 km/h liegt, steigt sie bei Rotordurchmessern von 160 m auf bis zu 30 km/h (Berech-
nungsgrundlage 1 U/min). Das OVG stellt jedoch fest, dass eine signifikante Gefährdung 

 
2 OVG Lüneburg Beschl. v. 29.4.2019 – 12 ME 188/18, BeckRS 2019, 7750, beck-online Rn. 20. 
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schlaggefährdeter Arten i.S.d. § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG im Trudelbetrieb aufgrund 
der geringen Blattgeschwindigkeiten grundsätzlich nicht gegeben sei.  

2.2 Welche Arten verunglücken an WEA?  

Um den tatsächlichen Kollisionsraten von Fledermäusen und der artspezifischen Verteilung 
näher zu kommen, wurden in der Vergangenheit mehrfach systematische Nachsuchen unter 
WEA durchgeführt (Măntoiu et al., 2020; Kruszynski et al., 2021). Für die Darstellung und Be-
rechnung der Schlagopferzahlen gibt es dabei verschiedene Ansätze. Die Angabe eines allge-
mein gültigen, durchschnittlichen Wertes für Fledermausopfer pro WEA ist nicht möglich, da 
das Kollisionsrisiko von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird, u. a. von der Fledermaus-
aktivität, die wiederum von den Standort- und Wetterbedingungen beeinflusst wird und 
ebenso von dem Anlagentyp. Studien aus verschiedenen Regionen aus Europa und den USA 
zeigen entsprechend eine höchst unterschiedliche Anzahl an Schlagopfern pro WEA auf. Neu-
ere Ansätze versuchen die Anzahl an Schlagopfern pro erbrachter Megawatt-Leistung der An-
lagen zu beziffern, um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen, da mittlerweile sehr große 
Spannweiten zwischen Größe, Höhe und Drehzahl der Anlagen existieren. 

Nachdem im Jahr 1972 erste Hinweise auf verunfallte Fledermäuse im Bereich von WEA in 
Australien auftraten, wurden erst viel später erste Daten in den USA im Rahmen von Vogel-
schlaguntersuchungen systematisch erfasst (Keeley et al., 2001; Erickson et al., 2002; Johnson 
et al., 2002). Weitere Studien aus den USA belegen zum Beispiel eine durchschnittliche Schlag-
opferzahl von vier bis sieben Fledermäusen pro Megawatt installierter Nennleistung pro Jahr. 
Maximale Schlagopferzahlen in bewaldeten Gebieten wurden bei 40 bis 50 Opfern pro Mega-
watt registriert (Allison et al., 2019). Eine weitere Meta-Studie berechnete wiederum für Ver-
treter der Familie der Glattnasen-Fledermäuse (Vespertilionidae) eine Schlagrate von ca. 
0,7 Tieren pro Jahr und Anlage (Thaxter et al., 2017). Dieser Familie gehören nahezu alle in 
Deutschland beheimatetenFledermausarten an, insbesondere alle Arten mit einem hohen 
Kollisionsrisiko. 

Erickson et al. (2002) dokumentierten im Jahr 2002 beispielhaft 616 Totfunde unter sechs ver-
schiedenen WEA, welche mit insgesamt knapp 90 % die drei fernziehenden Arten Eisgraue 
Fledermaus (Lasiurus cinereus), Rote Fledermaus (Lasiurus borealis) und Silberhaarfledermaus 
(Lasionycteris noctivagans) betrafen. Diese Ergebnisse wurden sowohl zeitlich als auch artspe-
zifisch bei neueren Auswertungen aus dem Jahr 2020 bestätigt. Eine Auswertung von Auf-
zeichnungen des US Fish and Wildlife Service aus den Jahren 2008 bis 2017 ergab im Nordos-
ten der USA unter 22 Anlagenstandorten eine Anzahl von 418 Schlagopfern. Erneut zählten 
über 90 % der Opfer zu den drei vorgenannten Fledermausarten, diese wurden an über 60 % 
der untersuchten Standorte registriert (Choi et al., 2020). 

Ebenfalls um die Jahrtausendwende wurden in Deutschland bzw. Europa erste Meldungen 
von Schlagopfern durch Bach et al. (1999) bekannt, daraufhin folgten Berichte von Fleder-
mausopfern aus dem Nordostdeutschen Tiefland (Dürr, 2002) und Schweden (Ahlén, 2002). 
Eine in Sachsen an einem Windpark systematisch durchgeführte Suche ergab eine überra-
schend hohe Zahl an toten Fledermäusen mit vorgeblich einer sehr hohen Dunkelziffer, da 
nicht die gesamte Fläche abgesucht werden konnte und sensibilisierte so weiter für dieses 
Thema (Trapp et al., 2002). 
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In der Studie von Niermann et al. (2011a) verteilten sich die Schlagopfer auf Rauhautfleder-
maus (Pipistrellus nathusii), Abendsegler (Nyctalus noctula), Zwergfledermaus (P. pipistrellus) 
und an vierter Stelle Kleinabendsegler (N. leisleri) sowie Breitflügelfledermaus (Eptesicus se-
rotinus) und Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus). Die genannten Arten sind auch in der 
Schlagopferdatei der Vogelschutzwarte Brandenburg am häufigsten aufgeführt (vgl. hierzu 
auch Anhang A.1, nach Dürr (2022)). Weitere schlaggefährdete Arten, die in Deutschland sel-
ten bis sehr selten sind, jedoch in den Ländern mit Verbreitungsschwerpunkten hohe Schlag-
opferzahlen zeigen, sind die Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii), die Weißrandfledermaus 
(Pipistrellus kuhlii) und die Alpenfledermaus (Hypsugo savii) (Alcalde & Sáenz, 2004; Rydell et 
al., 2010, 2016; Georgiakakis et al., 2012; Santos et al., 2013; Meinig et al., 2020). 

Kollisionsgefährdet (s. Tab. 1) sind demnach vor allem Arten, die überwiegend im freien Luft-
raum jagen und/oder großräumige Wanderungen mit Entfernungen von mehreren hundert 
Kilometern vornehmen, wie z. B. der Abendsegler, der Kleinabendsegler, die Rauhautfleder-
maus und die Zweifarbfledermaus (Dürr, 2022). Entsprechend können von einer WEA weit 
entfernt reproduzierende, nicht ortsansässige Populationen betroffen sein (Voigt et al., 2012). 
Lehnert et al. (2014) wiesen für tot unter WEA in Deutschland gefundene Abendsegler einen 
Anteil von 28 % migrierender, in Nordosteuropa reproduzierender Individuen aller Altersstu-
fen (Jungtieranteil 32 %) nach. Es zeigte sich aber auch, dass der Anteil lokal reproduzierender 
Individuen an den Schlagopfern immerhin 72 % betrug, wobei 38 % dieser Gruppe Jungtiere 
und 62 % weibliche Tiere waren. Eine Analyse von Totfunden der Rauhautfledermäuse im 
norddeutschen Tiefland ergab, dass Jungtiere mit einem höheren Anteil betroffen waren, als 
angesichts ihrer Häufigkeit in der lebenden Population zu erwarten war (Kruszynski et al., 
2021). Ebenso zeigte die Studie, dass es sich bei den Jungtieren vor allem um ortsansässige 
Tiere handelte, während der Jungtieranteil unter den tot aufgefundenen migrierenden Rau-
hautfledermäusen anteilsmäßig nicht höher war, als aufgrund der Zusammensetzung der 
wandernden Individuen zu erwarten. 

Die hohe Anzahl tot aufgefundener Zwergfledermäuse in Deutschland (Dürr, 2022) belegt, 
dass auch Arten betroffen sind, die nicht zu großräumigen Wanderungen neigen und bei de-
nen möglicherweise das Erkundungs- und Neugierverhalten eine wesentliche Ursache der Kol-
lision darstellt. 
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Tab. 1: Übersicht über die in Deutschland vorkommenden Fledermausarten mit Angaben zum Er-
haltungszustand der biogeografischen Regionen, zum Schutzstatus und Verhaltensweisen in 
Bezug auf WEA und mögliche Auswirkungen der WEA auf diese, sowie Beurteilung des Kon-
fliktpotentials (verändert mit eigenen Angaben nach Rodrigues et al. (2016) und Hurst et al. 
(2015)). Besonders schlaggefährdete Arten sind fett dargestellt.

Fledermausart 
Erhaltungs-
zustand 

Schutz- und 
Gefähr-
dungsstatus 
Deutschland 

Bau- u. 
anlage-
bedingte 
Auswir-
kungen 

Betriebsbe-
dingte Aus-
wirkungen 
(Kollision) 

Deutscher Name 
Wissenschaftlicher 
Name at
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Mopsfledermaus Barbastella barbastellus U1 U1 FV II, IV 2 +++ ++ - - - 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii XX U1 FV IV 3 - - ++ + ++ 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus U1 U1 XX IV 3 - - ++ + ++ 

Alpenfledermaus Hypsugo savii n.a. XX n.a. IV R - + + + + 

Nymphenfledermaus Myotis alcathoe XX XX n.a. IV 1 +++ ++ - - - 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii U1 U1 XX II, IV 2 +++ ++ - - - 

Brandtfledermaus Myotis brandtii U1 U1 FV IV * ++ + - - - 

Teichfledermaus Myotis dasycneme XX U1 n.a. II, IV G - - - - - 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii FV FV FV IV * ++ + - + - 

Wimperfledermaus Myotis emarginatus U2 U1 U1 II, IV 2 

Großes Mausohr Myotis myotis U1 U1 FV II, IV * + ++ - - - 

Bartfledermaus Myotis mystacinus XX U1 FV IV * ++ + - - - 

Fransenfledermaus Myotis nattereri FV FV FV IV * ++ ++ - - - 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri U1 U1 XX IV D +++ + +++ + +++ 

Abendsegler Nyctalus noctula FV U1 XX IV V +++ + +++ + +++ 

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii n.a. FV n.a. IV * - + + + + 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii FV U1 FV IV * +++ + +++ + + 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FV FV FV IV * + + - +++ + 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus XX FV XX IV * ++ + + ++ + 

Braunes Langohr Plecotus auritus FV FV FV IV 3 ++ ++ - + - 

Graues Langohr Plecotus austriacus U1 U2 n.a. IV 1 - + - + - 

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum n.a. U2 n.a. II, IV 1 - + - - - 

Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros n.a. U2 U2 II, IV 2 - + - - - 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus XX U1 FV IV D +++ + +++ 

Erhaltungszustand der Arten Deutschlands: FV = günstig, U1 = unzureichend, U2 = schlecht, XX= unbekannt, 
n.a.= nicht aufgeführt (BfN – Bundesamt für Naturschutz, 2019c; BfN – Bundesamt für Naturschutz, 2019a,
2019b)
+++ hohes, ++ mittleres, + vorhandenes Konfliktpotential, - vermutlich keine Konflikte zu erwarten
FFH = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Anhänge II & IV (EU-Kommission, 1992)
Kategorien der Roten Listen: 0 - ausgestorben oder verschollen 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefähr-
det, 3 - gefährdet, G - Gefährdung anzunehmen, D - Daten defizitär, V - Vorwarnliste, * - derzeit nicht gefähr-
det, Angaben für Deutschland nach (Meinig et al., 2020).
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2.3 Wie viele Fledermäuse verunglücken an WEA? 

Im Verlauf der RENEBAT-Forschungsprojekte I bis III wurden wiederholt systematische Schlag-
opfersuchen in unterschiedlichen Naturräumen (s. Abb. 13) innerhalb Deutschlands durchge-
führt. In 2007 und 2008 konnten Niermann et al. (2011a) an 30 untersuchten Anlagen dama-
liger Bauweise mit einer Nabenhöhe im Mittel von 70 m in unterschiedlichen Naturräumen 
insgesamt 100 tote Fledermäuse finden. Insgesamt ergab sich als mittlerer Wert von 2.052 
Nachsuchen an den Anlagen eine Mortalität von 0,1 verunglückten Fledermäusen pro Nacht 
und Anlage, was rechnerisch jede 10. Nacht eine verunglückte Fledermaus pro WEA bedeutet. 
Unter Berücksichtigung der Fundwahrscheinlichkeit und Abtragrate ergab die Hochrechnung 
zwischen 0 und maximal 57,7 Tieren pro Anlage für den 92tägigen Untersuchungszeitraum (im 
Mittel 9,5 tote Fledermäuse). 

In einer späteren Wiederholung der Studie im Rahmen von RENEBAT II wurden 16 WEA, die 
wechselweise mit und ohne Betriebszeiteneinschränkung liefen, verglichen. Die Ergebnisse 
verdeutlichen, dass Betriebszeiteneinschränkungen zugunsten der Fledermäuse zu einer 
deutlichen Reduzierung der Schlagopfer führen (Niermann et al., 2015). An den 16 WEA konn-
ten 21 Schlagopfer in sieben Wochen ohne und drei tote Fledermäuse in den Zeiten mit Ab-
schaltung nachgewiesen werden. 

Die Schlagopfersuchen im Rahmen des RENEBAT III-Projektes wurden an Anlagen mit dem 
Fokus auf größerer Nabenhöhe und in fünf verschiedenen Naturräumen durchgeführt (Nagy 
et al., 2018). Um repräsentative Daten zu erhalten, wurden gezielt WEA mit und ohne Ab-
schaltalgorithmus gewählt. Die Stichprobenanzahl war auf zwölf Anlagen an sechs Standorten 
begrenzt. Insgesamt wurden mit zwölf Fledermäusen während 1.067 Suchen nur wenige 
Schlagopfer gefunden, vermutlich vor allem bedingt durch den Standort der Anlagen, die auf-
grund von vorweg festgestellter geringer Fledermausaktivität ohne Abschaltung in Betrieb ge-
nommen werden konnten. Ein weiteres Problem bei den gegenüber 2011 größeren Anlagen 
stellte die Verdriftung der Opfer bedingt durch die längeren Rotoren dar. Die Artenzusam-
mensetzung spiegelte jedoch das üblicherweise bekannte Verhältnis wie in der Schlagopfer-
Kartei der Vogelschutzwarte Brandenburg (Dürr, 2022) wider: Die am meisten gefunden Opfer 
gehörten zu den Arten Rauhautfledermaus, Abendsegler und Zwergfledermaus (vgl. Anhang 
A.1). 

Wie bereits oben angedeutet, besteht bei systematisch durchgeführten Schlagopfersuchen 
die Schwierigkeit, die tatsächliche Anzahl der verunfallten Fledermäuse zu erfassen. Fleder-
mäuse mit Barotraumen fliegen u. U. noch größere Entfernungen, bevor sie verenden, und bei 
einem direkten Schlag können die Opfer zudem über große Entfernungen geschleudert wer-
den. Die Windgeschwindigkeit und die Körpermasse der getroffenen Tiere spielt dabei auch 
eine erhebliche Rolle (Niermann et al., 2011b; Choi et al., 2020). 

Der Kadaver-Abtrag durch Aasfresser, wie Füchse, Marder oder Greifvögel sowie Insekten, hat 
ebenfalls einen großen Einfluss auf die Fundrate. Es ist davon auszugehen, dass weit mehr als 
die Hälfte der Unfallopfer durch Aasfresser entfernt werden, bevor sie gefunden werden kön-
nen (Niermann et al., 2011a; Allison et al., 2019). Ebenso bedingt unebenes Gelände die An-
zahl der gefundenen Opfer unter den WEA, je dichter die Vegetation, desto weniger Opfer 
werden prozentual gefunden. Auch ein Einfluss der Witterung ist möglich (Barros et al., 2022). 
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Eine 100 %ige Sucheffizienz kann weder durch speziell ausgebildete Suchhunde noch durch 
Menschen erreicht werden. Die tatsächlichen Opferzahlen liegen deutlich höher. Dies konnte 
in Vergleichssuchen mit speziell ausgelegten Tier-, vor allem Mäusekadavern, belegt werden 
(Brinkmann et al., 2006; Niermann et al., 2011a, 2015; Weaver et al., 2020; Barros et al., 2022). 
Diese Faktoren werden letztendlich in Hochrechnungen zu den Schlagopferzahlen aufgenom-
men. Aktuelle Studien bezüglich der Erfolgsquote zeigen, dass eine Schlagopfersuche mit spe-
ziell ausgebildeten Suchhunden eine 73–96 %ige Erfolgsquote ergab, während Menschen le-
diglich 6–20 % der Schlagopfer fanden (Matthews et al., 2013; Domínguez del Valle et al., 
2020; Smallwood et al., 2020). 

Die Gesamtzahl der Fledermaus-Schlagopfer an WEA in den USA sollte allein im Jahr 2012 laut 
Hochrechnungen über 600.000 betragen (Hayes, 2013). Für Deutschland gehen Fritze et al. 
(2019) von mindestens 60.000 getöteten Fledermäusen bei ca. 30.000 WEA pro Jahr aus, so-
fern alle Anlagen unter standardisierten Abschaltauflagen (= Zahl der im jeweiligen Bundes-
land „erlaubten“ Schlagopfer, meist 2) laufen würden, bis hin zu Hochrechnungen um die 
240.000 Unfallopfer bei einer Abschaltung von maximal 25 % aller betriebenen Anlagen. 
Würde man von rund zehn Todesfällen pro Anlage und Jahr ausgehen (siehe Niermann et al. 
2011a), käme man sogar auf 300.000 Opfer pro Jahr in Deutschland. 

Eine besondere Gefährdung mit einer hohen Dunkelziffer an Schlagopfern geht von Altanlagen 
aus, die von Beginn an ohne Betriebszeitenkorrekturen laufen. Regularien zur Abschaltung 
wurden erst mit den Ergebnissen des ersten RENEBAT-Projekts im Jahre 2011 eingeführt, alle 
Anlagen, die davor gebaut und in Betrieb genommen wurden, laufen während des gesamten 
Jahres ohne Abschaltung. Mit einem Windpark in Brandenburg mit drei Altanlagen ist ein be-
sonderes dramatisches Beispiel dokumentiert. Hier gehen Voigt et al. (2022) aufgrund von 
Nachsuchen von etwa 200 Fledermaus-Schlagopfern innerhalb von zwei Monaten aus. Eine 
Hochrechnung über diesen in Fachkreisen seit längerem als besonders konfliktträchtig be-
kannten Standort hinaus vorzunehmen, ist jedoch nicht seriös, da es sich nicht um einen re-
präsentativen Standort handelt. 

Zwar müssen Hochrechnungen grundsätzlich auch kritisch betrachtet werden, da sie mehr auf 
zufällig ausgewählten einzelnen Studien beruhen anstatt auf einem aktuellen und statisti-
schen Versuchsdesign (Huso & Dalthorp, 2014), jedoch geben die Größenordnungen aller 
Hochrechnungen einen klaren Hinweis darauf, dass die Fledermausverluste durch ungeregelte 
WEA bei einzelnen Arten in populationsgefährdenden Größenordnungen liegen (Korner-Nie-
vergelt et al., 2018). Unterstellt man etwa für Deutschland 300.000 Schlagopfer (Fritze et al., 
2019) und legt die Verteilung der Schlagopfer auf die gefährdeten Fledermausarten zugrunde, 
so könnten in Deutschland jährlich mehr als 98.000 Abendsegler geschlagen werden (32,8 % 
der Schlagopfer), mehr als 85.000 Rauhautfledermäuse (28,5 %) sowie 60.000 Zwergfleder-
mäuse (20 %) und 15.000 Kleinabendsegler (5 %). Solche Rechnungen können zwar allenfalls 
als grobe Näherung betrachtet werden, um das Problem zu verdeutlichen. Jedoch liegen die 
Werte in Größenordnungen, die im Populationsmodell mindestens für den Abendsegler und 
den Kleinabendsegler eine negative Populationsentwicklung infolge der erhöhten Mortalität 
an WEA plausibel macht (Korner-Nievergelt et al., 2018). 
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2.4 Räumliche Konfliktschwerpunkte 

Grundsätzlich ist in Deutschland davon auszugehen, dass es keine Landschaft ohne Fleder-
mausaktivität gibt. Die Migration findet im sogenannten Breitfrontenzug statt (vgl. Abb. 9), 
regional gibt es abhängig von der Lebensraumkapazität und vorhandenen Lebensraumstruk-
turen räumliche Konzentrationspunkte. Diese sind sowohl bei der Migration als auch während 
der stationären Wochenstubenphase schwierig zu verallgemeinern, da sie artspezifisch mit 
der jeweiligen Habitatausstattung (= Quartier- und Nahrungsverfügbarkeit), den klimatischen 
Bedingungen sowie dem anthropogenen Einfluss in der Landschaft und schließlich den Le-
benszyklusphasen bzw. Jahreszeiten zusammenhängen. Für die Einschätzung der Gefähr-
dungssituation spielt der Anlagenstandort grundsätzlich eine große Rolle, etwa weil an einem 
alten Waldstandort mit hoher Baumhöhlendichte grundsätzlich ein hohes Lebensraumpoten-
tial herrscht, während eine ausgeräumte Agrarlandschaft kaum Lebensraumstrukturen bietet. 
Ganzjährige Messungen der akustischen Aktivität zeigen jedoch, dass bezogen auf die be-
triebsbedingte Gefährdung ebenso in Ackerlandschaften sowie in gehölzarmen Küstenregio-
nen (Bach et al., 2020) zu bestimmten Jahreszeiten ausgeprägt hohe Flugaktivitäten von 
schlaggefährdeten Arten vorkommen können (s. Kapitel 4.2, ebenso z. B. Huso et al., 2021; 
Guest et al., 2022). Insgesamt muss man demnach grundsätzlich von einer Schlaggefährdung 
sowohl im Wald als auch im Offenland ausgehen (vgl. hierzu auch Kapitel 4.2, Reichenbach et 
al., 2015). Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass vor allem im Umfeld von Balz- und Schwärm-
quartieren im Wald, z. B. des Kleinabendseglers, in diesen speziellen Bereichen das Schlagri-
siko noch einmal signifikant gegenüber der Umgebung erhöht ist (Brinkmann et al., 2006).  

Eine signifikant höhere Relevanz haben regionale Unterschiede, so wurden im Osten Deutsch-
lands erheblich mehr Nyctaloide als im Norden oder Süden sowie eine besonders hohe Akti-
vität von Zwergfledermäusen über Waldgebieten im Westen Deutschlands registriert (Rei-
chenbach et al., 2015). Diese Ergebnisse decken sich mit Schlagopfersuchen aus dem ersten 
Forschungsvorhaben der RENEBAT-Reihe (Niermann et al., 2011a) sowie den Untersuchungen 
aus Sachsen (Seiche et al., 2008), bei denen eine hohe Anzahl an Nyctaloiden unter den WEA 
gefunden wurden. 

Auch bewaldete Höhenzüge, beispielsweise im Schwarzwald, lassen ein erhöhtes Kollisionsri-
siko vermuten. Hier ergaben sich bei der Extrapolation der Suchergebnisse unter Berücksich-
tigung der Sucheffizienz, Abtragrate durch Aasfresser und Flächengröße an den konkreten 
Standorten der Untersuchung 11,8 – 20,9 Schlagopfer pro Anlage und Jahr (Brinkmann et al., 
2006). 

Einen vorwiegenden Einfluss auf die Fledermausaktivität in Gondelhöhe und somit der Schlag-
gefährdung haben hauptsächlich Faktoren wie Jahreszeit, Temperatur, Windgeschwindigkeit 
und Niederschlag (Niermann et al., 2011a). Einen bestimmenden Einfluss auf die Fledermaus-
aktivität haben die Lufttemperatur und die Windgeschwindigkeit (Behr et al., 2011b). 

2.5 Zeitliche Konfliktschwerpunkte 

Betrachtet man die Verteilung der Kollisionen über das Jahr verteilt, lässt sich eine starke Sai-
sonalität beobachten. Mehrere Studien belegen eine deutlich höhere Schlagopferzahl der be-
sonders schlaggefährdeten Arten in den Monaten Juli bis September. Dieser Zeitraum geht 
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mit der herbstlichen Migration sowie der Balz u. a. auch der wandernden Arten einher (Abend-
segler, Rauhautfledermaus etc.) Diese Saisonalität lässt sich sowohl in Europa als auch in den 
USA in klimatisch ähnlichen Regionen beobachten (Erickson et al., 2002; Brinkmann et al., 
2006, 2011; Cryan et al., 2014; Choi et al., 2020; Măntoiu et al., 2020; Goldenberg et al., 2021). 
Der Nachweis ortsansässiger Weibchen und Jungtiere unter den Schlagopfern belegt jedoch, 
dass neben der Migrationsphase regional Wochenstubentiere betroffen sein können und so-
mit auch in diesem Zeitraum Kollisionen stattfinden. 

Im Nachtverlauf existieren je nach Art leichte Unterschiede in der Aktivitätszeit. Grundsätzlich 
besteht in der ersten Nachthälfte ein höheres Konfliktpotenzial, da hier mit höherer Aktivität 
aller Arten zu rechnen ist. Zwergfledermäuse sind dabei besonders häufig am Nachtanfang 
anzutreffen, Rauhautfledermäuse verteilen sich eher über die gesamte Nacht (Reichenbach et 
al., 2015). 

2.6 Bedeutung des Erkundungs-/Explorationsverhalten an WEA 

Zwergfledermäuse zählen in Deutschland zu den häufigsten Schlagopfern an WEA, obwohl sie 
nicht zu den über lange Strecken wandernden Fledermausarten zählen und Jagdflüge über-
wiegend unter oder allenfalls knapp über Baumkronenhöhe stattfinden. In England (Richard-
son et al., 2021) wurde nachgewiesen, dass beim Vergleich von WEA versus Kontrollstandor-
ten mit ansonsten gleichen Standortbedingungen die akustische Aktivität von Zwergfleder-
mäusen an den WEA signifikant höher war, was auf ein Erkundungsverhalten an den Anlagen 
hinweist. Auf die Aktivität von Mückenfledermäusen hatten die Standorte dagegen keinen 
Einfluss, daraus lässt sich schließen, dass diese Art eher weniger von den WEA angezogen wird. 

In mehreren Studien konnte nachgewiesen werden, dass WEA gezielt von Fledermäusen an-
geflogen werden und offenbar eine Attraktionswirkung haben (Horn et al., 2008; Cryan et al., 
2014; Goldenberg et al., 2021). Für eine Attraktionswirkung spielen Licht- und Geräuschemis-
sionen nur eine untergeordnete Rolle und sind zu vernachlässigen (Cryan & Barclay, 2009; 
Guest et al., 2022). Die Habitatausstattung an und in unmittelbarer Nähe der WEA scheint 
dagegen einen Einfluss auf die Attraktivität zu haben (Guest et al., 2022), zumindest Zwergfle-
dermäuse jagen auch unter WEA, sofern es sich um insektenreiche Brachen handelt. 

Mehrere Untersuchungen mittels Wärmebildkamera zeigten dabei in unmittelbarer Nähe der 
Anlagen unter anderem die gegenseitige Jagd von zwei und mehr Fledermäusen. Weiterhin 
konnte ein wiederholtes Anfliegen vor allem des Turmes sowie der Gondel beobachtet wer-
den (Horn et al., 2008; Goldenberg et al., 2021). Das Anfliegen der Rotorblätter sowie Rüttel-
flüge im Bereich der Anlagen wurden ebenfalls registriert (Cryan et al., 2014; Goldenberg et 
al., 2021). WEA können also eine mögliche Ressource für Fledermäuse in Form von Paarungs-
quartieren, Schlafplätzen und Nahrungsquellen bzw. Jagdhabitaten suggerieren. Soziale Ver-
haltensweisen wie Paarung beinhalten allerdings noch viele Unsicherheiten und müssten tie-
fergehend erforscht werden, alleinige Untersuchungen mit Wärmebildkameras sind hierbei 
wenig aussagekräftig (Guest et al., 2022). 

Cryan et al. (2014) stellen die Überlegung an, dass sich Fledermäuse unter anderem anhand 
von Luftströmungen orientieren, indem sie bei der Jagd oft den Windschatten von Baumrei-
hen oder Felswänden nutzen. Dort halten sich in erhöhtem Maße Fluginsekten auf, außerdem 



Gefährdung von Fledermäusen durch WEA 

22 

können sie hier besonders energieeffizient fliegen, da sie nicht gegen Winde anfliegen müs-
sen. Ein Windschatten wird auch von großen WEA erzeugt, wodurch ggf. eine Attraktionswir-
kung entsteht. Fledermäuse halten sich bei Windgeschwindigkeiten von > 1 m/s signifikant 
häufiger im Windschatten der Anlagen auf. Lagen die Windgeschwindigkeiten unter diesem 
Grenzwert, konnte kein Unterschied in der Aktivität im und außerhalb des Windschattens der 
Anlagen beobachtet werden. 

Weiterhin wurden die Beobachtungen mit dem An- und Abschalten der Anlagen gekoppelt 
und gezielt verglichen. Sobald die Rotorblätter keine Bewegung zeigten, die Windgeschwin-
digkeiten jedoch unter 8 m/s lagen, stieg die Attraktionswirkung auf Fledermäuse und es 
konnte mehr Aktivität, vor allem im Bereich der Gondel festgestellt werden. Bei sich langsam 
drehenden Rotoren wurden diese sogar auch noch angeflogen. 

2.7 Kollisionsgefährdete Fledermausarten in Deutschland 

Zu den kollisionsgefährdeten Fledermausarten zählen in Deutschland die in Tabelle 1 (Kap. 
2.2) hervorgehobenen Fledermausarten. Seit dem Jahr 2002 bis heute wird in Deutschland 
auch von der Vogelschutzwarte Brandenburg eine Schlagopferstatistik geführt, die jedes Jahr 
aktualisiert wird. Dort werden alle zufällig erfassten Schlagopfer gemeldet. Aktuell (nach Dürr 
(2022), Stand 17.06.2022, s. Abb. 1) stellt der Abendsegler mit 31,7 % und die Rauhautfleder-
maus mit 28,4 % die häufigsten Schlagopfer an WEA in Deutschland dar. An dritter Stelle folgt 
die Zwergfledermaus mit knapp 20 %. Diese drei Arten stellen somit 80 % der Schlagopfer dar 
und sind somit in besonderem Maße durch WEA gefährdet (u.a. Tab. 5 in Anhang A.1 nach 
Dürr (2022)). Auch europaweit stehen diese drei Arten auf den ersten drei Plätzen der gefun-
denen Schlagopfer, wobei hier die Zwergfledermaus an erster Stelle mit 23,3 % steht, gefolgt 
von der Rauhautfledermaus mit 15,1 %, der Abendsegler folgt mit 14,7 % an dritter Stelle. Die 
Gesamtanzahl der gefundenen Opfer betrug im Jahr 2022 in Deutschland 3.970 Fledermäuse, 
in Europa insgesamt 11.017 Fledermäuse (Dürr, 2022). 

 

Abb. 1: Schlagopferverteilung in Europa und Deutschland nach Dürr (2022). 
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Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Charakteristisch für diese Art ist die Jagd im freien Luftraum in 10 bis 50 m Höhe deutlich über 
den Baumkronen, es können aber auch Höhen bis mehrere hundert Meter erreicht werden. 
Zwischen Quartier und Jagdgebiet können gut und gerne 10 km und mehr zurückgelegt wer-
den, dabei ist die Art nicht auf Strukturgebundenheit angewiesen (Dietz, Nill, et al., 2016). 

Zudem gilt der Abendsegler als besonders weit wandernde Art, die Wanderungen zwischen 
Sommer- und Winterquartier können über 1.000 km betragen (Schmidt, 2000; Steffens et al., 
2004; Hutterer et al., 2005), dabei sind die Tiere trotzdem relativ geburtsortstreu und kehren 
immer wieder in ihre Wochenstubenregionen zurück (Mayer et al., 2002; Heise & Blohm, 
2003). Reproduktionsschwerpunkte in Deutschland liegen u. a. im Norddeutschen Tiefland 
und in Sachsen. 

Hinweise legen nahe, dass besonders Weibchen und Jungtiere in erhöhtem Maße kollisions-
gefährdet sind. 2006 wurden beispielweise in einer großen Studie mit Schlagopfersuchen in 
Sachsen überwiegend juvenile Abendsegler gefunden, was auf ein starkes Erkundungsverhal-
ten der Tiere nach Ausflug aus den Wochenstuben hinweist (Seiche et al., 2008). Diese Ten-
denz konnte auch in der RENEBAT-Untersuchung ermittelt werden (Niermann et al., 2011a). 
Zudem sind häufig durchziehende Tiere aus östlichen Regionen Europas als Schlagopfer be-
troffen (Voigt et al., 2012; Lehnert et al., 2014). 

In einer weiteren Untersuchung in der Uckermark wurden Weibchen und Männchen jeweils 
mit einem GPS-Tracker ausgestattet und ihre Flugwege von Mai bis Juli verfolgt. Die weibli-
chen Tiere legten weitere Strecken zurück und hielten sich öfter über offenen Flächen wie 
Ackerland auf als die Männchen. Diese bevorzugten Gewässer und strukturreiche Gebiete wie 
Waldränder und Heckenreihen. Auffällig war außerdem, dass die Weibchen in größeren Hö-
hen und damit näher im Bereich der Rotoren unterwegs waren als die Männchen. Sie nutzten 
ein größeres Spektrum an Höhenmetern. Ihre höchste Aufenthaltswahrscheinlichkeit lag zwi-
schen 23 und 87 m, während die Männchen den Luftraum zwischen 30 und 49 m bevorzugten 
(Roeleke et al., 2016). 

Für die Populationsentwicklung ist die offensichtlich erhöhte Gefährdung von adulten Weib-
chen sowie juvenilen Tieren sehr kritisch zu betrachten. 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Die Rauhautfledermaus weist zum Teil ähnliche Verhaltensweisen wie der Abendsegler auf. 
Auch diese Art ist sehr treu in Bezug auf ihre Geburtsregion. Sie gilt ebenfalls als Fernwanderer 
und legt zwischen Sommer- und Winterquartier auch oftmals bis 1.000 km oder mehr zurück 
(Schmidt, 2000; Steffens et al., 2004; Hutterer et al., 2005). Dabei fliegt sie vermutlich wie der 
Abendsegler ebenfalls in großen Höhen. Die Jagdflüge finden in der Regel eher niedrig, vor 
allem in Baumkronenhöhe und entlang von Strukturen statt (Šuba, 2014; Dietz, Nill, et al., 
2016), wobei sie in der Küstenregion auch auf gehölzfreien Wiesen Nahrungsflüge ausüben. 
Insgesamt besteht für die Rauhautfledermaus die größte Gefahr während der Migration. 

Als problematisch hat sich insbesondere bei der Rauhautfledermaus herausgestellt, dass wäh-
rend akustischer Erfassungen an Gondeln diese Art oftmals unterrepräsentiert ist. Dabei 
zeigte sich, dass viel mehr Schlagopfer gefunden worden, als durch die akustischen 
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Aufnahmen dargestellt werden konnte. Die aktuell immer längeren Rotorblätter können nicht 
mehr vollständig von der Gondel aus abgedeckt werden, sodass ein zweites Mikrofon am Turm 
in der Nähe der Rotorspitze notwendig wäre, um die Aktivität sämtlicher Arten im Gefahren-
bereich adäquat abzubilden (Bach et al., 2020). 

Für die Rauhautfledermaus konnte in einer aktuellen Studie eine unterschiedliche Verteilung 
der Geschlechter und Altersstufen je nach Region in Deutschland bei den Schlagopfern nach-
gewiesen werden (Kruszynski et al., 2021). In den an Wochenstubenkolonien reichen Küsten-
regionen an der Nordsee mit einer hohen Dichte an WEA wurden tendenziell mehr weibliche 
Tiere geschlagen. Im Gegensatz dazu wurden in weitläufigen Wald- und Seengebieten mit ei-
ner vergleichsweise niedrigen Dichte an WEA proportional mehr juvenile als adulte Schlagop-
fer gefunden. 

Auch bei der Rauhautfledermaus ist also ein erhöhtes Gefährdungspotenzial vor allem für 
adulte Weibchen und auch juvenile Tiere gegeben, welches sich kritisch auf das Populations-
wachstum auswirken kann. 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Die hohe Anzahl tot aufgefundener Zwergfledermäuse in Deutschland (s. Tab. 5 nach Dürr 
2022) belegt, dass auch Arten betroffen sind, die nicht zu großräumigen Wanderungen neigen. 

Die Zwergfledermaus gilt als ortstreue Art, die sich durch ein stark ausgeprägtes Neugierde- 
und Erkundungsverhalten auszeichnet. Dafür sprechen auch die hohen Invasionsraten in Ge-
bäude von juvenilen Tieren vor allem im August. Im Spätsommer werden zentrale Winterquar-
tiere aufgesucht, an denen häufig hunderte von Tieren schwärmen, um diese Quartiere zu 
erkunden. Jagdflüge finden normalerweise niedrig und entlang von Strukturen statt (Dietz, 
Nill, et al., 2016; BfN, 2022). 

Aus diesem Grund ist eine starke Attraktionswirkung von WEA auf diese Art stark anzuneh-
men, das heißt die WEA werden aktiv von den Tieren angeflogen. Dafür sprechen auch neuere 
Erkenntnisse einer englischen Studie, dabei wurde an WEA eine signifikant erhöhte akustische 
Aktivität nachgewiesen (Richardson et al., 2021). 

Zusätzlich spielen regionale und artspezifische Unterschiede auch eine Rolle. Tote Zwergfle-
dermäuse unter WEA zum Beispiel werden besonders häufig in der zweiten Julihälfte gefun-
den, was auf ein erhöhtes Erkundungsverhalten der Jungtiere nach Auflösung der Wochen-
stuben hinweist (Brinkmann et al., 2006; Seiche et al., 2008). Vermutet wird außerdem, dass 
zumindest die Zwergfledermaus einem erhöhten Risiko über Waldgebieten während 
Schwärm- und Erkundungsphasen ausgesetzt ist, da die Masten die Tiere animieren in höhere 
Luftschichten vorzudringen (Zahn et al., 2014).
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Fledermäuse sind vor allem betriebsbedingt als Schlagopfer und standortspezifisch baube-
dingt aufgrund von Lebensraumverlusten durch WEA gefährdet. Schlagopfersuchen bele-
gen die Schlaggefährdung insbesondere der im freien Luftraum fliegenden und/oder mig-
rierenden Fledermausarten und hier vor allem Abendsegler, Kleinabendsegler, Rauhautfle-
dermaus, Zwergfledermaus, Mückenfledermaus und Zweifarbfledermaus. Nach aktuellem 
Kenntnisstand beeinflussen die Größe der WEA, die Länge und Bodennähe der Rotoren, die 
Entfernung zu Leitstrukturen und die Betriebszeiten in Kombination mit den Wetterbedin-
gungen und der Jahreszeit die Schlagopferzahlen. Unter den Schlagopfern sind artspezifisch 
unterschiedlich sowohl wandernde Individuen (ca. 70 % im Bundesschnitt), aber auch resi-
dente Tiere. Weiterhin führt das artspezifisch unterschiedlich ausgeprägte Erkundungsver-
halten dazu, dass WEA als Attraktionspunkt erkundet werden, was vor allem bei der Zwerg-
fledermaus, aber auch bei Abendseglern bekannt ist.  

Grundsätzlich ist in Deutschland davon auszugehen, dass es keine Landschaft ohne Fleder-
mausaktivität gibt, so dass im Umkehrschluss für keinen Standort das Kollisionsrisiko aus-
geschlossen werden kann. Die Migration findet im sogenannten Breitfrontenzug statt, regi-
onal gibt es abhängig von der Lebensraumkapazität und vorhandenen Lebensraumstruktu-
ren räumliche Konzentrationspunkte.  

Betrachtet man die Verteilung der Kollisionen über das Jahr verteilt, lässt sich eine starke 
Saisonalität beobachten. Die überwiegende Zahl an Schlagopfern verunglückt im Spätsom-
mer und Frühherbst, eine kollisionsfreie Zeit gibt es jedoch nicht, d. h. die Kollisionsgefähr-
dung besteht grundsätzlich über die gesamte Aktivitätsphase hinweg. 

Die Zahl der an WEA getöteten Fledermäuse liegt in populationsrelevanten Größenordnun-
gen. Ein umfassendes Problem sind hierbei Anlagen, die ohne Betriebszeitenkorrekturen 
betrieben werden, was gegenwärtig für etwa ¾ der WEA in Deutschland zutrifft. 
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3 Populationsökologie 

Gemäß der aktuellen Rechtsprechung ist der Fledermausschlag an WEA ebenso wie die Gefahr 
der Tötung grundsätzlich individuenbezogen zu betrachten (vgl. § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 
BNatSchG). Sofern das Risiko tödlich zu verunglücken signifikant erhöht ist, tritt der Verbots-
tatbestand der Tötung ein, was jedoch nicht bedeutet, dass jede Tötung bereits den Verbots-
tatbestand auslöst. Aus Sicht des Fledermausschutzes ist die Frage relevant, in welchem Maße 
die Summe der Tötungen einzelner Fledermäuse letztlich zu einer Gefährdung für die Popula-
tion führen, wobei der Begriff Population wiederum je nach Lebenszyklusphase artspezifisch 
unterschiedlichste räumliche Bezugsebenen haben kann. Die Populationsgenetik zeigt, dass 
artspezifisch sehr unterschiedliche Bezugsräume für wenigstens grob abgrenzbare Populati-
onseinheiten definiert werden müssen. So ist beim großräumig migrierenden Abendsegler die 
Bezugsebene einer abgrenzbaren Population eher Mitteleuropa, während für die Bechstein-
fledermaus sehr viel kleinere geografische Einheiten definiert werden können (z. B. Kerth et 
al., 2002; Kerth & Petit, 2005). 

Im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Herleitung einer „tolerierbaren“ Signifikanz-
schwelle für die Tötung von Fledermäusen an WEA wird oftmals die Populationsrelevanz der 
Individuenverluste diskutiert, obwohl solche Erwägungen dem Individuenschutz gemäß 
§ 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG nicht gerecht werden. Gleichwohl wird im Folgenden der ak-
tuelle Kenntnisstand zur Begriffsdefinition von Populationen sowie Grundlagen zur Populati-
onsökologie von Fledermäusen in Mitteleuropa ausgeführt. 

3.1 Populationsdefinitionen und Bezug 

Der Begriff „Population“ wird im biologischen Sinn als eine Gruppe von Individuen der gleichen 
Art definiert, die im selben Areal miteinander leben und eine Fortpflanzungsgemeinschaft und 
somit einen gemeinsamen Genpool bilden (Begon et al., 1991). 

Populationen können auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen betrachtet werden. Sie kön-
nen als die Gesamtheit aller Individuen einer Tierart definiert oder in wesentlich kleineren 
räumlichen Einheiten abgebildet werden. Die Abgrenzung in räumlichen Einheiten wiederum 
kann biologisch begründet werden, wobei vor allem die Genetik wesentliche Grundlagen für 
die Abgrenzung von Populationen liefert (Allendorf & Luikart, 2007). Für die praxisbezogene 
Anwendung in der Naturschutzbiologie und der Umsetzung von Richtlinien und Gesetzen zum 
Schutz von Organismen wiederum werden aus pragmatischen Gründen räumlich-formelle Ein-
heiten abgegrenzt. 

So ist gemäß Artikel 1 i der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, EU (1992)) die „Population“ 
einer Tierart von gemeinschaftlichem Interesse die Bezugsgröße für die Bewertung des Erhal-
tungszustandes. Gemeint ist nach Artikel 2 zunächst die Population „im europäischen Gebiet 
der Mitgliedstaaten“. Als Population definiert die EU Kommission (2007) in ihrem „Guidance 
document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats 
Directive 92/43/EEC“ „a group of individuals of the same species that live in a geographic area 
at the same time and are (potentially) interbreeding (i. e. sharing common gene pool).” 
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Sie orientiert sich somit eng an dem biologischen Populationsbegriff und den Kriterien Fort-
pflanzungsgemeinschaft und gemeinsamer Genpool innerhalb eines geografisch abgegrenz-
ten Raumes. 

Die Bewertung des Erhaltungszustandes einer Population macht in der Umsetzung der FFH-
Richtlinie sowie in der Rechts- und Planungspraxis somit eine Abgrenzung in kleineren Einhei-
ten notwendig. Je nach Anlass wird die Population z. B. auf Ebene der biogeographischen Re-
gionen, der naturräumlichen Haupteinheiten oder FFH-Gebieten abgegrenzt. 

Im Bundesnaturschutzgesetz wird als undefinierter Rechtsbegriff die „lokale Population“ ver-
wendet, um die Einschlägigkeit des Störungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 zu bewerten. 
Der Zustand der lokalen Population wird dabei mit dem Begriff des Erhaltungszustandes ge-
mäß Artikel 1 i der FFH-Richtlinie verknüpft, worin abermals räumliche Bezüge (natürliches 
Verbreitungsgebiet, genügend großer Lebensraum) erwähnt sind. Die „lokale Population“ 
wird in Deutschland definiert als „eine Gruppe von Individuen einer Art, die einen zusammen-
hängenden Lebensraum gemeinsam bewohnen und eine Fortpflanzungs- bzw. Überdaue-
rungsgemeinschaft bilden“ (LANA, 2010). Wichtig dabei ist der zusätzliche Begriff der Über-
dauerungsgemeinschaft, die auch Wochenstuben als reine Weibchengruppen einschließt, ob-
wohl sie im biologischen Sinne keine Population darstellen, da mindestens die Männchen als 
essentieller Teil einer biologischen Populationseinheit fehlen. Lokalpopulationen werden so-
mit aus den genannten rechtlich-pragmatischen Gründen vor allem über die räumliche Be-
trachtungsebene abgegrenzt. So können auch alle Tiere, die sich im Spätsommer in Paarungs-
quartieren treffen (Männchen + Weibchen), als lokale Population betrachtet werden. Im Win-
ter dagegen beschreibt die lokale Population punktuell die Überwinterungsgemeinschaft des 
einzelnen Winterquartiers oder auch sehr eng (< 100 m) beieinander liegende Quartiere (Pe-
termann, 2011). 

Bei Fledermäusen muss die räumliche Abgrenzung einer biologisch definierten Population un-
ter Berücksichtigung aller Lebenszyklusphasen (s. Abb. 2, Abb. 3, Abb. 4) und der hochmobilen 
Fortbewegung mit saisonal wechselnden, je nach Art sehr großräumigen Aktionsradien erfol-
gen. Bezogen auf die numerische Betrachtung von Fledermauspopulationen nimmt die Zahl 
der in die Populationsbetrachtung integrierten Individuen somit von der kleinsten Einheit der 
Wochenstubenkolonie, über die Paarungsgruppen bis hin zur Gesamtheit aller Individuen ei-
ner Art immer weiter zu. Die am besten untersuchten und verstandenen Populationseinheiten 
von Fledermausarten sind Wochenstubenkolonien. Diese sind räumlich konstant mit einer ho-
hen Bindung an den Quartierkomplex in einem Waldgebiet oder an das besiedelte Gebäude. 
Sie sind aufgrund ihres matrilinearen Aufbaus stabile soziale Einheiten mit einer hohen Bin-
dung der Weibchen an ihren Geburtsort und ihre Geburtskolonie (z. B. Kerth et al., 2000, 2002; 
Mayer et al., 2002). Wochenstubenkolonien sind die entscheidenden demographischen Ein-
heiten von Fledermauspopulationen (Mayer et al., 2002) und somit auch für die Bewertung 
von Eingriffsfolgen für Fledermäuse die wichtigste und zudem am ehesten abgrenzbare Be-
wertungseinheit, indem sie eben als "Lokalpopulation“ betrachtet werden. Beeinträchtigun-
gen von Wochenstubenkolonien wirken sich unmittelbar auf Reproduktionserfolge und Popu-
lationsentwicklungen aus. 
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3.2 Reproduktionsstrategie von europäischen Fledermäusen 

Die Reproduktionsstrategien von Säugetieren folgen im Allgemeinen der Regel, dass die Le-
bensdauer positiv mit der Körpergröße korreliert. Aus diesem Grund haben große Säuger eine 
hohe Lebenserwartung, die verbunden ist mit einer geringen Reproduktions- und Sterberate. 
Kleinsäuger wie Spitzmäuse und echte Mäuse dagegen haben eine geringe Lebensdauer, dafür 
aber eine hohe Reproduktions- und Sterberate. In diesem „fast-slow continuum“ bezogen auf 
die Lebensgeschwindigkeit sind Fledermäuse eine Besonderheit, da ihre Reproduktionsstrate-
gie mit großen Säugern wie derjenigen eines Braunbären vergleichbar ist (Barclay & Hader, 
2003). Fledermäuse zeichnen sich durch eine im Vergleich zu anderen Säugetieren gleicher 
Größe mehrfach höhere Lebensdauer aus. Sie sind somit K-Strategen, die sich im Gegensatz 
zu r-Strategen im Allgemeinen durch eine lange Lebensphase (Brandtfledermaus Myotis 
brandtii: bis 41 Jahre, Podlutsky et al. (2005)), eine verzögerte Fertilität und eine niedrige Ge-
burten- und Mortalitätsrate auszeichnen (Racey & Entwistle, 2000). Gut untersucht ist bei-
spielsweise die Lebenszyklusstrategie der Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii, einer eng 
an europäische Laubwälder gebundenen Fledermausart (Kerth et al., 2013). Ein Weibchen der 
Bechsteinfledermaus bekommt maximal ein Junges pro Jahr, wobei nicht in jedem Jahr die 
Aufzucht eines Jungtieres erfolgen muss. Selbst in scheinbar günstigen Lebensräumen konnte 
in manchen Sommern bei 30 bis 40 % der Weibchen einer Kolonie keine Jungenaufzucht beo-
bachtet werden (Kerth & König, 1996; Kerth, 1998; Schmidtke, 2005). Das exakte Alter bei 
Eintritt der Geschlechtsreife von Myotis bechsteinii ist unbekannt, doch wird angenommen, 
dass die Weibchen zumindest im Geburtsjahr (in dem sie noch als subadult zu bezeichnen 
sind) nicht schwanger werden, d. h., dass sie erst nach ihrem ersten Winter bzw. in ihrem 
zweiten Lebensjahr fortpflanzungsfähig sind (Kerth et al., 2003), ab dann aber bis ins Alter an 
der Reproduktion teilnehmen. Schmidtke (2005) konnte mittels Individualmarkierung in einer 
Bechsteinfledermauskolonie 29 % der reproduzierenden Bechsteinfledermausweibchen als 
2–3-Jährige, 21 % 4–5-Jährige und 16,5 % 6–7-Jährige klassifizieren. Die restlichen 33 % der 
reproduktiv aktiven Tiere derselben Kolonie waren älter als 9 Jahre. Das Höchstalter der Bech-
steinfledermaus ist mit 21 Jahren dokumentiert (Baagøe, 2001). Die mittlere jährliche Überle-
bensrate der Weibchen einer Kolonie liegt bei ca. 75 % (Schlapp, 1990; Kerth, 1998). 

Andere europäische Fledermausarten und hier insbesondere auch die an WEA besonders 
schlaggefährdeten Arten wie Abendsegler und Rauhautfledermaus zeigen im Vergleich zur 
Bechsteinfledermaus eine etwas höhere Reproduktionsrate und eine etwas niedrigere Le-
benserwartung, das grundsätzliche K-Strategen Konzept gilt jedoch unverändert. 

Für Fledermäuse gilt somit grundsätzlich, dass durch die geringe Reproduktionsrate die Fähig-
keit, sich von Bestandseinbrüchen zu erholen, extrem minimiert ist (Racey & Entwistle, 2000; 
Barclay & Hader, 2003). Insbesondere Verluste adulter Weibchen können nicht durch eine er-
höhte Reproduktionsrate ausgeglichen werden. Fledermauspopulationen sind deshalb grund-
sätzlich einem erhöhten Aussterberisiko ausgesetzt, wenn sich Umweltfaktoren ungünstig auf 
die Reproduktionsrate auswirken (Racey & Entwistle, 2000; Barclay & Hader, 2003). 

3.3 Räumliche Organisation und Populationsstruktur 

Die räumliche Organisation von Fledermauspopulationen ist eng verknüpft mit den Lebens-
zyklusphasen und in Mitteleuropa zudem noch synchronisiert durch die wechselnde 
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Nahrungsverfügbarkeit bedingt durch die Jahreszeiten. Sehr vereinfacht dargestellt ist die Zeit 
mit der höchsten Nahrungsdichte auch die Zeit der Wochenstubenkolonien, in denen sich 
Weibchen zusammenschließen, um ihre Jungen zu gebären und großzuziehen. Diese Phase 
liegt je nach Region und Fledermausart etwa von Mitte Mai bis Ende Juli/Anfang August und 
ist geprägt von einer hohen Ortstreue der Weibchen und stabilen sozialen Einheiten. Wochen-
stubenkolonien sind wie oben beschrieben die entscheidenden demographischen Einheiten 
von Fledermauspopulationen. Getrennt von den Wochenstubenkolonien besiedeln Männ-
chen solitär oder ebenfalls in Gruppen Sommerlebensräume, wobei die älteren Männchen 
sich bereits am Ort der Paarung etablieren. Diese wiederum können artspezifisch sowohl im 
Umfeld der Wochenstubenkolonien als auch sehr weit entfernt liegen, sind aber ebenfalls 
durch eine räumliche Tradition charakterisiert. 

Im Spätsommer lösen sich die Wochenstubenkolonien auf und die reproduktiven Weibchen 
suchen gezielt Paarungsquartiere auf, während die Jungtiere ihren Lebensraum erkunden und 
dabei den Aktionsradius immer weiter ausdehnen. Zentrale Orte der Erkundung sind dabei die 
sogenannten Schwärmquartiere, die später im Jahr meist auch als Winterquartier genutzt 
werden, ebenso zur Paarung. In dieser Phase sind Fledermäuse hochmobil und es findet eine 
großräumige artspezifische Durchmischung statt. Diese ist auch im Winter gegeben, wobei die 
eigentliche Winterschlafphase geprägt ist von einer Phase der Ruhe und geringen Aktionsra-
dien. Die artspezifischen Unterschiede in den Aktionsradien sind hier sehr erheblich und kann 
grob unterschieden werden in mehr oder weniger sesshafte Arten mit Jahresaktionsräumen 
unter 50 km, regionalen saisonalen Flügen mit Entfernungen in der Regel unter 300 km sowie 
migrierenden Arten, die bis zu 1.000 km und weiter wandern können (Fleming & Eby, 2003). 

Gut untersucht sind die Lebenszyklen und die damit verbundenen Ortswechsel sowie die Po-
pulationsdynamik etwa bei der Bechsteinfledermaus und dem Abendsegler (s. Abb. 2), die im 
groben Ablauf dem eben geschilderten Schema entsprechen, im Detail aber unterschiedlich 
und über vollkommen andere räumliche Distanzen stattfinden. Beide Arten finden sich wie 
alle europäischen Fledermausarten zur Aufzucht der Jungtiere zu Wochenstubenkolonien zu-
sammen. Genetisch betrachtet ist über die Matrilinearität der Wochenstube eine hohe Ähn-
lichkeit innerhalb einer Kolonie in der Mitochondrien-DNA festzustellen. Mitochondrien wer-
den ausschließlich über die Mütter klonal vererbt. Junge Weibchen, die sich ihrer Mutterko-
lonie anschließen, weisen somit die gleiche Mitochondrien-DNA auf, wie ihre Mutter und an-
dere von ihr geborene Weibchen („Schwestern“). Bei Bechsteinfledermäusen ist der Kolonie-
bezug besonders eng und ein Individuenaustausch zwischen Kolonien kommt nicht vor (Kerth 
et al., 2000, 2001). Beim Abendsegler sind die Kolonien offener. Zwar zeigen auch dessen 
Weibchen eine hohe Treue zur Geburtskolonie (Philopatrie), aber der Austausch von Weib-
chen zwischen Kolonien kommt regelmäßiger vor, als etwa bei der Bechsteinfledermaus (Ma-
yer et al., 2002). Vergleicht man innerhalb der Wochenstubenkolonien die Kern-DNA, so wird 
man über große geografische Einheiten und sofern keine räumliche Isolation vorliegt, kaum 
signifikante Unterschiede zwischen Fledermäusen einer Art feststellen können. Die Kern-DNA 
setzt sich zur Hälfte aus mütterlicher und zur Hälfte aus väterlicher DNA zusammen, d. h. es 
kommt bei jeder Paarung und Befruchtung einer Eizelle zur Durchmischung der Kern-DNA und 
der „common gene pool“ ist somit weit über Koloniegrenzen hinweg sehr groß (Mayer et al., 
2002). Bei der Bechsteinfledermaus sind deutliche genetische Unterschiede in der Kern-DNA 
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über geografische Distanzen von 150 km und mehr festzustellen (Kerth & Petit, 2005). Beim 
Abendsegler muss man aufgrund genetischer Ähnlichkeiten sogar von einer mitteleuropäi-
schen Population sprechen (Mayer et al., 2002). 

Diese artspezifisch unterschiedlichen, aber in jedem Falle großräumigen geografischen Einhei-
ten, in denen bei Fledermäusen eine genetische Drift stattfindet, kommen durch das Paa-
rungsverhalten der Fledermäuse zustande. Weibchen verlassen im Spätsommer ihre Wochen-
stubenkolonien und suchen je nach Art in sehr unterschiedlichen Distanzen paarungsbereite 
Männchen auf. Bei der Bechsteinfledermaus liegen diese Distanzen nach bisherigem Kennt-
nisstand meist bei 10–30 km, in Ausnahmefällen auch bis 50 km (Kerth & Morf, 2004). Beim 
Abendsegler wandern reproduktive Weibchen in der Regel mehrere hundert bis über 1.000 
Kilometer weit, u. a. um Paarungspartner aufzusuchen (Heise & Blohm, 2003). Kravchenko et 
al. (2020) stellten fest, dass besonders junge Männchen der Abendsegler weit migrieren und 
neue Überwinterungsgebiete besetzen. 

Für die Überlegungen zur Herleitung einer Signifikanzschwelle muss man somit bedenken, 
dass der Einzugsraum einer WEA jahreszeitlich völlig unterschiedliche Teilpopulationen be-
trifft. Bislang liegen weder für Deutschland noch für regionale Landschaftsausschnitte wissen-
schaftlich fundierte Schätzungen vor, in welcher Größenordnung diese Sommer-, Winter- und 
Durchzugspopulation zu einander stehen (Dietz, Dietz, et al., 2016). 

3.4 Demographie von Fledermauspopulationen 

In den Grundzügen werden Fledermauspopulationen ebenso wie alle biologischen Populatio-
nen im Wesentlichen durch die Geburten- respektive Sterberate sowie die Zu- und Abwande-
rung von Individuen bestimmt. Die Dynamik von Populationen ist deren numerische aber auch 
räumliche Veränderung in der Zeit, wobei die numerische Dynamik von den genannten Fakto-
ren bestimmt wird, vereinfacht dargestellt durch die Geburtenrate n (Nachwuchsrate, Natali-
tät) und die Sterberate m (Mortalität) (Racey & Entwistle, 2003). Wenn n größer als m und 
somit die Wachstumsrate r (= n - m) positiv ist, wächst die Population. Falls r negativ ist, 
schrumpft die betreffende Population. Je nach räumlicher Abgrenzung des Betrachtungsrau-
mes wirken zusätzlich noch die Zu- und Abwanderung. 

Für die europäischen Fledermausarten sind die demographischen Parameter noch sehr unge-
nügend bekannt. Neben der eingeschränkten Erfassbarkeit der nachtaktiven Tiere erschwert 
die hohe räumliche Dynamik über die verschiedenen Lebenszyklusphasen die Ermittlung von 
demographischen Parametern (vgl. auch Dietz, Dietz, et al., 2016). Einigkeit besteht, dass Wo-
chenstubenkolonien die entscheidenden demographischen Einheiten von Fledermauspopula-
tionen sind (Mayer et al., 2002). Aufgrund der philopatrischen Organisation von Wochenstu-
benkolonien und deren räumlicher Stetigkeit liegen zumindest für diese Lebenszyklusphase 
und für einige Arten demographische Parameter aus Modelluntersuchungen vor. 

Bei Fledermäusen hat die Mortalität einen erheblichen Einfluss auf die Populationsdynamik. 
Im Juvenilstadium und im Altersstadium nahe dem erreichbaren Höchstalter ist sie gegenüber 
den übrigen Lebensaltern erhöht. In den „vitalen“ Jahren dazwischen ist die Mortalität weit-
gehend ausgeglichen und liegt je nach Fledermausart und deren Geburtenrate zwischen 20 
und 50 %. Dies wiederum führt dazu, dass die Alterspyramide, die die Altersstruktur einer Po-
pulation oder Kolonie widerspiegelt, bei Fledermäusen im Gegensatz zu vielen anderen 
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Tierarten wesentlich einfacher strukturiert ist. Durch die insgesamt relativ altersunabhängi-
gen Mortalitätsraten kommen Fledermauspopulationen einer Modellpopulation sehr nahe. 
Dadurch lassen sich einige Parameter, welche die Populationsdynamik beschreiben können 
(Mortalität als juveniles und als adultes Tier, erwartete mittlere Lebensdauer von Geburt an 
oder von mindestens einjährigen Tieren, zur Aufrechterhaltung der Population notwendige 
Geburtenrate, erwartetes Höchstalter Einjähriger, etc.) durch mathematische Modelle be-
rechnen. 

Ein gut untersuchtes Beispiel einer mittels Fang, Beringung und Wiederfang eingehend popu-
lationsphänologisch untersuchten Fledermauspopulation ist die zwischen 1996 und 2002 be-
obachtete Nordbrandenburgische Population von Abendseglern (Nyctalus noctula) (Heise & 
Blohm, 2003). Die im Freiland erhobenen populationsphänologischen Daten wurden dabei mit 
den mittels verschiedener Modelle berechneten Populationsparametern verglichen. Es wur-
den in der Untersuchungszeit mit abnehmender Zahl einjährige (n > 400), zweijährige 
(n > 250), dreijährige (n > 130), usw., Weibchen der Wochenstube nachgewiesen und aus der 
daraus resultierenden Alterspyramide eine jährliche Mortalität von 44 % sowie eine zur Auf-
rechterhaltung dieser stabilen Population notwendige, jährliche Geburtenrate von etwa 
1,5 Jungen pro Weibchen berechnet. Die tatsächlichen Beobachtungen ergaben, dass insge-
samt 1056 Weibchen 1519 Junge großzogen, wodurch die reale annuelle Geburtenrate 
(1,44 Junge pro Weibchen) eine sehr hohe Übereinstimmung mit der errechneten Geburten-
rate zeigt. Auch das durch die populationsbiologischen Rechenmodelle errechnete Höchstal-
ter von Individuen dieser Population von 13 Jahren stimmte mit dem bei Einzeltieren beo-
bachteten Höchstalter (12 Jahre) nahezu überein (Heise & Blohm, 2003). 

Im Gegensatz zum Abendsegler ist die Geburtenrate etwa beim Großen Mausohr (Myotis my-
otis) deutlich geringer, nämlich 0,54–0,64 Jungen pro Weibchen (Dietz et al.,2016). 

Im Vergleich zum Großen Mausohr, dessen erwartete mittlere Lebensdauer von Geburt an bei 
ca. 3,6–4,2 Jahren liegt, ist die zur Aufrechterhaltung von stabilen Populationen notwendige 
annuelle Geburtenrate bei Fledermausarten mit tendenziell längerer Lebensdauer und gerin-
gerer annueller Mortalitätsrate, wie bei den Bartfledermäusen (jährliche Mortalität als adultes 
Tier: 19 %) deutlich geringer (0,48 Jungen pro Weibchen). Die Weibchen dieser Fledermaus-
arten tragen aufgrund ihrer höheren Lebensdauer (Bartfledermäuse: 4,6 Jahre) trotz der rela-
tiv niedrigen Geburtenraten längerfristig gesehen zur stabilen Aufrechterhaltung der Be-
standszahlen ihrer Populationen bei (Dietz et al.,2016). 

Fledermausarten mit einer geringeren mittleren Lebensdauer kompensieren die höhere Mor-
talitätsrate durch eine höhere Geburtenrate. Neben dem Beispiel des Abendseglers ist be-
kannt, dass Rauhautfledermäuse, deren erwartete mittlere Lebensdauer bei nur 2,4–2,7 Jah-
ren und deren Höchstalter bei 12 (Weibchen) respektive 14 Jahren (Männchen) liegt, eine 
Mortalitätsrate von 32–34 % besitzen und zur Aufrechterhaltung einer stabilen Population 
jährlich 0,9–1,05 Jungen pro Weibchen großziehen müssen (Schmidt, 1994a, 1994b). Aus po-
pulationsphänologischen Untersuchungen der Rauhautfledermaus ist bekannt, dass die meis-
ten Weibchen dieser Art Zwillinge, in seltenen Einzelfällen sogar Drillinge gebären, wobei vor 
allem die einjährigen, zweijährigen und dreijährigen Weibchen am erfolgreichsten an der 
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Reproduktion teilnehmen. Diese machen mit jeweils 1/3, 1/4 und 1/5 aller adulten Tiere den 
Großteil einer Wochenstubenkolonie aus (Schmidt, 1994a, 1994b; Wohlgemuth, 1997). 

Zwergfledermäuse (mittlere Lebenserwartung: 2,1–2,6 Jahre) und Abendsegler (mittlere Le-
benserwartung: 1,7 Jahre) müssen sogar jährliche Geburtenraten von 0,9–1,2 (Zwergfleder-
mäuse) bzw. von 1,5–1,6 (Abendsegler) erreichen, um die hohen Mortalitätsraten der den je-
weiligen Populationen angehörigen, adulten Individuen von 31–37 % (Zwergfledermäuse) 
bzw. von 44 % (Abendsegler) ausgleichen zu können (Heise & Blohm, 2003). Je höher somit 
die Mortalitätsrate einer Fledermausart ist, desto mehr Junge müssen die Weibchen dieser 
Art pro Jahr gebären und bis zum Flügge- und Selbstständig werden erfolgreich versorgen.  

Abschließend muss jedoch klargestellt werden, dass die erwähnten Schlüsselparameter für 
die Bestimmung oder Modellierung einer demographischen Entwicklung nur über Langzeit-
studien ermittelt werden können, da im jährlichen Vergleich bedingt durch Wetterereignisse 
(nass und kühl = geringe Nahrungsdichte) oder auch Störungen die Reproduktivität schwanken 
kann und nur das langjährige Mittel eine verlässliche Ermittlung der Parameter erlaubt. Hinzu 
kommen die gegenwärtigen Trends in der Umweltveränderung, die sich negativ auf den Ge-
samttrend der Fledermausarten auswirken können (Klimawandel, abnehmende Insekten-
dichte). 

3.5 Lebensraumkapazität als Grundlage für Populationsdichten 

Insektivore Fledermäuse der temperaten Klimazone haben sich an die starke saisonale 
Schwankung der ihnen zur Verfügung stehenden Nahrung durch die Entwicklung von saisonal 
schwankenden Aktivitätsmustern angepasst (Racey & Entwistle, 2000). Da sie ausnahmslos 
Insektenfresser sind, liegt ihre Hauptaktivität in den insektenreichen, wärmeren Monaten des 
Jahres (April bis Oktober). Die Weibchen einer Art formieren sich je nach Witterungsverhält-
nissen nach dem Verlassen der Winterquartiere in den Monaten April bis Mai zu Wochenstu-
benkolonien, die dann für 2–3 Monate bestehen bleiben und in denen die Weibchen ihre Jun-
gen aufziehen.  

Da Fledermausweibchen ihr Jungtier im Vergleich zu anderen Säugetieren bis fast in den aus-
gewachsenen Zustand ausschließlich mit Muttermilch versorgen, ist eine ausreichende Nah-
rungsversorgung während der Schwangerschaft und Laktation entscheidend für den Repro-
duktionserfolg (Kunz & Stern, 1995; McLean & Speakman, 2000). Eine Konsequenz aus dem 
hohen physiologischen und energetischen Aufwand für die Jungenversorgung ist die Steige-
rung der Nahrungsaufnahme bei trächtigen und laktierenden Weibchen um 40 % und mehr 
gegenüber Phasen ohne Reproduktionsverpflichtung (Kunz, 1974; Anthony & Kunz, 1977). 

Ob eine Reproduktion in einem Gebiet möglich ist, wie hoch der Reproduktionserfolg (Natali-
tät) und ebenso die Mortalität ausfällt und wie hoch die Individuendichte ist, hängt demnach 
in sehr hohem Maße von der Tragefähigkeit des Lebensraumes und den zur Verfügung ste-
henden artspezifischen Ressourcen (Quartiere, Produktivität, Nahrungsverfügbarkeit) ab. 

Bis heute ist kaum bekannt, in wie weit die europäischen Fledermausarten ihre enormen Po-
pulationsverluste aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kompensieren konnten und die 
zur Verfügung stehenden Lebensräume bereits wieder in vollständiger, d. h. die Kapazität des 
Lebensraumes ausschöpfenden Dichte, besiedeln (Dietz et al., 2016). 
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3.6 Sensitivität gegenüber Mortalitätsanstieg 

Wie bereits dargestellt (Kapitel 3.2) sind Fledermäuse als K-Strategen aufgrund ihrer geringen 
Reproduktionsraten gegenüber Bestandseinbrüchen besonders empfindlich und einem er-
höhten Aussterberisiko ausgesetzt (Racey & Entwistle, 2000; Barclay & Hader, 2003). Nach 
dem r/K-Konzept existieren K-selektierte Populationen in einer konstanten Umwelt mit hoher 
Populationsdichte, während r-selektierte Populationen in schwankenden Umwelten mit vari-
ablem Populationswachstum und variablen Mortalitätsraten leben (Pianka, 1970; Boyce, 
1984). 

Daraus ist zunächst abzuleiten, dass K-selektierte Populationen nur mit zeitlicher Verzögerung 
auf veränderte Lebensraumbedingungen reagieren können. Ob die Reaktionsträgheit im Falle 
eines Eingriffes in den Lebensraum populationsrelevant und reversibel ist, ist von dem Aus-
maß des Eingriffes, dem Verhaltenspotenzial der Fledermausart, der zur Verfügung stehenden 
Reaktionszeit und dem Lebensraumpotenzial abhängig. Zudem ist es von Bedeutung, ob eine 
Fledermausart den zur Verfügung stehenden Lebensraum bereits in hoher Dichte besiedelt 
oder ob die Population sich gerade aufbaut und die bestehende geringe Populationsgröße die 
Anfälligkeit gegenüber Umweltveränderungen noch erhöht. 

Grundsätzlich gilt somit, dass bei Fledermäusen aufgrund ihrer K-selektierten Reproduktions-
strategie erhöhte Mortalitäten bei reproduktiven Weibchen nicht unmittelbar durch erhöhte 
Geburtenraten ausgeglichen werden können. Verluste adulter Weibchen wirken sich somit 
unmittelbar populationsrelevant aus, da sie sich direkt auf die Zahl der in den Folgejahren 
geborenen Jungtiere einer Kolonie auswirken. 

Vereinfachte Populationsmodelle, die auf der Basis realer Zahlen zu Populationsentwicklun-
gen erstellt wurden, zeigen beispielhaft, welche Entwicklungen Wochenstubenkolonien oder 
Fledermauspopulationen nehmen können, wenn sich der Faktor Mortalität bei adulten Weib-
chen (beispielsweise durch neue Verkehrswege oder WEA) erhöht. In einem sogenannten pre-
breeding Modell werden z. B. unter Zugrundlegung einer Leslie-Matrix ausschließlich die 
Sterbe- und die Reproduktionsraten der weiblichen Individuen von verschiedenen Altersklas-
sen (z. B. ein-, zwei- und mehrjährige) berücksichtigt. Diese pre-breeding Modelle sind für die 
Betrachtung einzelner Wochenstubenkolonien, die keinen regelmäßigen Zuwanderungs- und 
Abwanderungsereignissen unterliegen, besonders geeignet und zeigen, dass insbesondere die 
Mortalitätsraten bei den adulten (reproduzierenden) Weibchen einen Einfluss auf Populati-
onsveränderungen haben (Dietz & Birlenbach, 2006). 

Eine Sensitivitätsanalyse basierend auf Populationsmodellen im Zuge des RENEBAT III-
Vorhabens zeigt ebenfalls, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit der adulten Weibchen den 
Wachstumsfaktor einer angenommenen Population am stärksten beeinflusst (Korner-Niever-
gelt et al., 2018). Für den Abendsegler zeigen die berechneten Modelle auf Basis der bekann-
ten demographischen Schlüsselparameter (s. Kapitel 3.4) beispielsweise, dass bei einer Über-
lebenswahrscheinlichkeit von 60 % für die adulten Weibchen eine Reproduktionswahrschein-
lichkeit von 90–95 % erforderlich ist, um die Population nicht abnehmen zu lassen. Sinkt die 
Reproduktionswahrscheinlichkeit unter 90 %, was z. B. aufgrund nicht ausreichender Lebens-
raumkapazitäten wahrscheinlich und für andere Fledermausarten auch bereits belegt ist, 
nimmt die Population ab. Reziprok erfolgt dies, wenn die Überlebenswahrscheinlichkeit der 
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adulten Weibchen bedingt durch eine erhöhte Mortalität infolge von Kollisionen an WEA ab-
nimmt. 

Zu einer noch deutlicheren Aussage kommen Frick et al. (2017) für die besonders schlagge-
fährdete wandernde Eisgraue Fledermaus Lasiurus cinereus in Nordamerika. Die Autoren ha-
ben Populationsmodelle parametrisiert, wobei sie Werte aus Expertenbefragungen und aus 
empirischen Schätzungen anderer Fledermausarten verwendet haben. Im Ergebnis zeigen sie, 
dass die derzeitige Mortalität durch WEA in einer Reihe plausibler demografischer Szenarien 
zu einem schnellen und starken Rückgang der gesamten kanadischen Population von Lasiurus 
cinereus innerhalb von 50 Jahren und einem erhöhten Risiko des Aussterbens in 100 Jahren 
führen könnte. Als gegenwärtige Ausgangspopulationsgröße wurden auf Basis mehrerer Ex-
pertenschätzungen 2,5 Millionen Fledermäuse angenommen. Ausgehend von dieser Popula-
tionsgröße wurden entsprechend Populationswachstumskurven mit und ohne die zusätzliche 
Mortalität an WEA modelliert. 

Einen theoretischen Ansatz zur Darstellung der Mortalitätsgefährdung entwickelten Bernotat 
& Dierschke (2021). Sie entwickelten einen Mortalitäts-Gefährdungs-Index (MGI), der die pla-
nerische Bewältigung der Bewertung anthropogener Mortalität ermöglichen soll. Dabei wird 
die naturschutzfachliche Bedeutung einer Art mit ihrer populationsbiologischen Empfindlich-
keit miteinander verschnitten. Dabei gibt die populationsbiologische Sensitivität an, wie ent-
scheidend der Verlust eines Individuums für eine Population ist. Skaliert wird die Sensitivität 
in neun Stufen von 1 „extrem hoch“ bis 9 „extrem gering“. Als entscheidende populationsbi-
ologische Parameter werden die Mortalitätsrate von adulten Tieren sowie die Reproduktions-
rate angesehen. Die naturschutzfachliche Bedeutung von Arten – im Sinne einer allgemeinen 
artbezogenen Gefährdungseinschätzung – wird durch die Kriterien der Gefährdung (Rote Liste 
Status, s. Tab. 6), Seltenheit (Häufigkeitsklasse laut nationaler Roter Liste) und Erhaltungszu-
stand in Deutschland (atlantische, kontinentale und alpine Region) in einer fünfstufigen Skala 
eingestuft (1 “sehr hoch“ bis 5 „sehr niedrig“). Durch die gleichberechtigte Aggregation von 
populationsbiologischer Empfindlichkeit und naturschutzfachlicher Wertigkeit per Matrix ent-
steht eine maximal 13-stufige Gesamtskalierung, welche auf sechs Grundstufen der Mortali-
tätsgefährdung (von I „sehr hoch“ bis VI „sehr gering“) verallgemeinert wird. Im Weiteren 
wurde dann mit Bezug auf den Bau von WEA unter Berücksichtigung der artspezifischen Kolli-
sionsrisiken an WEA (siehe dort Anhang 17-2) ein vorhabentypspezifischer Mortalitäts-Gefähr-
dungs-Index (vMGI) entwickelt (Bernotat & Dierschke, 2021). Hier wird jedoch für keine der 
besonders schlaggefährdeten Fledermausarten der Gattung Nyctalus und Pipistrellus eine 
„sehr hohe“ Mortalitätsgefährdung (vMGI-Klasse A) angenommen, da sie „nur“ eine „mäßige“ 
oder „mittlere“ allgemeine Mortalitätsgefährdung aufweisen (Bernotat & Dierschke, 2021). 
Die Autoren gehen z. B. für Abendsegler, Kleinabendsegler, Zweifarb- und Breitflügelfleder-
maus von einer „hohen“ Mortalitätsgefährdung aus, für die Rauhautfledermaus und die 
Zwergfledermaus von einer „mittleren“ Gefährdung.  Die Bewertungsmethodik wird in diesem 
Themenfeld jedoch nicht weiter konkretisiert, so dass damit keine abschließenden Bewertun-
gen der Signifikanz möglich sind. 
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3.7 Populationsschätzungen schlaggefährdeter Fledermausarten 

Um die Auswirkungen erhöhter Mortalitätsraten, wie sie z. B. durch den Betrieb von WEA dis-
kutiert werden, abzuschätzen, ist es erforderlich zumindest eine ungefähre Größenordnung 
der Fledermauspopulation (numerischer Bezug) in einem definierten Raum (räumlicher Be-
zug) zu kennen. Der Versuch die Populationsgefährdung von Fledermauspopulationen infolge 
des Windenergieausbaus zu quantifizieren, wurde bereits vor einigen Jahren und zeitparallel 
in den beiden Vorhaben RENEBAT III (Korner-Nievergelt et al., 2018) und in dem F&E-Vorha-
ben „Untersuchungen zur Minderung der Auswirkungen von WEA auf Fledermäuse insbeson-
dere im Wald“ (Dietz, Dietz, et al., 2016) untersucht. Im Folgenden werden für die schlagge-
fährdeten Fledermausarten im Wesentlichen basierend auf diesen beiden umfangreichen Ar-
beiten der Kenntnisstand zu Fledermauspopulationen in Deutschland hinterfragt sowie Bei-
spiele von Populationsschätzungen der schlaggefährdeten Arten aufgeführt. 

Fledermäuse sind hochmobil und nachtaktiv, weswegen sie bis zur Entwicklung geeigneter 
Beobachtungsmethoden schwierig zu erfassen waren und entsprechend auch keine Erfas-
sungstradition besteht, wie dies beispielsweise bei Vögeln der Fall ist. Bekannt sind lediglich 
Beschreibungen und Zählungen von ausgewählten Arten in wiederum ausgewählten Winter- 
und Sommerquartieren. Über diese Fallbeispiele von Großer und Kleiner Hufeisennase, Gro-
ßem Mausohr und Mopsfledermaus wurde zumindest deutlich, dass nahezu alle europäischen 
Fledermausarten in Mitteleuropa in früheren Jahren aufgrund verschiedener, nicht genau be-
kannter Ursachen einen erheblichen Populationszusammenbruch erlebten und am Rande des 
Aussterbens standen (z. B. Roer, 1977). 

Obwohl Fledermäuse seit einigen Jahrzehnten intensiv erforscht werden und der Kenntnis-
stand zur Lebensweise enorm gestiegen ist, fehlen noch immer grundlegende Daten zur Ver-
breitung der Arten in Deutschland, zur Wochenstubenverteilung und zur Populationsdichte. 
Letztere ist zudem abhängig von der Lebensraumkapazität einer Landschaft, wobei bis heute 
weitgehend nicht geklärt ist, ob Fledermäuse nach den Populationseinbrüchen in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts die gegenwärtige Lebensraumkapazität überhaupt schon wieder 
voll ausnutzen. Gleichzeitig ist anzunehmen, dass großräumig wirkende Gefährdungsfaktoren 
wie die abnehmende Insektendichte in der Landschaft bereits jetzt oder absehbar einen ge-
genläufigen negativen Populationstrend verursachen. 

Im Weiteren werden Populationsschätzungen (s. Tab. 2) bei Fledermäusen durch die bei eini-
gen Arten sehr versteckte Lebensweise erschwert. Baum bewohnende Arten wechseln regel-
mäßig ihre Baumquartiere und teilen sich regelmäßig in Untergruppen auf. Dieses Quartier-
wechselverhalten sowie das Aufteilen einer Kolonie auf zum Teil zwei und mehr Bäume er-
schweren exakte Populationsermittlungen bei Baum bewohnenden Fledermausarten. Selbst 
bei Dachboden bewohnenden Arten wie dem Großen Mausohr gibt es abhängig von der Er-
fassungsmethodik sehr unterschiedliche Bestandszahlen zu Wochenstubenkolonien, wenn 
man etwa die vollautomatisierte Lichtschrankenerfassung vergleicht mit optischen Zähldaten, 
die an einem singulären Termin erhoben wurden (Kugelschafter et al., 2015). Noch drastischer 
fällt der Vergleich von optischen Winterquartierzählungen mit Erhebungen aus, die auf auto-
matisierten Lichtschranken-Fotofallen-Erfassungen beruhen. Je nach Art können die Zahlen 
um bis zu 95 % (Kugelschafter et al., 2015) und somit von mehreren Hundert divergieren 



Populationsökologie 

36 

(z. B.  zwei sichtbare und mehr als 600 tatsächlich überwinternde Bechsteinfledermäuse in 
einem mittelhessischen Winterquartier). Vergleichbare Schwankungen in den Bestandsein-
schätzungen ergeben sich auch bei anderen Methoden, etwa wenn auf Basis von Beispielun-
tersuchungen regionale Dichten einer Fledermausart mit einer Habitateignungskarte ver-
schnitten und so die Bestände auf Flächengrößen hochgerechnet werden. Am Beispiel des 
Kleinabendseglers zeigen Dietz, Dietz, et al. (2016), dass durch solche Schätzungen mit vielen 
unsicheren Variablen eine Kleinabendseglerpopulation für Deutschland Werte zwischen 9.000 
und maximal 185.030 Individuen umfasst. 

Insgesamt gibt es bislang weder in Deutschland noch auf Länderebene ein Monitoring von 
Fledermausvorkommen, das mit Ausnahme sehr weniger Arten verlässliche Populations-
trends wiedergibt oder gar eine Gefährdungsanalyse bezogen auf bestimmte Umweltfaktoren 
oder erhöhte Mortalitätszahlen erlaubt. Trotz aller beschriebenen Unsicherheiten sollen zu-
mindest die bislang vorliegenden Versuche einer bundesweiten Populationsschätzung für die 
schlaggefährdeten Fledermausarten wiedergegeben werden. Dies wurde sehr überschlägig im 
RENEBAT III – Vorhaben von Korner-Nievergelt & Nagy (2018) sowie Korner-Nievergelt et al. 
(2018) erstellt. 

Tab. 2: Geschätzte Populationsgrößen besonders kollisionsgefährdeter Fledermausarten in 
Deutschland nach Korner-Nievergelt & Nagy (2018) sowie Korner-Nievergelt et al. (2018), 
ergänzt um Dietz, Dietz, et al. (2016)*. Es fehlen Nord-, Alpen- und Weißrandfledermaus, die 
in Deutschland bislang nur punktuell nachgewiesen sind. 

Fledermausart 
Adulte 
Weibchen 

Adulte 
Weibchen 
und Männ-
chen 

Weibchen, 
Männchen 
und Juvenile 

Zuwande-
rung 

Gesamtpopula-
tion Deutschland 

Abendsegler 
Nyctalus noctula 

150.000–
225.000 

300.000–
450.000 

525.000–
790.000 

200.000–
300.000 

600.000–1 Mio. 

Kleinabendsegler 
Nyctalus leisleri 

40.000–
66.500 

80.000–
133.000 

140.000–
233.000 

10.000–
28.000 

190.000–
250.000 
8.934–
185.030* 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

2–5,5 
Mio. 

4–11 
Mio. 

6,9–19,7 
Mio. keine 7–18 Mio. 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus pygmaeus 

85.000–
230.000 

170.000–
460.000 

300.000–
850.000 

bis 
20.000 

300.000–
850.000 

Rauhautfledermaus 
Pipistrellus nathusii 

? ? 200.000 – 
900.000 ? 100.000–1 Mio. 

Breitflügelfledermaus 
Eptesicus serotinus 

? ? ? keine 
180.000–1,8 
Mio. 

Zweifarbfledermaus 
Vespertilio murinus 

? ? ? ? ? 
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3.8 Anwendung des Populationsbezugs für die Herleitung einer 
Signifikanzschwelle  

Die voranstehenden Kapitel haben gezeigt, dass der allgemeine Kenntnisstand demographi-
scher Parameter bei Fledermäusen sehr unterschiedlich ist, insgesamt jedoch ein Kenntnis-
stand besteht, der die allgemeine Populationsbiologie von europäischen Fledermausarten ein-
schließlich der schlaggefährdeten Arten gut beschreibt (zusammenfassende Übersichten in 
Dietz, Dietz, et al. (2016) und Korner-Nievergelt & Nagy (2018)). Allerdings sind die mathema-
tischen Anforderungen an exakte Populationsmodelle sehr hoch, zumindest wenn sie kon-
krete Abschätzungen zu Populationswirkungen von Gefährdungsfaktoren ermöglichen sollen. 
Demgegenüber steht eine Anzahl unbekannter oder zumindest unscharfer Variablen, die eine 
Populationsgefährdungsanalyse bezogen auf einen konkreten Mortalitätsfaktor nahezu un-
möglich macht.  

Schwankungen in den Schlüsselparametern 

Die allgemein bekannten demografischen Parameter Natalität, Mortalität, Zu- und Abwande-
rung sind für die meisten Fledermausarten noch unzureichend bekannt und schwanken inner-
halb der geografischen Verbreitung Deutschlands ebenso wie in der regionalen räumlichen 
Auflösung. Neben möglichen methodischen Ursachen in der Erfassung, besteht die Ursache 
hierfür vor allem in unterschiedlichen Lebensraumkapazitäten und Gefährdungsfaktoren der 
betrachteten Landschaftsräume ebenso wie in Populationsgröße und Dichte bezogen auf die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen in dem betrachteten Raum. Die vorliegenden Angaben 
zu Schlüsselparametern basieren durchweg auf regional begrenzten Beispieluntersuchungen, 
so dass eine Übertragung der ermittelten Variablen auf die Gesamtpopulation einer Art nicht 
belastbar ist. Unsicherheiten bestehen bei der exakten Bestimmung der Schlüsselparameter 
und hier insbesondere der Überlebensrate (Mortalität) von Jungtieren, da sich diese nicht ein-
deutig von abwandernden Tieren unterscheiden lässt. Grundsätzlich ist die enge Bindung von 
juvenilen Weibchen an die Geburtskolonie ein Charakteristikum von europäischen Fleder-
mausarten, sie ist jedoch artspezifisch unterschiedlich ausgeprägt und selbst bei Langzeitstu-
dien wird nicht immer deutlich, ob das Fehlen von jungen Weibchen in späteren Jahren auf 
eine Abwanderung zurückzuführen ist oder auf die Mortalität. 

Verbreitung und Populationsgröße 

Grundlage aller Populationsgefährdungsanalysen sind die Verbreitung von Fledermausvor-
kommen und die Populationsgröße respektive -dichte der betroffen Fledermausarten. Hier 
bestehen bezogen auf das Bundesgebiet und ebenso in der Regel auf regionaler Ebene erheb-
liche Kenntnislücken, die innerhalb eines betrachteten Landschaftsraumes zudem noch art-
spezifisch unterschiedlich sind. Bislang ist in Deutschland selbst die Verbreitung von Wochen-
stubenkolonien als elementarste demografische Populationseinheit noch sehr ungenügend 
bekannt. Entsprechend unscharf oder gänzlich unbekannt sind in der Regel Populationsgrößen 
oder -dichten. Wenn jedoch bereits die relevante Ausgangsgröße für Populationsgefährdungs-
analysen nicht konkret genug vorhanden ist, erhöht sich der Fehler im Laufe einer Modellrech-
nung mit jeder unscharfen Variable immer weiter. Hinzu kommt, dass Fledermäuse nicht 
gleichverteilt sind, d. h., dass das Ergebnis einer regionalen Dichteschätzung nicht oder nur 
mit enormen Unschärfen auf eine deutlich größere Fläche projiziert werden kann. 
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Raum-zeitliche Dynamik von Fledermauspopulationen 

Fledermäuse zeigen artspezifisch eine hohe Dynamik in ihrem Gesamtlebensraum, so dass 
ausgehend vom Installationsort einer WEA je nach Jahreszeit jeweils andere räumliche und 
numerische Bezugsgrößen für die Bewertung des Einflusses der zusätzlichen Mortalität vorlie-
gen. Unter den schlaggefährdeten Fledermausarten gibt es gemäß ihrem Migrationsverhalten 
sowohl: „sedentary species“ mit einem Ganzjahresaktionsraum < 50 km (z. B. Langohrarten, 
Hufeisennasen); „regional migrants“ mit Aktionsradien zwischen 100–300 km, selten bis 
500 km; hierzu zählen z. B. Großes Mausohr, Wasserfledermaus, Mopsfledermaus und die 
schlaggefährdete Zwergfledermaus sowie „long-distance migrants“, die alle schlaggefährdet 
sind, wie Abendsegler, Kleinabendsegler und Rauhautfledermaus (Fleming & Eby, 2003), für 
Mitteleuropa und Deutschland zusammenfassend in Steffens et al. (2004) und Hutterer et al. 
(2005). Entsprechend der artspezifischen raum-zeitlichen Dynamik verunfallen an WEA somit 
Individuen aus unterschiedlichsten Teilpopulationen. Totfundanalysen ergaben, dass sowohl 
beim Abendsegler (Lehnert et al., 2014), als auch bei der Rauhautfledermaus (Kruszynski et 
al., 2021) sowohl residente als auch migrierende Individuen und ebenso adulte wie juvenile 
Fledermäuse geschlagen werden. Der Betrieb einer WEA kann somit sowohl lokale, regionale 
als auch transnationale Auswirkungen auf Fledermauspopulationen haben (Voigt et al., 2012). 

Ausgehend von einem Windpark als zu bewertende Einflussgröße auf Fledermauspopulatio-
nen müsste somit für die Betroffenheitsanalyse die artspezifische Modellierung einer Gesamt-
population erfolgen, was auf Basis des gegenwärtigen Kenntnisstandes, wie vorhergehend be-
schrieben und des methodischen Aufwandes (bei allen methodischen Problemen) unmöglich 
ist.  

 

Abb. 2: Lebenszyklusphasen des Abendseglers (Nyctalus noctula) in Deutschland mit einem numeri-
schen und räumlichen Populationsbezug und Beurteilung der Sensitivität bezüglich des Kolli-
sionsrisikos an WEA (rot: sehr hohe Sensitivität; orange: hohe Sensitivität und grün: geringe 
Sensitivität, da kaum Flugaktivität). 



Populationsökologie 

39 

 

Abb. 3: Lebenszyklusphasen der Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) in Deutschland mit einem 
numerischen und räumlichen Populationsbezug und Beurteilung der Sensitivität bezüglich 
des Kollisionsrisikos an WEA  (rot: sehr hohe Sensitivität; orange: hohe Sensitivität und grün: 
geringe Sensitivität, da kaum Flugaktivität). 

 

Abb. 4: Lebenszyklusphasen der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) in Deutschland mit einem 
numerischen und räumlichen Populationsbezug und Beurteilung der Sensitivität bezüglich 
des Kollisionsrisikos an WEA (rot: sehr hohe Sensitivität; orange: hohe Sensitivität und grün: 
geringe Sensitivität, da kaum Flugaktivität). 
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Abb. 5: Auftreten verschiedener Quartiergemeinschaften des Kleinabendseglers (Nyctalus leisleri) in 
einem Untersuchungsgebiet im Werra-Tal. Dargestellt ist die mittlere Anzahl besetzter Käs-
ten (aus Schorcht (2005) in Meschede et al., 2017). Die Vor-Ort-Population schwankt je nach-
dem, welchen zeitlichen Ausschnitt man betrachtet, wodurch wiederum numerisch ein je-
weils anderer Populationsbezug entsteht. 

Überlagerung von Gefährdungsfaktoren 

Großräumig wirkende Gefährdungsfaktoren spielen für die Bewertung der Populationsent-
wicklung von Fledermäusen eine zentrale Rolle. Sie wirken vermutlich nicht selektiv, sondern 
auf die Überlebensraten aller Altersklassen und beeinflussen somit die Überlebenswahr-
scheinlichkeit von Populationen (hierzu auch Schorcht et al., 2009 am Beispiel von N. leisleri). 
Die Bewertung einer einzelnen Gefährdungsursache und ihrer Populationswirkung wird durch 
die kumulative Wirkung mehrerer Gefährdungsursachen somit erschwert. Um eine Populati-
onswirkung der hier im besonderen betrachteten Mortalitätsrate an WEA belastbar einschät-
zen zu können, müsste diese selbst noch deutlich besser untersucht werden. Unterschiede in 
der Mortalitätsrate entstehen hier beispielsweise durch die landschaftlichen Gegebenheiten 
des Standorts, die unterschiedliche Dichte der vorkommenden Fledermäuse über die Zeit und 
ggfs. auch abhängig von deren Altersklasse (juvenil oder adult), dem Anlagentyp und den Wet-
terbedingungen. 

Fazit 

Gegenwärtig besteht in Deutschland kein ausreichender Kenntnisstand zur Verbreitung und 
Populationsgröße von Fledermausarten sowie weiterer essentieller Populationsparameter, 
um eine Grundlage für Populationsschätzungen und Populationsentwicklungen unter dem 
Einfluss umweltbedingter erhöhter Mortalitäten zu haben. Zudem ist der von vielen Faktoren 
abhängige Mortalitätsfaktor „Kollision an Windenergieanlagen“ selbst noch nicht hinreichend 
verstanden, obwohl bereits sehr grundlegende Untersuchungen und Ergebnisse hierzu vorlie-
gen (vgl. Kap. 2). In welchem Ausmaß sich der Betrieb von WEA und hier insbesondere der 
nicht durch Betriebszeiten regulierten Anlagen auf die lokale sowie die Gesamtpopulation in 
Deutschland und darüber hinaus auswirkt, ist allenfalls grob abschätzbar. Der Ansatz bundes-
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weit eine bestimmte Anzahl von getöteten Individuen durch den Betrieb von WEA zuzulassen, 
so lange es sich nicht auf die Population der jeweiligen Arten auswirkt (Zahn et al., 2014), 
würde eine genaue Kenntnis der Populationsgröße und ebenso ein verlässliches Monitoring 
mit nahezu Echtzeitwiedergabe der Populationsentwicklung und entsprechender Reaktions-
möglichkeit voraussetzen. Beides ist – egal auf welcher geografischen Ebene – nicht vorhan-
den. Bricht man den Populationsansatz auf deutlich kleinere geografische Einheiten herunter 
und unterstellt, dass ein Schwellenwert für die zusätzlich tolerierbare Mortalität so geschaffen 
sein muss, dass mindestens die lokale Wochenstubenkolonie um einen Windpark herum als 
demografisch bedeutsamste Populationseinheit nicht abnehmen darf, müssten über mathe-
matische Verfahren und auf Basis umfassender Voruntersuchungen jeweils anlagenspezifi-
sche Betriebszeiten berechnet werden. In diesem Fall wäre aber das Problem der Auswirkun-
gen auf die durchwandernde Migrationspopulation oder auch die nur zeitweise vorhandene 
Paarungsgemeinschaft nicht zu lösen. 

Aufgrund der populationsbiologischen Sensitivität von Fledermauspopulationen gegenüber 
erhöhten Mortalitäten (vgl. Kap. 3.2), kann gegenwärtig nur nach dem Vorsorgeprinzip gehan-
delt werden, was wiederum bedeutet, dass eine zusätzliche Mortalität infolge des Betriebes 
von WEA (und das gilt ebenso für andere Gefährdungsfaktoren) auf Basis des gegenwärtigen 
wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstandes soweit wie möglich minimiert werden 
muss. Dies gilt umso mehr, weil zahlreiche weitere Gefährdungsfaktoren auf Fledermauspo-
pulationen einwirken, die im gesamten Verbreitungsgebiet wirken, wie z.B. die in den letzten 
Jahrzehnten immer weiter gesteigerte Landnutzungsintensität (v.a. Land- und Forstwirt-
schaft), Rückgang der Insektendichte und damit Nahrungsgrundlage, die Verkehrsinfrastruk-
turdichte, der Klimawandel, Überbauung von Lebensräumen, energetische Sanierung, Licht-
einwirkung und weitere mehr (vgl. Meinig et al., 2020).
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Bei Fledermäusen muss die räumliche Abgrenzung einer biologisch definierten Population 
unter Berücksichtigung aller Lebenszyklusphasen und der hochmobilen Fortbewegung mit 
saisonal wechselnden, je nach Art sehr großräumigen Aktionsradien erfolgen. Bezogen auf 
die numerische Betrachtung von Fledermauspopulationen nimmt die Zahl der in die Popu-
lationsbetrachtung integrierten Individuen somit von der kleinsten Einheit der Wochenstu-
benkolonie, über die Paarungsgruppen bis hin zur Gesamtheit aller Individuen einer Art im-
mer weiter zu. Die am besten untersuchten und verstandenen Populationseinheiten von 
Fledermausarten sind Wochenstubenkolonien, die als entscheidende demographische Ein-
heiten von Fledermauspopulationen zu sehen sind. 

Fledermäuse zeichnen sich durch eine im Vergleich zu anderen Säugetieren gleicher Größe 
mehrfach höhere Lebensdauer aus. Sie sind somit K-Strategen, die sich im Gegensatz zu r-
Strategen im Allgemeinen durch eine lange Lebensphase, eine verzögerte Fertilität und eine 
niedrige Geburten- und Mortalitätsrate auszeichnen. 

Für Fledermäuse gilt somit grundsätzlich, dass sie gegenüber erhöhten Mortalitätsraten ext-
rem sensitiv sind. Die geringe Reproduktionsrate minimiert die Fähigkeit, sich von Bestands-
einbrüchen zu erholen. Insbesondere Verluste adulter Weibchen können nicht durch eine 
erhöhte Reproduktionsrate ausgeglichen werden. Fledermauspopulationen sind deshalb ei-
nem erhöhten Aussterberisiko ausgesetzt, wenn sich Umweltfaktoren ungünstig auf die Re-
produktionsrate und hier vor allem auf die Mortalität adulter Weibchen auswirken.  

Gegenwärtig besteht in Deutschland kein ausreichender Kenntnisstand zur Verbreitung und 
Populationsgröße von Fledermausarten sowie weiterer essentieller Populationsparameter, 
um eine Grundlage für Populationsschätzungen und Populationsentwicklungen unter dem 
Einfluss umweltbedingter erhöhter Mortalitäten zu haben. 

Der Ansatz bundesweit eine bestimmte Anzahl von getöteten Individuen durch den Betrieb 
von WEA zuzulassen, so lange es sich nicht auf die Population der jeweiligen Arten auswirkt, 
würde eine genaue Kenntnis der Populationsgröße und ebenso ein verlässliches Monitoring 
mit nahezu Echtzeitwiedergabe der Populationsentwicklung und entsprechender Reakti-
onsmöglichkeit voraussetzen. Beides ist – egal auf welcher geografischen Ebene - nicht vor-
handen. 

Aufgrund der populationsbiologischen Sensitivität von Fledermauspopulationen gegenüber 
erhöhten Mortalitäten, kann gegenwärtig nur nach dem Vorsorgeprinzip gehandelt werden, 
was wiederum bedeutet, dass eine zusätzliche Mortalität infolge des Betriebes von WEA 
(und das gilt ebenso für andere Gefährdungsfaktoren) auf Basis des gegenwärtigen wissen-
schaftlichen und technischen Kenntnisstandes soweit wie möglich minimiert werden muss.  

Populationsgrößen und wesentliche demographische Parameter für die Fledermausvor-
kommen in Deutschland sind noch in weiten Teilen so unbekannt, dass die Berechnung ei-
nes pauschalen, noch populationsverträglichen Schwellenwertes, der sich nicht negativ auf 
Populationsentwicklungen auswirkt, unmöglich macht. Hierzu zählen: 

• die Artspezifität des Verhaltens und der Raum-Zeitdynamik 

• der unbekannte räumliche Bezug einer Windkraftanlage 

• der unbekannte numerische Bezug einer Windkraftanlage 

• die standortsspezifische Mortalitätsrate innerhalb eines Windparks und zwischen 
Windparks 
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• die art- und koloniespezifische Natalität und Mortalität bedingt durch die Lebensraum-
kapazität und bereits bestehende Mortalitätsfaktoren. 

Selbst wenn einzelne Faktoren durch fundierte Voruntersuchungen geklärt werden könnten 
(z. B. Wochenstubenkoloniegrößen), müsste ein Berechnungsmodell jeweils für alle ge-
nannten Parameter art- und standortspezifische Annahmen hinterlegen, um jeweils einen 
standort- und artspezifischen Schwellenwert errechnen zu können. 
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4 Artenschutzrechtlicher Rahmen 

Im Hinblick auf die Entwicklung einer Signifikanzschwelle im Rahmen der Vorhabenzulassung 
für die „erlaubte“ Tötung von Fledermäusen durch den Betrieb von WEA ist neben den fachli-
chen und ethischen Aspekten die Rechtsgrundlage zu beachten. Durch die Implementierung 
der FFH-Richtlinie in das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ergeben sich die rechtlichen 
Grundlagen aus den Ausführungen in der Richtlinie selber sowie den entsprechenden Para-
graphen des BNatSchG.  

Fledermäuse sind aufgrund ihrer Nennung in Anhang IV der Flora-Fauna-Habitat-(FFH-)Richt-
linie und über die Nennung in § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 13 und 14 als gesamte Tiergruppe be-
sonders und streng geschützt. Orientiert an Artikel 12 der FFH-Richtlinie werden die arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände in § 44 Abs. 1 BNatSchG (Besonderer Artenschutz) auf-
geführt.  

Die Auslegung der Verbotstatbestände des Bundesnaturschutzgesetzes wird über Urteile von 
Verwaltungsgerichten an Fallbeispielen konkretisiert. Dies gilt ebenso für unbestimmte 
Rechtsbegriffe, bei deren Verwendung sich die Gerichte zum Teil auf Fachkonventionen und 
anerkannte Expertengutachten (Lambrecht & Trautner, 2007; Runge et al., 2010), auf Behör-
denempfehlungen (z. B. LANA, 2009, 2010) sowie Fachgutachten etwa aus übergeordneten 
Bundesprojekten berufen (z. B. Brinkmann et al., 2011; Hurst et al., 2016). Grundsätzlich gilt 
zudem immer der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand, der im entsprechenden rechtli-
chen Kontext zur Begründung verwendet werden muss. Die ursprünglich der Genehmigungs-
behörde umfassend zugestandene naturschutzfachliche Einschätzungsprärogative als verwal-
tungsbehördliche Letztentscheidungskompetenz in Bezug auf unbestimmte Kriterien des Ar-
tenschutzrechts3 wurde vom Bundesverfassungsgericht im Oktober 2018 eingeschränkt. Zu-
gleich wird der Gesetzgeber aufgefordert, eine zumindest untergesetzliche Maßstabsebene 
etwa im Sinne einer auf wissenschaftlichen Grundlagen entwickelten Fachkonvention zu 
schaffen.4 

Im Folgenden werden die bei der Genehmigungsplanung von WEA relevanten Verbotstatbe-
stände und ihre rechtliche Anwendung aufgeführt, wobei der Fokus auf der Tötung und Stö-
rung infolge des Anlagenbetriebs liegt und nicht auf der ebenfalls relevanten Lebensraumver-
änderung. 

4.1 Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Das Tötungsverbot respektive die Verletzung besonders geschützter Tierarten ist bei der Ge-
nehmigungsplanung und der anschließenden Betriebsgenehmigung von WEA aufgrund des 
Kollisionsrisikos von zentraler Bedeutung.  

Der Tatbestand der Tötung ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG unabhängig von der Handlung 
und Absicht, die zur Tötung führt, individuenbezogen zu verstehen. Grundsätzlich ist somit 
jedes Individuum einer Art zu schützen, wogegen die Auswirkung auf die Population für das 

 
3 BVerwG Urt. vom 09.07.2008: AZ 9 A 14.07 
4 BVerfG, Beschluss vom 23.10.2018 – 1 BvR 2523/13, 1 BvR 595/14, juris Rn. 34. 
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Tatbestandsmerkmal der Tötung zunächst nicht erheblich sind5. Erst im Zuge eines arten-
schutzrechtlichen Ausnahmeverfahrens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG wird die Wirkung auf die 
Population abgefragt. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass bei Fledermausarten selbst eine ge-
ringe Erhöhung der Mortalitätsrate bei Lokalpopulationen (hier: Wochenstubenkolonien) be-
reits erhebliche Auswirkungen haben kann.  

Gemäß § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG ist der Tatbestand des Tötungs- und Verletzungsver-
botes erst dann erfüllt ist, wenn das Tötungs- und Verletzungsrisiko geschützter Individuen 
infolge der Auswirkungen eines Vorhabens signifikant erhöht wird6.  

Eine signifikante Erhöhung ist nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) dann 
gegeben, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Tötung über dem „Risikobereich“ liegt, „der im 
Naturraum immer gegeben ist, vergleichbar dem ebenfalls stets gegebenen Risiko, dass ein-
zelne Exemplare einer Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens Opfer einer anderen 
Art werden“.7 Zu der im Naturraum gegeben Gefahr zählt das BVerwG ebenso Gefahren, die 
sich in einer vom Menschen gestalteten Landschaft ergeben, wozu auch WEA und Hochspan-
nungsleitungen zählen. Diese sind gemäß BVerwG ein vorhabenunabhängiges Grundrisiko, 
das regelmäßig hinzunehmen ist, selbst wenn es einzelne Individuen treffen kann8. 

Das anhand einer wertenden Betrachtung auszufüllende Kriterium der Signifikanz trägt dem 
Umstand Rechnung, dass für Tiere bereits vorhabenunabhängig ein allgemeines Tötungs- und 
Verletzungsrisiko besteht, welches sich nicht nur aus dem allgemeinen Naturgeschehen 
ergibt, sondern auch dann sozialadäquat sein kann und deshalb hinzunehmen ist, wenn es 
zwar vom Menschen verursacht ist, aber nur einzelne Individuen betrifft. Denn tierisches Le-
ben existiert nicht in einer unberührten, sondern in einer von Menschen gestalteten Land-
schaft. Nur innerhalb dieses Rahmens greift der Schutz des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Um-
stände, die für die Beurteilung der Signifikanz eine Rolle spielen, sind insbesondere artspezifi-
sche Verhaltensweisen, häufige Frequentierung des durchschnittenen Raums und die Wirk-
samkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen, darüber hinaus gegebenenfalls auch weitere Krite-
rien im Zusammenhang mit der Biologie der Art9. Eine signifikante Steigerung des Tötungsrisi-
kos erfordert Anhaltspunkte dafür, dass sich dieses Risiko durch den Betrieb der Anlage deut-
lich steigert; dafür genügt weder, dass einzelne Exemplare etwa durch Kollisionen zu Schaden 
kommen, noch, dass im Eingriffsbereich überhaupt Exemplare betroffener Arten angetroffen 
worden sind10. 

 
5 OVG Berlin, Beschluss vom 05.03.2007; BVerwG, Urt. vom 16.03.2006 – 9 A 28/05, BVerwG, Urt. vom 

09.02.2017 – 7 A 2.15; OVG Münster, Beschluss vom 20.11.2020 8 A 4256/19. 
6 BVerwG Urteil v. 12.03.2008 – Az.: 9 A 3.06; BVerwG Urteil vom 09.07.2008 – 9 A 14.07, juris Rn. 90 f. und 

BVerwG Urteil vom 08.01.2014 – 9 A 4.13, juris Rn. 99 
7 BVerwG Urteil v. 09.07.2008 – Az.: 9 A 14.07; BVerwG, Urteil v. 10.11.2016 - 9 A 18.15, Rn. 83; BVerwG, Ur-

teil v. 06.04.2017 - 4 A 16.16, Rn. 74; BVerwG, Beschluss v. 08.03.2018 – 9 B 25.17, LS und Rn. 11 
8 BVerwG, Urteil v. 28.04.2016 - 9 A 9.15, Rn. 141, BVerwG, Urteil v. 27.11.2018 - 9 A 8.17, Rn.98; BVerwG, 

Urteil v. 09.02.2017 – 7 A 2.15, Rn. 466. 
9 Vgl. Urteile vom 9. Juli 2008 - 9 A 14.07 - BVerwG 131, 274 Rn. 91, vom 6. April 2017 - 4 A 16.16 - NuR 2018, 

255 Rn. 73 ff. und vom 27. November 2018 - 9 A 8.17 - BVerwG 163, 380 Rn. 98 f. 
10 BVerwG, Beschluss vom 07.01.2020 - 4 B 20.19 [ECLI:DE: BVerwG:2020:070120B4B20.19.0] 
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4.2 Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos beim Betrieb von WEA 

Wegen des Individuenbezuges des Signifikanz-Kriteriums kommt das Zugriffsverbot stets zum 
Tragen, wenn sich das Risiko der Tötung einzelner geschützter Exemplare spürbar erhöht, was 
z.B. der Fall ist, wenn ein Standort durch Individuen besonders geschützter Arten intensiv und 
wiederkehrend frequentiert wird (Lukas 2022).Die Umweltministerkonferenz der Bundeslän-
der hat zur Ermittlung der signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos einen standardisierten 
Bewertungsrahmen im Hinblick auf Brutvogelarten entwickelt (Beschluss der Sonderkommis-
sion-Umweltministerkonferenz vom 11. Dezember 2020). In dieser Vollzugshilfe sind zu dem 
Thema Signifikanzprüfung und -bewertung Mindeststandards bezogen auf die Problemfelder 
der Beurteilung des Tötungs- und Kollisionsrisikos definiert, um den Vollzugsbehörden und 
den am Zulassungsverfahren Beteiligten ein rechtssicheres Vorgehen zum Schutz der entspre-
chenden Arten bei dem notwendigen Ausbau der Windenergie zu ermöglichen. 

Gemäß dem standardisierten Bewertungsrahmen ist der Verbotstatbestand der signifikant er-
höhten Tötung dann verwirklicht, wenn 

A. Exemplare einer Art aufgrund ihres artspezifischen Verhaltens als kollisionsgefährdet ein-
gestuften sind 

B. mit einer erhöhten Häufigkeit im Gefahrenbereich einer WEA anzutreffen sind und 

C. die Wirksamkeit anerkannter Schutzmaßnahmen nicht ausreicht, das Kollisionsrisiko ins-
besondere unter die Signifikanzschwelle zu senken. 

Auch wenn der Signifikanzrahmen für Brutvogelarten entwickelt wurde und durch die Anpas-
sung des Bundesnaturschutzgesetzes in Teilen nicht mehr aktuell ist, sind die grundlegenden 
Kriterien A – C nach wie vor aktuell und ebenso für Fledermausarten anzuwenden, da sie auf 
Basis der höchstrichterlichen Rechtsprechung formuliert wurden (vgl. Kap. 4.1). 

Die umfangreichen Totfundsuchen und Extrapolationen sowie der aktuelle wissenschaftliche 
Kenntnisstand zeigen zunächst einmal an, dass der Betrieb von WEA regelmäßig zu einer er-
höhten Mortalität an einem Windenergiestandort führt. WEA reichen mit ihren Rotorblättern 
in Lufträume, die üblicherweise ohne Hindernisse für Fledermäuse sind und eine allgemeine 
Gefährdung auch in einer vom Menschen gestalteten Landschaft annähernd nicht vorhanden 
ist. Mit dem Bau einer Windenergieanlage entsteht jedoch insbesondere vor dem Hintergrund 
der Laufzeiten von zwanzig und mehr Jahren eine Gefahrenquelle, die unter Berücksichtigung 
der Kriterien A – C eine signifikant erhöhte Tötungswahrscheinlichkeit zur Folge hat. Werden 
WEA ohne Betriebszeitenkorrekturen betrieben, ergeben sich pro Anlage durchschnittlich 
zwölf Schlagopfer pro Jahr (Brinkmann et al., 2011), an manchen Standorten sogar noch sehr 
viel mehr (Voigt et al., 2022). 

Zu den kollisionsgefährdeten Fledermausarten gemäß Kriterium A zählen in Deutschland die 
in Tabelle 1 hervorgehobenen (Kap. 2.2) Fledermausarten. Demnach sind nicht alle 25 in 
Deutschland nachgewiesenen Fledermausarten durch den Betrieb von WEA in signifikantem 
Maße betroffen, sondern vor allem diejenigen, die sich durch ihr Flugverhalten während der 
Nahrungssuche, Migration und/oder Erkundung in den Gefährdungsbereich der Rotoren be-
geben. Unter Beachtung der teils restriktiven Verbreitung einiger Arten (Alpen-, Nord- und 
Weißrandfledermaus) verbleiben sieben Arten, die in Abhängigkeit ihrer Verbreitung 
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bundesweit häufig (Abendsegler, Rauhaut-, Zwerg- und Mückenfledermaus) oder mindestens 
regional regelmäßig als Kollisionsopfer aufzufinden sind (Kleinabendsegler, Breitflügelfleder-
maus, Zweifarbfledermaus). 

Für das Signifikanz-Kriterium B ist zu bewerten, ob Fledermäuse mit einer erhöhten Häufigkeit 
im Gefahrenbereich einer WEA vorkommen. Zur Beantwortung dieser Frage muss man beach-
ten, dass Fledermäuse in Abhängigkeit von ihrem Lebenszyklus artspezifische Jahres-Aktions-
radien zeigen und dass somit am Ort der WEA im Jahresverlauf völlig unterschiedliche Aktivi-
tätsdichten und Teilpopulationen auftreten können (vgl. Kap. 2.2 und 0, ebenso Meschede et 
al., 2017). 

Unterscheidet man grob in die beiden Lebenszyklusphasen der Migration und der Wochen-
stubenzeit, so muss man an jedem potentiellen Windkraftstandort zunächst von einer erhöh-
ten Aktivität kollisionsgefährdeter Fledermausarten ausgehen (vgl. auch Kap. 2.2 und 2.7). Ein 
entsprechender Ausschluss einer Fläche kann nur über eine belastbare Voruntersuchung der 
standortspezifischen Gegebenheiten erfolgen, wie sie etwa in den jeweiligen Länderleitfäden 
vorgeschrieben sind. Zusätzlich muss hier auch beachtet werden, dass mehrere Studien eine 
Attraktionswirkung von WEA auf Fledermäuse nachgewiesen haben (vgl. Kap. 2.6). 

Migrationsphase 

Die Migration der weit wandernden Arten (v.a. Abendsegler, Kleinabendsegler, Rauhautfle-
dermaus und Zweifarbfledermaus) findet artspezifisch etwa ab Ende Juli statt und zieht sich 
bis zum Beginn des Winterschlafs, der wiederum über die Außentemperaturen gesteuert 
meist im Laufe des Novembers beginnt. Wandernde Fledermäuse überfliegen Deutschland im 
Breitfrontenzug (Abb. 9, Steffens et al., 2004; Hutterer et al., 2005; Meschede et al., 2017), 
weitgehend unabhängig von Landschaftsvariablen (Niermann et al., 2011b), aber beeinflusst 
durch die jeweils aktuellen Wetterverhältnisse. Allerdings kann es vor allem während der Mig-
rationsphase Orte mit höheren Konzentrationen migrierender Tiere wie z. B. in klimatisch 
günstigen Flusstallagen mit temporär hohem Nahrungsangebot und Paarungsaktivitäten so-
wie entlang der Küstenlinien geben. Wie unzureichend der Kenntnisstand zu räumlichen Kon-
zentrationen während der Migrationsphase sowie zur Verbreitung einiger Arten insgesamt 
noch ist zeigen die Ergebnisse von Schlagopfersuchen mit Schlagopfern an WEA-Orten, die 
zunächst keine besondere Attraktion für Fledermäuse erkennen lassen (Niermann et al., 
2011a). 

Die dauerakustische Überwachung von 27 Anlagenstandorten mittels Batcordern (Fa. EcoObs, 
Nürnberg) in Deutschland verteilt von der strukturarmen Agrarlandschaft bis zu Waldstandor-
ten (s. Abb. 6) zeigte beispielsweise, dass über die Aktivitätsphase von Mitte März bis Anfang 
November an jedem Standort immer mindestens neun Fledermausarten inklusive mehrerer 
kollisionsgefährdeter Arten, nachzuweisen waren und es keine Standorte ohne kontinuierli-
che Aktivität kollisionsgefährdeter Arten gab, allerdings mit sehr unterschiedlichen Aktivitäts-
dichten (Abb. 6 – 8, Höhne et al., 2015)). 

Wochenstubenzeit 

Neben den über große Distanzen wandernden Fledermausarten kommen nahezu flächende-
ckend in Deutschland Wochenstubenkolonien von Zwergfledermäusen vor. Für diese kollisi-
onsgefährdete Art stellen WEA einen Attraktionspunkt dar, der gezielt angeflogen wird (vgl. 
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Kap. 2.6), so dass Konzentrationseffekte entstehen. WEA sind somit keine passiven Elemente 
in der vom Menschen geprägten Umwelt der Fledermäuse, sondern es sind Strukturen, die 
gezielt angeflogen werden können. Räumliche Konzentrationen entstehen ebenso durch Wo-
chenstubenkolonien der übrigen kollisionsgefährdeten Arten, allerdings räumlich differenzier-
ter als bei der Zwergfledermaus. So konzentrieren sich Wochenstubenkolonien von Abend-
seglern und Rauhautfledermäusen v.a. im norddeutschen Tiefland, während Kleinabendsegler 
eher in den waldreichen Landschaften Mittel- und Süddeutschlands gefunden werden kön-
nen. 

Die Verbreitung von Wochenstubenkolonien in der Landschaft ist nicht gleichverteilt, sondern 
es gibt räumliche Konzentrationen in Abhängigkeit der Lebensraumeignung, was mittlerweile 
auch durch Habitateignungskarten belastbar darstellbar ist (auf Länderebene z. B. Gottwald 
et al., 2017; Steck & Brinkmann, 2015, auf regionaler Ebene Dietz & Krannich, 2019). Die Ver-
schneidung von konkreten Fundpunkten und Geo-Daten ermöglicht mittlerweile die Model-
lierung von Vorkommenswahrscheinlichkeiten, die zur vorlaufenden Ermittlung besonders 
konfliktträchtiger Standorte bei der Planung von WEA genutzt werden können (hierzu auch 
Santos et al., 2013; Roscioni et al., 2014), allerdings bezieht sich dies vor allem auf die Phase 
der Wochenstubenzeit und die Lage der Koloniestandorte, während die potentiellen Nah-
rungshabitate ausgehend von Wochenstubenkolonien bislang nicht belastbar modellierbar 
sind. Das Migrationsgeschehen wiederum ist auf kleinräumiger Ebene bislang überhaupt nicht 
über Modelle vorhersagbar. 

Zusammenfassend erhöhen die artspezifischen Verhaltensweisen einiger Fledermausarten 
(Kriterium A) sowie deren räumliche Präsenz (Kriterium B) deren Kollisionsrisiko. So sind auf-
grund ihres Echoortungsverhaltens drehende Rotoren für die Tiere weitestgehend nicht als 
Gefahr wahrzunehmen bzw. die fledermaustypischen Verhaltensweisen (z. B. Erkundung ei-
nes neugeschaffenen Attraktionspunktes in der Landschaft) und das Aussetzen des Echoor-
tungsverhalten in großen, natürlicherweise hindernisfreien Lufträumen erhöht die Gefahr zu 
verunglücken (vgl. Kap. 2.1). Systematische Totfundsuchen bestätigen das Gefahrenpotential 
von sich drehenden WEA ungeachtet der umgebenden Landschaft. Brinkmann et al. (2011) 
ermittelten bereits im ersten Projekt der RENEBAT-Reihe bei einer Stichprobe von 30 WEA, 
die sich in unterschiedlichen Landschaftssituationen drehen, eine Mortalität von 0,1 verun-
glückten Fledermäusen pro Anlage (ohne Betriebszeitenkorrektur) und Nacht, so dass rechne-
risch in jeder 10. Nacht eine Fledermaus im Untersuchungszeitraum geschlagen wurde. Eine 
räumliche Differenzierung der "erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Gefahrenbereich 
einer WEA" ist ohne erhöhten und standortspezifischen Untersuchungsumfang nicht möglich. 
Zunächst muss aufgrund des gegenwärtigen Kenntnisstandes zur raum-zeitlichen Dynamik 
von Fledermäusen grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass es an jedem Standort eine 
erhöhte Aufenthaltswahrscheinlichkeit von kollisionsgefährdeten Arten gibt (vgl. Kap. 2 und 
3). 

Damit sind die Kriterien nach A und B des standardisierten Bewertungsrahmens erfüllt , wo-
nach sich das Tötungsrisiko über das allgemeine Lebensrisiko hinaus erhöht, sofern keine an-
erkannten Vermeidungsmaßnahmen getroffen werden (vgl. Runge et al., 2010). Abgeleitet 
aus unterschiedlichen Aktivitätsdichten gilt einschränkend lediglich, dass das Risiko nicht an 
jedem Standort gleich ist, es somit ein standorttypisches Risiko gibt. Eine wirksame Minderung 
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des signifikant erhöhten Tötungsrisikos kann über die Korrektur von standortspezifischen Be-
triebszeiten erfolgen (Behr et al., 2011a, 2018), die wiederum anhand eines Schwellenwertes 
für die noch hinnehmbare Anzahl getöteter Fledermäuse pro Anlage und Jahr definiert wer-
den müssen. 

 

Abb. 6: Anzahl der Fledermausarten (oben) und aufgezeichnete Rufsequenzen pro Nacht (unten) er-
mittelt über dauerakustische Erfassung mittels Batcordern (Mitte März bis November) an 27 
verschiedenen Standorten mit Windenergieplanungen (eig. Datenreihen aus Höhne et al., 
2015). 
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Abb. 7: Aktivitätsverlauf, differenziert nach Lauttypen, an einem Standort im weitgehend unstruktu-
rierten Offenland. Es handelt sich dabei um eine weiträumige Ackerfläche mit einzelnen He-
cken, Baumreihen und Einzelbäumen. Die Aktivität war insbesondere während der Wochen-
stubenzeit im Juni und Juli hoch (eig. Datenreihen ITN).

Abb. 8: Aktivitätsverlauf für den Nyctaloiden-Lauttyp (oben) und den Pipistrellus-Lauttyp (unten) 
aufgenommen auf einer Waldlichtung in einem geschlossenen Wald. Bei beiden Gruppen 
sind Aktivitätsunterschiede mit mehreren Aktivitätsmaxima zu erkennen (eig. Datenreihen). 
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Abb. 9: Fundpunkte und Wiederfunde beringter Tiere der genannten schlaggefährdeten Fleder-
mausarten innerhalb der Verbreitungsgebiete (= farbig-transparente Flächen). Wiederfänge 
derselben Zugperiode mit roten Pfeilen (= Frühjahr) und blauen Pfeilen (= Herbst) (entnom-
men aus Meschede et al., 2017). 
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4.3 Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, bestimmte Tierarten, darunter die Arten-
gruppe der Fledermäuse, erheblich zu stören, wobei eine Erheblichkeit nur dann anzunehmen 
ist, „wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert“. 

Der unbestimmte Rechtsbegriff der lokalen Population muss „nach pragmatischen Kriterien“ 
bestimmt werden, da eine reale populationsbiologische oder gar genetische Abgrenzung in 
der Realität in der Regel nicht möglich ist (LANA, 2009; LANA, 2010). Bei Fledermäusen werden 
als Lokalpopulationen im Sinne einer Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft, die 
einen Lebensraum gemeinsam bewohnen, z. B. Wochenstubenkolonien oder die Summe der 
Individuen in einem Winterquartier definiert (vgl. Runge et al., 2010). 

Im Zusammenhang mit dem Betrieb von WEA wäre die Störung erheblich, wenn beispiels-
weise infolge von Lärm essentielle Nahrungshabitate oder gar Quartierstandorte gemieden 
würden. Da sich das oben dargestellte Kriterium der Signifikanz nur auf das Tötungs- und Ver-
letzungsverbot bezieht, ist das Störungsverbot für die Definition einer Signifikanzschwelle 
nicht von Belang. 

4.4 Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen (§ 45 Abs. 
7 BNatSchG) 

Im Zusammenhang mit der Schlaggefährdung von Fledermäusen wird der Populationsbezug 
im artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahren hergestellt. Dieses kann dann erforderlich 
werden, wenn trotz der Anwendung aller zur Verfügung stehenden und verhältnismäßigen 
Möglichkeiten der Vermeidung eine erhebliche Betroffenheit verbleibt und der Bau der WEA 
trotzdem vorgesehen ist.  

Ausnahmen von den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen des § 44 können insbeson-
dere nach Maßgabe des § 45 Abs. 7 BNatSchG erteilt werden, wenn 

• eine Realisierung des Vorhabens aus einem der in § 45 Abs. 7 S. 1 BNatSchG genannten 
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher 
wirtschaftlicher Art geboten erscheint und 

• zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

• sich der Erhaltungszustand der Population einer Art durch die Verbotstatbestandsverwirk-
lichung nicht verschlechtert. 

Diese Voraussetzungen der artenschutzrechtlichen Ausnahme werden speziell für den Betrieb 
von Windenergieanlagen durch § 45b Abs. 8 BNatSchG konkretisiert. Etwa stellt § 45b Abs. 8 
Nr. 1 BNatSchG fest, dass der Betrieb von Windenergieanlagen im überragenden öffentlichen 
Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Hintergrund sind insoweit die auf meh-
reren Ebenen gefassten Beschlüsse, die einem Ausbau der Windenergie zum Zwecke einer 
Umstellung der Stromversorgung auf erneuerbare Energiequellen dienen. 

Gemäß § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG sind zumutbare Alternativen zu prüfen, weshalb alle zumut-
baren Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ausgeschöpft werden müssen. Sofern 
durch Standortverschiebungen innerhalb des Vorranggebietes und/oder durch Anpassung des 



Artenschutzrechtlicher Rahmen 

53 

Anlagenbetriebes („fledermausfreundliche Betriebszeiten“) eine Realisierung von Verbotstat-
beständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG vermieden oder verringert werden kann, liegen in der 
Regel zumutbare Alternativen vor, die einer Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG entgegen-
stehen können. So geht zwar eine Betriebszeitenkorrektur zur wirksamen Vermeidung von 
signifikant erhöhten Kollisionsrisiken einher mit Energieertragseinbußen von wenigen Prozent 
(Behr et al., 2011a; Bulling et al., 2015), das eigentliche Ziel des Vorhabens, nämlich die Ener-
gieproduktion über die Nutzung von Wind kann aber trotzdem erfolgen. Mit den zunehmend 
größer werdenden Anlagentypen und deren Einsatz in Schwachwindgebieten, werden sich die 
Ertragsverluste bei Abschaltvorgaben gegenüber anderen Anlagentypen an Standorten mit 
guten Windbedingungen erhöhen, trotzdem stellt die vergleichsweise geringfügige Einschrän-
kung von Betriebszeiten nicht das Ziel des Vorhabens in Frage und ist deswegen zunächst eine 
zumutbare Alternative. Lediglich unter der Voraussetzung des Nichtvorhandenseins zufrie-
denstellender Lösungen ist auch nach Art. 16 FFH-Richtlinie eine artenschutzrechtliche Aus-
nahme vom strengen Schutz der in Anhang IV der Richtlinie genannten Arten (alle Fleder-
mäuse) möglich (Kratsch in Schumacher/Fischer-Hüftle, 2021). Für die Bewertung der Zumut-
barkeit einer Alternative muss der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bedacht werden, wozu 
auch die Wirtschaftlichkeit eines Vorhabens für die Bewertung herangezogen werden kann 
(Schütte/Gerbig, in Schlacke, 2017). Letztlich wird hierbei die Bedeutung des Artenschutzes 
den möglichen wirtschaftlichen Einbußen gegenübergestellt, die allerdings „sehr hoch sein 
müssen“ (Umweltministerkonferenz 2020), um überhaupt berücksichtigt zu werden. Mit dem 
4. Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 20. Juli 2022 hat der Gesetzgeber 
in § 45b Abs. 6 BNatSchG eine Zumutbarkeitsschwelle eingeführt, wonach die behördliche An-
ordnung von Schutzmaßnahmen für Vögel und Fledermäuse, die die Abschaltung von WEA 
betreffen, als unzumutbar gelten, soweit sie den Jahresertrag einer WEA (unter zusätzlicher 
Berücksichtigung von Investitionskosten für den Artenschutz) um bestimmte einstellige Pro-
zentwerte (in Abhängigkeit der Standortgüte 6 – 8 %) verringern. Wird die Schwelle von 6 % 
bzw. 8 % überschritten, bedarf es regelmäßig einer artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung 
– es sei denn, der Vorhabenträger akzeptiert freiwillig auch höhere („nicht zumutbare“) Er-
tragseinbußen, um damit eine Ausnahmeprüfung zu vermeiden. Im Rahmen der Ausnahme 
liegt die Zumutbarkeitsschwelle (der sogenannte „Basisschutz“) bei der Einbeziehung von Ab-
schaltungen für Brutvögeln mit 4 – 6 % des Jahresertrags in Abhängigkeit der Standortgüte 
noch einmal niedriger (siehe § 45b Abs. 9 BNatSchG). Für die Berechnung der Ertragsverluste 
einer WEA im Rahmen der Prüfung der Zumutbarkeitsschwelle sind die für die fledermausbe-
dingten Abschaltungen angenommen Jahresertragseinbußen zunächst pauschal mit einem 
Wert von 2,5 % Jahresertragsverlust festgelegt (siehe Anlage 2 Nr. 1 BNatSchG). Dieser basiert 
offensichtlich auf einer Hochrechnung aus bisherigen Praxisbeispielen von WEA mit Betriebs-
zeitenkorrektur (vgl. auch Behr et al., 2011a). Der Antragsteller kann jedoch „auf Grundlage 
eines Gutachtens oder einer Untersuchung der Fledermausaktivitäten" (siehe Anlage 2 Nr. 1 
BNatSchG) einen anderen Wert als die empfohlenen 2,5 % ermitteln. Dabei ist zu bedenken, 
dass zumindest die dafür zugrunde zu legende Fledermausaktivität gegenwärtig nur mit Hilfe 
einer Aktivitätserfassung im Gondelbereich erfolgen kann, was wiederum den Bau der Anlage 
voraussetzt. 

Weiterhin dürfen Ausnahmen gemäß § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG nur zugelassen werden, wenn 
sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten innerhalb ihres 
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natürlichen Verbreitungsgebiets nicht verschlechtert. Für den Betrieb von Windenergieanla-
gen wird diese Voraussetzung in § 45b Abs. 8 Nr. 4 und 5 BNatSchG konkretisiert. Sollte sich 
die Art bereits in einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden, so kann trotzdem eine Aus-
nahme erteilt werden, wenn sich der ungünstige Zustand nicht noch weiter verschlechtert und 
die Erreichung eines günstigen Erhaltungszustandes in der biogeografischen Region durch das 
Projekt nicht verhindert wird (Lau & Steeck, 2008)11. Maßgeblich ist auf der Ausnahmenebene 
somit nicht die lokale Population, sondern die Fortpflanzungsgemeinschaft in ihrem natürli-
chen Verbreitungsgebiet, wobei üblicherweise die biogeografischen Regionen zu Grunde ge-
legt werden, da diese auch Grundlage für die Bewertung und Flächenauswahl der FFH-Gebiete 
sind und besondere Eigenschaften hinsichtlich der dort vorkommenden Arten und Lebens-
räume aufweisen (Lukas, 2022). 

Fledermäuse sind aufgrund ihrer Nennung in Anhang IV der FFH-Richtlinie und über die 
Nennung in § 7 BNatSchG Abs. 2 Nr. 13 und 14 als gesamte Tiergruppe besonders und streng 
geschützt. Es gelten somit die Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG, die im Vorfeld 
von Planungen zu prüfen sind. Fledermäuse sind artspezifisch unterschiedlich, jedoch vor 
allem als Kollisionsopfer betroffen.  

Der Tatbestand der Tötung ist nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG individuenbezogen zu ver-
stehen. Grundsätzlich ist somit jedes Individuum einer Art zu schützen, wogegen die Aus-
wirkung auf die Population für das Tatbestandsmerkmal der Tötung zunächst nicht erheb-
lich ist. Erst im Zuge eines artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahrens wird die Wirkung 
auf die Population abgefragt. Im Umkehrschluss ist somit das individuenbezogene Tötungs-
verbot einer populationsrelevanten Relativierung unzugänglich. Demnach kann das Tö-
tungsverbot auf Tatbestandsebene nicht durch eine Abwägung überwunden werden, son-
dern erst im Rahmen der artenschutzrechtlichen Ausnahme.  

Gemäß § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG ist der Tatbestand des Tötungs- und Verletzungsver-
botes erst dann erfüllt, wenn das Tötungs- und Verletzungsrisiko geschützter Individuen in-
folge der Auswirkungen eines Vorhabens signifikant erhöht wird. Für die Bewertung des 
signifikant erhöhten Tötungsrisikos ist ein vorhabenunabhängiges Grundrisiko für die Tö-
tung eines Individuums zu berücksichtigen. Dieses ist gemäß höchstrichterlicher Rechtspre-
chung hinzunehmen, selbst wenn es einzelne Individuen treffen kann. Gemäß den Kriterien 
der Bundesumweltministerkonferenz zur Ermittlung eines erhöhten Tötungsrisikos gilt ins-
besondere für die schlaggefährdeten Fledermausarten, dass sich mit dem Bau von WEA die 
Wahrscheinlichkeit einer kollisionsbedingten Tötung gegenüber dem vorher bereits in der 
Landschaft bestehenden Lebensrisiko erhöht, sofern keine wirksamen Vermeidungsmaß-
nahmen durchgeführt werden. Im Zuge der Genehmigungsplanung müssen alle gebotenen 
und fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen ausgeschöpft werden, wobei bezogen auf das 
Kollisionsrisiko vor allem die Betriebszeitenkorrekturen wirksam sind. Diese müssen bereits 
im Vorfeld über pauschale, fachlich und rechtlich belastbare Schwellenwerte definiert wer-
den.  

Ein Populationsbezug im Zusammenhang mit der Tötung von Fledermäusen wird erst im 
artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahren hergestellt. Eine artenschutzrechtliche Aus-
nahme kann dann erforderlich werden, wenn trotz der Anwendung aller zur Verfügung 

 
11  BVerwG, Urt. v. 17.4.2010, 9 B 5.10, NVwZ 2010, 1221 Rn. 8 f.; Urt. v. 14.7.2011, 9 A 12.10, NuR 2011, 866 

Rn. 152 
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stehenden Möglichkeiten der Vermeidung eine erhebliche Betroffenheit verbleibt und der 
Bau der WEA trotzdem vorgesehen ist. Bei der Bewertung einer artenschutzrechtlichen Aus-
nahme ist eine Abwägung zwischen dem besonderen Artenschutz und anderen Belangen 
möglich (z. B. keine Alternativen möglich, öffentliches Interesse an der Umsetzung des Pro-
jekts, wirtschaftliche Zumutbarkeit von Schutzmaßnahmen). 
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5 Fachempfehlung einer bundesweiten Signifikanzschwelle  

5.1 Bisherige Signifikanzschwellen 

Die Bewertung des Tötungsrisikos für den regelmäßigen Betrieb einer WEA bedarf einer Sig-
nifikanzschwelle, die bislang nicht bundeseinheitlich definiert ist, sondern von verschiedenen 
Bundesländern bezogen auf die Windenergieplanung unterschiedlich gehandhabt wird. So 
werden je nach Bundesland gegenwärtig Schlagopferzahlen meist von unter oder gleich 2 In-
dividuen pro Anlage und Jahr toleriert, wobei es in einigen Bundesländern auch artspezifische 
Schwellenwerte gibt, die von unter 0,5 Fledermäuse (z. B. in Brandenburg für Kleinabendseg-
ler und Zweifarbfledermaus) bis zu 2 Fledermäuse (Brandenburg: Zwergfledermaus) reichen 
(Übersicht z. B. bei: Reinhard & Brinkmann, 2018; FA Wind, 2020). Lediglich die Arbeitshilfe 
zur Berücksichtigung des Fledermausschutzes bei der Genehmigung von WEA in Thüringen 
nennt eine Schwelle von weniger als einem Schlagopfer pro WEA und Jahr (ITN, 2015). 

Eine fachlich-kritische Begründung der Signifikanzschwellen erfolgt in den meisten Papieren 
der Bundesländer nicht oder nicht ausführlich und es ergeben sich bei genauerer Analyse der 
Festlegungen Fragen hinsichtlich der Belastbarkeit der Festlegungen zur Erreichung der ange-
strebten Schwelle. Für Bayern heißt es beispielsweise, dass der Schwellenwert von zwei 
Schlagopfern pro Anlage und Jahr „eine konservative Größe“ ist. Im Weiteren werden für Bay-
ern dann mindestens 3.000 Schlagopfer durch den Betrieb von 1.500 WEA in den Raum ge-
stellt und es heißt: „Dies sind durchaus populationsbezogen relevante Größenordnun-
gen.“(LfU, 2017). 

Im Windkrafterlass von Brandenburg (Anlage 3 (MLUL, 2010) des Windkrafterlass (MUGV, 
2011)) wird ausgeführt: „Beobachtungen lokaler Fledermauspopulationen haben gezeigt, dass 
bereits ein Verlust von 1 Prozent der Individuen einer Population über mehrere Reprodukti-
onsperioden hinweg, zu einem kontinuierlichen Niedergang der lokalen Population führen 
kann. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass zusätzlich zu natürlichen Verlusten nicht 
mehr als 1 Prozent der Population der einzelnen Art durch Schlag an WEA zu Tode kommen 
darf, um den Bestand der Population nicht zu verschlechtern oder ernsthaft zu gefährden.“ 
Im Anschluss werden dann je 1 Schlagopfer für Rauhautfledermaus und Abendsegler und 2 
Schlagopfer für die Zwergfledermaus sowie 0,5 Schlagopfer für Kleinabendsegler und Zweifar-
bfledermaus als noch nicht populationsgefährdend angesehen, obwohl nicht hergeleitet wird, 
wie groß die Population ist und somit auch nicht hergeleitet ist, ob mit dieser Regel tatsächlich 
nicht mehr 1 % der Population betroffen sind. Die Artspezifität dieses Ansatzes führt dazu, 
dass die reale Anzahl zugelassener Schlagopfer alleine schon für diese fünf Arten in Summe 
bei 5 Tieren pro Anlage und Jahr liegen würde. 

In der Verwaltungsvorschrift für Hessen ist „Der Abschaltalgorithmus so auszurichten, dass im 
Regelfall die Zahl der verunglückten Fledermäuse bei unter zwei Individuen pro Anlage und 
Jahr liegt.“ (HMUKLV/HMWEVW, 2020). Weitere Erläuterungen etwa zu einer Populationsre-
levanz werden nicht ausgeführt. 

Als pauschale Vorgaben für den Betrieb von WEA werden in den Leitfäden der Länder Schwel-
lenwerte für die Windgeschwindigkeit und die Temperatur vorgegeben, die dann in einer 
zweijährigen Gondelerfassung spezifiziert werden können. Allerdings ist das Gondel-
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monitoring jeweils freiwillig und nicht verpflichtend. Der übliche Schwellenwert für die sog. 
Cut-In Windgeschwindigkeit ist in Anlehnung an die Ergebnisse aus dem ersten Projekt der 
RENEBAT-Reihe (Brinkmann et al., 2011) 6 m/s. Vereinzelt erfolgte eine landesspezifische An-
passung (z.B. 7 bis 7,5 m/s in Niedersachsen und dem Saarland). In Brandenburg wurde bisher 
pauschal mit einem geringeren Wert gearbeitet (5 m/s im Zeitraum Mitte Juli bis Mitte Sep-
tember). Als Temperaturschwelle für die Abschaltung der Anlagen bei den entsprechenden 
Windgeschwindigkeiten wird durchweg > 10 °C vorgegeben. Problematisch bei diesem Vorge-
hen ist, dass für die pauschalen Schwellenwerte für Wind und Temperatur unterstellt wird, 
dass damit jeweils die Signifikanzschwellen für die Schlagopferanzahl eingehalten werden. Ob 
dies tatsächlich der Fall ist, kann letztlich erst über das (freiwillige) Gondelmonitoring und die 
Berechnung über das ProBat-Tool überprüft werden. Möglicherweise laufen somit die WEA 
zunächst zwei Jahre mit einem Betrieb, der die Einhaltung der Signifikanzschwelle nicht voll-
umfänglich gewährleistet (vgl. Kap. 5.3). Wird kein Gondelmonitoring durchgeführt, durch das 
ggfs. noch eine Betriebszeitenkorrektur erfolgen kann, besteht damit die Gefahr, dass über 
die Laufzeit einer WEA ein Betrieb genehmigt wird, der dauerhaft gegen die auferlegte Signi-
fikanzschwelle verstößt. Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen dem Anspruch der 
Schlagopferbegrenzung auf einen bestimmten Wert und den pauschal formulierten Schwel-
lenwerten für die Windgeschwindigkeit in Brandenburg. Mit einem pauschalen Schwellenwert 
von 5 m/s Cut-In Windgeschwindigkeit nur im Zeitraum Mitte Juli bis Mitte September, kön-
nen die für das Bundesland Brandenburg formulierten Signifikanzschwellen in der Regel nicht 
eingehalten werden, da z. B. die Rauhautfledermaus noch bei deutlich stärkeren Windge-
schwindigkeiten (> 8 m/s) regelmäßig fliegen kann (Bach et al., 2020). Die pauschale Anwen-
dung der Cut-In Windgeschwindigkeit von 6 m/s ohne tiefere Begründung hat das VG Hanno-
ver kritisiert, indem das Gericht darauf hingewiesen hat, dass die Behörde in anderen Fällen 
und begründet eine Cut-In Windgeschwindigkeit von 7,5 m/s als erforderlich angesehen hat, 
um Abendsegler und Rauhautfledermaus adäquat vor einer signifikant erhöhten Tötung zu 
schützen.12 

Die gegenwärtig in den Länderleitfäden definierten Signifikanzschwellen werden in einem Po-
sitionspapier des Bundesfachausschusses Fledermausschutz des Naturschutzbundes (NABU) 
Deutschland als unzureichend kritisiert, da sie nicht auf populationsökologischer Grundlage 
erlassen wurden und mit dem Individuenschutz nicht vereinbar wären (BFA, 2021). Der BFA 
fordert, dass „der gesamte Windpark bzw. das Konglomerat von beieinanderstehenden WEA 
und dessen kumulative Schlagopferzahl betrachtet werden, was aktuell vom BNatSchG aus 
nur über die Ausnahme nach § 45 geschehen kann. Dabei ist die Wirkung von verschiedenen 
Windparks und die Betrachtung der WEA im gesamten Bewegungsbereich überregional erfor-
derlich. Schwellenwerte müssen so festgelegt werden, dass die Anzahl getöteter Fledermäuse 
deutlich kleiner als eins pro Windpark bzw. WEA-Konglomerat und Jahr ist (Lindemann et al., 
2018)“. 

In der Rechtsprechung wird den jeweiligen Länderleitfäden bezogen auf die Signifikanz-
schwelle meist nicht explizit widersprochen. Ausführungen von Umweltjuristen jedoch sehen 
einen „Widerspruch zwischen einer allgemeinen Einschränkung, wie einer mengenbezogenen 

 
12 VG Hannover, Urteil vom 21.03.2022 - 12 A 3098/17 
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Bagatellschwelle (zwei Fledermäuse pro WEA und Jahr) aus Gründen der Sozialadäquanz, zum 
unionsrechtlich vorgegebenen Einschränkungsmaßstab der Absichtlichkeit“ (Lukas, 2022). 
Durch die „Bagatellschwelle“ von zwei Tieren wird, so die juristische Argumentation, die mög-
liche Tötung von zwei Tieren pro Anlage und Jahr billigend in Kauf genommen, was wiederum 
mit § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG und ebenso mit der europäischen 
Rechtsprechung nicht vereinbar ist (Gellermann, 2014). Der Tötungstatbestand, der nach 
Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG (EU, 1992) nur absichtliche Formen der Tötung um-
fasst, ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auch dann erfüllt, wenn sich 
die Tötung als unausweichliche Konsequenz eines im Übrigen rechtmäßigen Verwaltungshan-
delns erweist (VG Hannover vom 21.03.22 mit Verweis auf EuGH, Urt. v. 30.01.2002 - C-103/00 
-, juris Rn. 26; Urt. v. 20.10. 2005 - C-6/04 -, juris Rn. 113). Da fachlich bislang nicht geklärt ist, 
„in welchem Umfang Fledermäuse Sterberaten ausgleichen können, spricht bereits der Vor-
sorgegrundsatz, soweit behördliche Spielräume bestehen, für die „Einser-Schwelle“, die zu-
dem dem unionsrechtlichen Befund entspricht“ (Lukas, 2022). 

5.2 Fachliche und rechtliche Anforderung an Vermeidungsmaßnahmen  

Gemäß den Anforderungen an die Prüfung des Vorliegens einer signifikant erhöhten Tötung 
(vgl. Kap. 4.2) muss im Zuge des Genehmigungsverfahrens neben den bereits behandelten 
Kriterien A und B (Schlaggefährdung aufgrund des artspezifischen Verhaltens sowie der er-
höhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit am WEA-Standort) die Möglichkeit der Vermeidung im 
Kontext der Verhältnismäßigkeit vollumfänglich herangezogen werden. Sofern es möglich ist, 
ein festzustellendes Tötungsrisiko durch artspezifische Vermeidungsmaßnahmen soweit zu 
minimieren, dass die Signifikanzschwelle nicht mehr überschritten wird, steht der Verbotstat-
bestand aus § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG einer Genehmigung mit entsprechenden Maßgaben 
nicht entgegen. Es sind somit im begründeten Verdachtsfall zunächst Vermeidungsmaßnah-
men zu ergreifen und dann ist das verbleibende Tötungsrisiko zu prüfen.13  

Beim Bau von WEA sind bezogen auf die Artengruppe der Fledermäuse zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1–3 BNatSchG vor allem die sorgfältige Standort-
auswahl unter vollumfänglicher Berücksichtigung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes 
und der artenschutzrechtlichen Verpflichtungen zu nennen (vgl. Hurst et al., 2016) sowie eine 
Betriebszeitenkorrektur. Die Wirksamkeit von Betriebszeitenkorrekturen ist die zentrale Er-
kenntnis der drei RENEBAT-Projekte und ebenso in anderen Studien ausgeführt:  

„The only method documented to reduce fatalities at wind turbines is limiting operation dur-
ing high risk periods, such as nocturnal periods of low wind speeds during autumn migration 
(Baerwald et al., 2009; Arnett et al., 2011). Such operational curtailment can reduce bat fatal-
ities by 44–93 % with minimal impact on power generation (Arnett et al., 2011).“ 

Neben der unbestrittenen fachlichen Wirksamkeit von Betriebszeitenkorrekturen ist diese 
Maßnahme vor dem Hintergrund des strengen Individuenschutzes auch rechtlich angebracht, 
soweit sie zumutbar ist, vgl. § 45b Abs. 6 BNatSchG. So geht zwar eine Betriebszeitenkorrektur 
zur wirksamen Vermeidung von signifikant erhöhten Kollisionsrisiken einher mit Energie-

 
13  OVG Thüringen, Beschluss vom 14.10.2009 1 KO 372/06. 
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ertragseinbußen (im Mittel etwa 2,5 % (Behr et al., 2011a; Bulling et al., 2015)), das eigentliche 
Ziel des Vorhabens, nämlich die Energieproduktion über die Nutzung von Wind kann aber 
trotzdem erfolgen. Die Einschränkung von Betriebszeiten muss zwar hinsichtlich der Zumut-
barkeit jeweils für den Einzelfall geprüft und bewertet werden, stellt jedoch im Rahmen des 
§ 45b Abs. 6 BNatSchG nicht das Ziel des Vorhabens in Frage (vgl. auch Kratsch in Schuhmacher 
& Fischer-Hüftle, 2021) und widerspricht ebenso nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

5.3 Empfehlungen für eine bundeseinheitliche Signifikanzschwelle 

5.3.1 Ausgangslage 

Der Betrieb von WEA führt zu Kollisionsopfern bei schlaggefährdeten Fledermausarten. Ob-
wohl dies in Deutschland und anderen Weltregionen bereits vor gut 20 Jahren bekannt war, 
ergingen die überwiegende Anzahl der Bau- und Betriebsgenehmigungen zunächst ohne Vor-
gaben für die Betriebszeiten. Auf Basis einer mittleren Schlagopferzahl von 10 - 12 Tieren pro 
Anlage und Jahr (Brinkmann et al., 2011) sowie einer Schätzung von 75 % ohne Abschaltungen 
betriebenen WEA (KNE, 2019) wurden rund 240.000–250.000 Schlagopfer pro Jahr hochge-
rechnet (Voigt et al., 2015; Fritze et al., 2019). Aktuelle Zahlen aus dem Mai 2023 (KNE, 2023) 
zeigen, dass der Anteil an WEA mit Betriebszeitenkorrekturen zunimmt und Ende 2022 etwa 
ein Drittel der betriebenen WEA ausmacht – bei gleichzeitig steigender Zahl von WEA. Setzt 
man den vom KNE (2023) für Ende 2022 überschlägig geschätzten Wert von 18.475 WEA ohne 
Betriebszeitkorrekturen mit der o.g. Schlagopferzahl von 10 – 12 Tieren pro Anlage und Jahr 
ins Verhältnis, ergibt dies eine Zahl von 185.000 bis 220.000 Schlagopfern pro Jahr. Trotz feh-
lender exakter Zahlen und der Tatsache, dass sich die Berechnung der Schlagopferraten auf 
WEA bestimmter Dimension beziehen (und z.B. systematische Untersuchungen zu Schlagop-
fern an WEA mit wachsender Dimension von Höhe und Rotorblattlänge weitgehend fehlen) 
ist die Größenordnung eindeutig und zeigt, dass die Dimension der Schlagopfer von Fleder-
mäusen in Deutschland als in hohem Maße populationsgefährdend eingestuft werden kann 
(Dietz, Dietz, et al., 2016; Korner-Nievergelt et al., 2018). 

Da bislang eine nachträgliche Einführung von Betriebszeitenkorrekturen in Anlehnung an den 
wissenschaftlichen Kenntnisstand nicht durchgeführt wird, werden somit in Deutschland wis-
sentlich internationale Verpflichtungen (Berner Konvention, EUROBATS-Abkommen zum 
Schutz der wandernden Fledermäuse in Europa, Konvention zum Schutz der biologischen Viel-
falt) sowie unionsrechtliche Vorgaben, die sich aus Artikel 12 der FFH-Richtlinie ergeben, nicht 
umgesetzt. 

Mit den Ergebnissen der RENEBAT-Projekte erfolgte seit 2010 eine allmähliche Korrektur der 
Genehmigungspraxis auf Basis von Arbeitshilfen und Leitfäden, die die jeweiligen Bundeslän-
der eigenständig entwickelt haben. Dabei gibt es, wie in Kap. 5.1 ausgeführt, bezüglich des 
Schwellenwerts für die tolerierbare Zahl toter Fledermäuse pro WEA und Jahr sehr verschie-
dene Festlegungen. Ebenso gibt es große Unterschiede zwischen den Leitfäden und deutliche 
Auslegungsspielräume in Bezug auf die Voraussetzungen von pauschalen Betriebsalgorithmen 
und der Anwendung der Erfassung der Fledermausaktivität in Gondelhöhe (FA Wind, 2020). 

Unterstellt man, dass gegenwärtige alle WEA in Deutschland (ca. 30.000) mit einer tolerierten 
Tötung von zwei Fledermäusen pro Anlage und Jahr betrieben würden, ergäben sich 
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gegenüber dem uneingeschränkten Betrieb sehr deutliche Verbesserungen, aber trotzdem 
noch immer ca. 60.000 tote Fledermäuse pro Jahr. Diese Zahl wird sich mit dem laufenden 
Zubau zunächst weiter erhöhen. Denn auch wenn der geplante Ausbau der Windenergie in 
den nächsten Jahren (115 GW bis 2030) zu einem Teil über das Repowering von Altanlagen 
sowie die Errichtung deutlich leistungsfähigerer WEA (bis zu 6 Megawatt pro Anlage) bei 
gleichzeitiger Silllegung alter (weniger leistungsfähiger) WEA erfolgt, ist zumindest kurzfristig 
von einer deutlich wachsenden Zahl von WEA auszugehen – dies zeigen nicht zuletzt die aktu-
ellen Zahlen der Deutschen WindGuard (Deutsche WindGuard, 2023). Ob und inwieweit lang-
fristig die Zahl der WEA aufgrund der deutlich höheren Leistung tatsächlich wieder sinken 
wird, lässt sich derzeit nicht sicher vorhersagen. 

5.3.2 Begründung der empfohlenen Signifikanzschwelle 

Bislang gibt es keine bundeseinheitlich verbindliche Signifikanz- oder Gefahrenschwelle für die 
Zahl der beim Betrieb von WEA tolerierten Fledermausschlagopfer. Die in den Ländervorga-
ben sehr unterschiedlichen Angaben zu Einschränkungen der Betriebszeiten und Signifikanz-
schwellen führen zu Rechts- und damit Planungsrisiken, die über eine Vereinheitlichung zu-
mindest soweit möglich gelöst werden können, sofern diese rechtlich umgesetzt wird. Damit 
wäre auch insoweit einer der beiden Leitsätze zum Beschluss des Ersten Senats des Bundes-
verfassungsgerichts vom 23. Oktober 2018 erfüllt, wonach der Gesetzgeber eine Pflicht für 
eine untergesetzliche Maßstabsbildung hat (1 BvR 2523/13 - 1 BvR 595/14), ebenso Geller-
mann (2014). 

Für die folgenden Empfehlungen gilt: 

• Eine wissenschaftliche Herleitung einer Signifikanzschwelle, d.h. einer möglichen Anzahl 
tolerierbarer Schlagopfer zur Einschätzung der unerheblichen Populationswirkung ist auf 
Basis des gegenwärtigen Kenntnisstandes zur Demographie von Fledermäusen nicht mög-
lich.  

Die mathematischen Anforderungen an exakte Populationsmodelle sind sehr hoch. 
Demgegenüber steht für die Artengruppe der Fledermäuse eine Anzahl unbekannter 
oder zumindest noch sehr unscharfer demographischer Parameter. Hierzu zählen Na-
talität und Mortalität, die zudem artspezifisch sowie in Abhängigkeit der Lebens-
raumkapazität schwanken und somit jeweils regional verschieden sein können. Hinzu 
kommt die enorm komplexe räumliche und zeitliche Dynamik von Fledermauspopu-
lationen, die sich je nach Art bis über Mitteleuropa hinaus ausdehnen kann. Als 
kleinste und am besten verstandene Populationseinheit können die Wochenstuben-
kolonien angesehen werden, während numerische und räumliche Bezugsgrößen für 
die Zeit der Migration fehlen. Als entscheidende Größe fehlt zudem ein belastbarer 
Wert zu den Populationsgrößen der allermeisten Fledermausarten in Deutschland 
und ebenso zu den gegenwärtigen Populationsentwicklungen. Abschließend machen 
eine Vielzahl von weiteren Gefährdungsfaktoren, deren Einflussgröße nicht bewertet 
werden kann, eine seriöse Populationsgefährdungsanalyse bezogen auf die tödliche 
Kollision mit WEA gegenwärtig nahezu unmöglich (vgl. auch Dietz, et al., 2016; Kor-
ner-Nievergelt & Nagy, 2018). Einigkeit besteht jedoch in der wissenschaftlichen 
Fachliteratur und ebenso in den Experteneinschätzungen, dass die gegenwärtigen 
Schlagopferzahlen populationsgefährdend sind.  
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• Die empfohlene Signifikanzschwelle basiert auf der rechtlichen Verpflichtung zum Indivi-
duenschutz und der Verhältnismäßigkeit. 

Für die besonders und streng geschützte Artengruppe der Fledermäuse ist die Einhal-
tung des Verbotstatbestandes der Tötung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG eine 
zentrale Frage für die Erteilung der Betriebsgenehmigung für WEA.  

 Seitens des EuGH wurde der rechtliche Individuenschutz für besonders und streng 
geschützte Arten im März 2021 noch einmal gestärkt.14 Der EuGH führt aus, dass der 
Individuenschutz unabhängig von der Seltenheit und dem Erhaltungszustand der Art 
gilt. Zwischen den Fledermausarten muss somit nicht zwischen selten und weniger 
selten unterschieden werden, um unterschiedliche Signifikanzschwellen zu formulie-
ren. Abgesehen davon kommen in der Regel mehrere kollisionsgefährdete Arten an 
einem Ort vor, so dass eine artspezifische Differenzierung der Betriebszeiten tech-
nisch nicht möglich ist. Der Individuenschutz ist allerdings vor dem Hintergrund zu 
bewerten, dass Fledermäuse in einer vom Menschen geprägten Landschaft bereits 
einem allgemeinen Tötungsrisiko unterliegen und somit nur eine signifikante Erhö-
hung des Tötungsrisikos für eine Bewertung relevant ist. Sowohl der aktuelle wissen-
schaftliche Kenntnisstand als auch die Experteneinschätzungen stimmen in der An-
nahme überein, dass mit dem Betrieb von WEA ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 
besteht, sofern keine Vermeidungsmaßnahmen erfolgen oder belastbare Vorunter-
suchungen das Gegenteil belegen (vgl. Kap. 4.2). 

• Anwendung des aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstandes zur Standardisierung der 
fachlichen Umsetzung und Einhaltung der Signifikanzschwelle. 

Die Möglichkeit der Betriebszeitenkorrektur, d. h. die Einschränkung der Betriebszei-
ten während der vornehmlichen Aktivitätszeiten der Fledermäuse, kann die Kollision 
von Fledermäusen an WEA wirksam vermindern. Es besteht somit eine Vermeidungs-
maßnahme, mit deren Anwendung das signifikant erhöhte Tötungsrisiko wirksam 
vermieden werden kann. Erforderlich ist allerdings, dass, neben der Festlegung auf 
eine Schlagopferzahl pro WEA und Jahr, dieser Wert in der Folge objektiv und stan-
dardisierbar ermittelt und überwacht werden kann. Um eine Vergleichbarkeit der 
Vorgehensweise herzustellen, ist zudem ein einheitliches System der Sachermittlung 
notwendig. Ebenso wie ein einheitlicher und akzeptierter Wert trägt die Standardi-
sierung in der Umsetzung und Kontrolle der Signifikanzschwelle wesentlich dazu bei, 
dass die gerichtliche Kontrolle der Einhaltung des Zugriffsverbots der Tötung eindeu-
tiger wird. 

Die Betriebszeitenkorrektur als Möglichkeit der wirksamen Vermeidung von signifikant erhöh-
ten Kollisionsrisiken geht mit Energieertragseinbußen einher (vgl. 5.2), die jeweils auf ihre Ver-
hältnismäßigkeit geprüft werden müssen. Die Energieertragseinbußen wurden bisher im Mit-
tel mit etwa 2,5 % des Jahresenergieertrags angesetzt (Behr et al., 2011a; Bulling et al., 2015). 
Dies wurde bislang als verhältnismäßig angesehen und hat das eigentliche Ziel des Vorhabens, 
nämlich die Energieproduktion, nicht in Frage gestellt. Mit den Vorgaben zur sogenannten Zu-
mutbarkeitsschwelle nach § 45b Abs. 6 BNatSchG ergeben sich allerdings Verhältnismäßig-
keitsgrenzen, die ausschließlich mit Blick auf die Ertragseinbußen definiert werden und sich 
weniger an den Schutzerfordernissen streng geschützter Tierarten wie der Fledermäuse 

 
14 EuGH, Urt. v. 04.03.2021, C- 473/19 u. a., Föreningen Skydda Skogen, ECLI:EU:C:2021:166 Rn. 51 
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orientieren, wie dies etwa in Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie gefordert wird (vgl. Geller-
mann, 2022c, ebenso Melber et al., 2023). 

5.3.3 Festlegungen 

Die Anwendung artspezifischer Vermeidungsmaßnahmen – in diesem Fall der Betriebszeiten-
korrektur – muss im rechtlichen Kontext sowohl der Verhältnismäßigkeit als auch des Indivi-
duenschutzes erfolgen (siehe Kap. 5.2 und 5.3.2). Bei Fledermäusen gilt dies umso mehr, da 
sie als K-Strategen gegenüber erhöhten Mortalitätsraten extrem sensitiv sind. Ihre geringe 
Reproduktionsrate minimiert die Fähigkeit sich von Bestandseinbrüchen zu erholen. Insbeson-
dere Verluste adulter Weibchen können nicht durch eine erhöhte Reproduktionsrate ausge-
glichen werden. Fledermauspopulationen sind deshalb einem erhöhten Aussterberisiko aus-
gesetzt, wenn sich Umweltfaktoren ungünstig auf deren Reproduktionsrate und Mortalität 
(vgl. Kap. 0) auswirken. 

Eine Signifikanzschwelle kann gemäß Bundesverwaltungsgericht allerdings nicht auf die voll-
ständige Vermeidung eines Risikos („Nullrisiko“) abzielen, sondern muss (Kap. 4.1) berücksich-
tigen, dass „für Tiere bereits vorhabenunabhängig ein allgemeines Tötungs- und Verletzungs-
risiko besteht, welches sich nicht nur aus dem allgemeinen Naturgeschehen ergibt, sondern 
auch dann sozialadäquat sein kann und deshalb hinzunehmen ist, wenn es zwar vom Men-
schen verursacht ist, aber nur einzelne Individuen betrifft.“ Sie greift somit, „wenn das Vorha-
ben dieses Risiko in einer für die betroffene Tierart signifikanten Weise erhöht.“ Letzteres 
muss beim Bau von WEA in der Regel angenommen werden (Kap. 4.2). 

Resultierend wird für eine bundeseinheitliche Signifikanzschwelle empfohlen: 

Um das Tötungsrisiko beim Betrieb von WEA zu minimieren, wird ein bundeseinheitlicher 
Signifikanzschwellenwert von < 1 Tier pro Anlage und Jahr vorgeschlagen. 

Das Vorzeichen < ergibt sich aus der Eingabe des Wertes in die Software ProBat, die nach ak-
tuellem Stand die einzige Umsetzungsmethode auf wissenschaftlicher Basis darstellt und zur 
Berechnung von standortspezifischen Vorgaben dazu auffordert, eine zu unterschreitende 
Schlagopferzahl einzugeben. Zur Einhaltung dieses Signifikanzschwellenwertes, muss der ur-
sprünglich aus dem ersten RENEBAT-Vorhaben abgeleitete Schwellenwert für die Cut-In Wind-
geschwindigkeit, wie er in den meisten Länderleitfäden festgeschrieben wurde (6 m/s), für die 
ersten beiden Betriebsjahre durch sehr viel detailliertere Cut-In Werte in Abhängigkeit von 
den Monats- und Nachtzeiten sowie den Rotorblattlängen ersetzt werden. Hierzu werden im 
Anhang der vorliegenden Ausarbeitung für jeden Naturraum (Karte A.3 im Anhang) entspre-
chend detaillierte Cut-In Windgeschwindigkeiten für jeden Monat und jedes Nachtzehntel so-
wie differenziert nach Rotorblattdurchmesser aufgeführt (Anhang A.4– A.9, Beispiel nachfol-
gend). Dies ist gegenüber der bisherigen Regelung einer sehr allgemeinen pauschalen Cut-In 
Windgeschwindigkeit eine deutliche Weiter-entwicklung differenzierter Betriebszeitenvorga-
ben orientiert an den in den Naturräumen bislang festgestellten Fledermausaktivitäten. 

Die in den Kreuztabellen im Anhang empfohlenen Werte sind als Grundlage für die ersten 
beiden Betriebsjahre gedacht und sollten durch Erfassung der Fledermausaktivität an der Gon-
del überprüft und je nach Ergebnis korrigiert werden (s. Tab. 3). Sofern die beiden Betriebs-
jahre z. B. aufgrund sehr unterschiedlicher Wetterbedingungen (vereinfacht: trocken-warm – 
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nass-kalt) nicht vergleichbar sind, wird der Betrieb respektive die Fledermausaktivität in Gon-
delhöhe in einem dritten Jahr überprüft. Die zwei-(drei-)jährige Überwachung der Fleder-
mausaktivität sollte als Teil der Vermeidungsmaßnahmen durchgeführt werden. Das Gondel-
monitoring ist erforderlich, um die Betriebsalgorithmen den regionalen und standortspezifi-
schen Bedingungen und Fledermausaktivitäten vollumfänglich anpassen zu können. Zudem ist 
dadurch die fachlich belastbarste Möglichkeit gegeben, um Stromproduktion und Vermeidung 
des Fledermausschlags miteinander zu harmonisieren. Die bundesweiten Erfahrungen mit 
Gondelmonitorings der letzten Jahre zeigen, dass die standortspezifischen Messungen der Fle-
dermausaktivität oftmals zu weniger Betriebszeiteneinschränkungen insbesondere in den 
Verlustklassen ab 4 % führen (FA Wind, 2020). 
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Tab. 3: Empfohlene Grundannahmen für die Anwendung einer bundesweiten Signifikanzschwelle 
zum Schutz von Fledermäusen beim Betrieb von WEA. 

Zeitraum Maßnahme 

Signifikanzschwelle  • < 1 Schlagopfer Anlage/Jahr 

1. Jahr • Gondelmonitoring im Zeitraum 01.03.–30.11. 
• *fledermausfreundliche Betriebszeiten 15.03.–15.11. 
• Tageszeit: 1 h vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang  
• Cut-In Windgeschwindigkeit: wird nach Monat, Nacht-

zehntel und Rotorblattdurchmesser naturräumlich unter-
schiedlich programmiert; siehe hierzu Anhang A.3–A.4 

• Temperatur: ≥ 10 °C 
• (Niederschlag: eine abschließende Empfehlung zu diesem 

Kriterium ist gegenwärtig noch nicht möglich) 
• Auswertung der Daten und Festlegung des Algorithmus bis 

Ende Januar des folgenden Betriebsjahres auf Grundlage 
des Gondelmonitorings 

• Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde 

2. Jahr • Gondelmonitoring im Zeitraum 01.03.–30.11. 
• Betriebszeitenkorrektur nach Vorgaben der Auswertung 

des ersten Monitoringjahres (standortoptimierter Betrieb-
salgorithmus)  

• Auswertung der Daten und Festlegung des Algorithmus bis 
Ende Januar des folgenden Betriebsjahres auf Grundlage 
des Gondelmonitorings 

• Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde  

Ab 3. Jahr • Betriebszeiten der Anlagen nach dem neu festgelegten 
standortspezifischen Algorithmus (differenziert nach Mo-
nat und Nachtzehntel), sofern kein drittes Monitoringjahr 
erforderlich ist** 

* Die klimatischen Bedingungen für die Betriebszeitenkorrektur können durch Voruntersuchungen oder Ergeb-
nisse der Datenrecherche korrigiert werden, d. h. es sind auch höhere Windgeschwindigkeiten und geringere 
Außentemperaturen als Schwellenwerte denkbar (z. B. bei erhöhtem Vorkommen der Rauhautfledermaus). 
** Je nach der Erkenntnislage aus den ersten beiden Jahren sollte bei sehr unterschiedlichen Ergebnissen z. B. 
infolge sehr unterschiedlicher Witterungsbedingungen eine erneute Überprüfung in einem weiteren Jahr zur 
Klärung durchgeführt werden. 
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Standardisierung der Umsetzung 

Die zu Beginn der Laufzeit festgelegten Betriebszeitenkorrekturen gelten für den Zeitraum 15. 
März bis 15. November. Aufgrund der zunehmend wärmeren Temperaturen sind Fledermaus-
aktivitäten mittlerweile noch bis weit in den November hinein festzustellen, sofern die Wet-
terbedingungen günstig sind. Im Umkehrschluss sind Betriebszeitenkorrekturen im März und 
ebenso im November nur dann erforderlich, wenn es entsprechend warme und windarme 
Tage/Nächte gibt. Die Betriebszeitenkorrektur gilt für den nächtlichen Zeitraum von 1 h vor 
Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.  

In den ersten beiden Betriebsjahren muss die pauschal festgelegte Cut-In Windgeschwindig-
keit durch Erfassung der Fledermausaktivität an der Gondel überprüft und je nach Ergebnis 
standortspezifisch korrigiert werden. Sofern die beiden Betriebsjahre nicht vergleichbar sind, 
wird der Betrieb respektive die Fledermausaktivität in Gondelhöhe ein drittes Jahr überprüft. 
Diese standortspezifische Anpassung muss Teil der Vermeidungsmaßnahme „Betriebszeiten-
korrektur“ werden. 

Zur Einhaltung der Signifikanzschwelle von < 1 und zur Ermittlung der regionalisierten Be-
triebszeitenkorrekturen (v. a. Cut-In und Temperatur) ist das ProBat-Tool zu verwenden. Die-
ses berechnet auf Basis der an der Gondel ermittelten Fledermausaktivitäten den zukünftigen 
Anlagenalgorithmus unter Einhaltung der Signifikanzschwelle. Für die Berechnung mit ProBat 
muss dabei der Wert „< 1“ eingestellt werden, da die Algorithmen so berechnet werden, dass 
die Schlagrate unter dem eingegebenen Schwellenwert liegt.  

Das Tool ProBat ist derzeit die einzige wissenschaftlich begründete Methode zur Berechnung 
von Betriebszeitenkorrekturen auf Basis der gemessenen Fledermausaktivität. Es weist mitt-
lerweile eine annähernd zehnjährige Entwicklungszeit auf, in der die zu zugrunde gelegten 
Berechnungsmodelle und Aktivitätsdaten von Fledermäusen laufend überprüft und angepasst 
wurden. Eine zusammenfassende Darstellung der Entwicklungsschritte ist in den Untersu-
chungsberichten der Bundesprojekte RENEBAT I–III veröffentlicht. Ebenso werden Hinweise 
zur Verwendung im Detail unter www.probat.org veröffentlicht und laufend aktualisiert.  

Da die Aktivitätswerte innerhalb eines Windparks stark schwanken können (Brinkmann et al., 
2011) sind mehrere WEA in das Monitoring zu integrieren (s. Tab. 4). Das optimale Untersu-
chungsdesign lässt sich idealerweise durch die ProBat Designer App ermitteln. Die App basiert 
auf den Erkenntnissen einer Simulationsstudie von Behr et al. (2018) und ermittelt einen Vor-
schlag, welche WEA eines Windparks in welchem Jahr beprobt werden sollten. Die Anzahl zu 
beprobender WEA wird bislang in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. 

Regelungen zur Kontrolle der Betriebszeiten 

Der Anlagenbetreiber hat durch ständige Kontrollen Sorge zu tragen und durch Übermittlung 
an die Genehmigungsbehörde nachzuweisen, dass die beantragten bzw. beauflagten oder 
nach Gondelmonitoring berechneten Betriebszeiten eingehalten werden. Diese Kontroll-
pflicht wird ebenso wie der Betrieb der Anlage in einer zusammenfassenden jährlichen Be-
richtspflicht seitens des Antragstellers transparent und nachvollziehbar dokumentiert. Hierfür 
steht die ProBat Inspector App zur Verfügung. Die Anwendung stellt die korrekten, initiierten 
und nicht erfolgten Abschaltungen sowie Betriebsausfälle, und Dokumentationslücken in 
übersichtlicher Form dar. Die Einhaltung der Betriebszeiten und die vom Sachverständigen des 
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Anlagenbetreibers ermittelte Betriebszeitenkorrektur kann seitens der Behörde von einem 
unabhängigen Sachverständigen geprüft werden. Dieses unabhängige Sachverständigengut-
achten kann ebenso der Anlagenbetreiber in Auftrag geben. 

Es ist bei der Überwachung der Betriebszeiten darauf zu achten, dass im Zuge von Wartungs-
arbeiten (z. B. Installation von Software-Updates) und Zeitumstellungen die fledermaus-
freundlichen Betriebszeiten gewahrt bleiben. 

Was bedeutet die Signifikanzschwelle von < 1 für die Gefährdung von Fledermäusen? 

Die Signifikanzschwelle orientiert sich am Individuenschutz und wird pauschal für alle schlag-
gefährdeten Fledermausarten insgesamt angewendet, da u. a. eine technische Differenzie-
rung der aufgezeichneten Fledermausrufe (z. B. Abendsegler – Kleinabendsegler) nicht ein-
deutig genug ist, um in ProBat Anwendung finden zu können. Für die einzelnen Fledermaus-
arten liegt der zugelassene Wert der Schlagopfer somit deutlich geringer, nämlich bei weniger 
als 0,3 Abendsegler oder weniger als 0,25 Rauhautfledermäuse usw., wenn man die durch-
schnittlich bundesweite Verteilung der Schlagopfer auf die Fledermausarten zugrunde legt. 

Populationsbiologisch führt die Berücksichtigung der Signifikanzschwelle < 1 zu einer deutli-
chen Reduktion der Gesamtschlagopferzahl an Neuanlagen, löst jedoch nicht das Problem der 
Altanlagen (rund zwei Drittel aller betriebenen WEA), die weiterhin keine Betriebszeitenkor-
rekturen aufweisen. 

Würde man die Altanlagen nachträglich mit Betriebszeitenkorrekturen auf Basis einer Signifi-
kanzschwelle von < 1 versehen, würden aktuell statt wie bisher bis zu 220.000 dann weniger 
als 30.000 Fledermäuse an den aktuell rund 30.000 WEA geschlagen werden. Zieht man davon 
den Anteil Jungtiere und Männchen ab, sinkt das Risiko des Verlusts von populationsökolo-
gisch besonders wertvollen reproduktiven Weibchen weiter, wobei hier regional und artspe-
zifisch sicher erhebliche Unterschiede bestehen. 

Bedacht werden muss allerdings, dass der geplante Zubau an Windenergieleistung bis zum 
Jahr 2030 (Ziel 115 Gigawatt Leistung aus der Windenergie) die Zahl der WEA und damit auch 
die Zahl möglicher Schlagopfer zumindest kurzfristig steigen lässt. 

Warum wird nicht eine stärker regionalisierte und artspezifische Signifikanzschwelle 
festgelegt? 

Das Tool ProBat arbeitet auf Basis der an der Gondel gemessenen Fledermausaktivität, wobei 
die unterschiedlichen Rotorblattlängen berücksichtigt werden. Durch die Weiterentwicklung 
der letzten Jahre werden zudem regionalisierte Abschaltalgorithmen für Regionen in Deutsch-
land berechnet und zumindest für die Rauhautfledermaus geht das artspezifische Aktivitäts-
niveau in die Berechnungen ein. 

Eine weitere Regionalisierung erfolgt bei Umsetzung der hier vorgestellten bundeseinheitli-
chen Signifikanzschwelle über die jeweilige standortspezifische Cut-In Windgeschwindigkeit 
(siehe Anhang A.3 ff.), die erforderlich ist, um die Signifikanzschwelle von < 1 einzuhalten. 
Diese standortspezifische Cut-In Windgeschwindigkeit muss mit Daten aus den ersten beiden 
Betriebsjahren mittels der ProBat App ermittelt werden, im Zweifel ist ein drittes Jahr erfor-
derlich (s. o.). 
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Die bisher in Länderleitfäden genannten artspezifischen Signifikanzschwellen wie z. B. in Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland (MLUL, 2010; Staatliche Vogelschutz-
warte et al., 2013; LUNG MV, 2016) sind bislang u. a. aufgrund der nicht automatisiert be-
stimmbaren Fledermausrufe in der Praxis weder mit dem ProBat Tool noch mit einer anderen 
Methode technisch umsetzbar und damit auch nicht überprüfbar. 

Welche Konsequenz hat die Signifikanzschwelle von < 1 für die pauschale Cut-In Windge-
schwindigkeit? 

Durch die hier vorliegenden Berechnungen (vgl. Anhang A.4– A.9) und bei Anwendung einer 
Signifikanzschwelle < 1 verändert sich die bislang überwiegend angewendete pauschale Cut-
In Windgeschwindigkeit zur Vermeidung von Fledermauskollisionen (6 m/s) und wird viel stär-
ker nach Rotorblattdurchmesser, Naturraum, Monat und Nachtzehntel differenziert. 

Um die im Anhang aufgeführten Werte in den Kreuztabellen für differenzierte pauschale Cut-
In Windgeschwindigkeiten zu berechnen, wurden basierend auf 100 Datensätzen aus Gon-
delerfassungen der Fledermausaktivität und parallel von Sensoren der WEA gemessenen 
Wind- und Temperaturdaten Betriebsvorgaben berechnet, die das Schlagrisiko für Fleder-
mäuse für einen definierten Anteil (95 %, 90 %, 80 % oder 50 %) der vorliegenden WEA-Jahre 
unter die festgesetzte Schlagopferschwelle reduzieren. Daraus ergeben sich Betriebsvorga-
ben, die pauschal ab der Inbetriebnahme von WEA implementiert werden können, bis das 
Aktivitätsniveau der Fledermäuse aus Messungen am jeweiligen Standort ermittelt und darauf 
basierend eine individuell angepasste Betriebsvorgabe berechnet werden kann.  

Die berechneten Betriebsvorgaben entsprechen den mit der Software ProBat 7.1 berechneten 
Werten und definieren somit für Monate und Nachtzeiten differenzierte Cut-In Windge-
schwindigkeiten unterschieden nach den Anlagengrößen. 

Die Auswertung erfolgt für das gesamte Bundesgebiet sowie für die in ProBat differenzierten 
naturräumlichen Regionen (KU – Küste, NO – Nordostdeutsches Tiefland, NW – Nordwest-
deutsches Tiefland, OM – Östliches Mittelgebirge, SW – Südwestdeutsches Mittelgebirge und 
WM – Westdeutsches Mittelgebirge). 

Die Häufigkeit, mit der eine WEA zum Schutz von Fledermäusen in den Trudelbetrieb wechseln 
muss, hängt neben dem Aktivitätsniveau von Fledermäusen an der WEA maßgeblich von der 
vorgegebenen Signifikanzschwelle und vom Rotordurchmesser der WEA ab (das Schlagrisiko 
steigt bei gleichem Aktivitätsniveau mit dem Rotordurchmesser an). Es werden daher die Ab-
schaltalgorithmen für alle WEA-Jahre im Datensatz mit verschiedenen Schlagopferschwellen 
(0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 und 3 Fledermäuse) und Rotordurchmessern (60, 80, 100, 120, 140, 160, 
180, 200 m) berechnet. Der Rotordurchmesser geht als eigener Faktor in die ProBat Berech-
nungen ein und wurde für diese Auswertung abweichend vom Rotordurchmesser der jeweili-
gen realen WEA in mehreren Durchläufen entsprechend der genannten Werte gesetzt.  

Die hier verwendeten Daten wurden entweder im Rahmen eigener Erfassungen erhoben oder 
von Nutzer*innen zur Weiterentwicklung der ProBat Software zur Verfügung gestellt. Es wur-
den nur WEA-Jahre verwendet, die Winddaten für mindestens 40 % aller 10-Minuten-Inter-
valle des Jahres enthielten. 
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Tab. 4:  Zahl der in die Berechnung der Betriebsvorgaben eingehenden WEA-Jahre, WEA, Windparks 
und Kalenderjahre. 

Region Anzahl Anlagen-Jahre Anzahl Anlagen 
Anzahl 
Windparks 

Anzahl Jahre 

KU 74 55 27 9 

NO 70 49 28 5 

NW 32 26 12 5 

OM 14 11 10 4 

SW 80 61 35 6 

WM 94 63 42 6 

Gesamt 364 265 154 35 

Im Folgenden (s. Abb. 10) ist ein Beispiel für eine Kreuztabelle mit differenzierten Cut-In Wind-
geschwindigkeiten zur Einhaltung einer Signifikanzschwelle von „< 1“ am Beispiel eines Rotor-
blattdurchmessers von 60 m und 80 m differenziert nach Monat und Nachtzehntel (zur voll-
ständigen Darstellung siehe Anhang A.4– A.9): 

  

Abb. 10: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Küstenregion bei WEA mit Rotordurchmessern von 60–80 m. 

Betrachtet man mit dem oben genannten Datensatz die Wirkung der bisher meist festgelegten 
pauschalen Cut-In Windgeschwindigkeit, so zeigt es sich, dass diese meist nicht ausreicht, um 
die länderspezifischen Signifikanzschwellen einzuhalten. Es ergeben sich somit gegenwärtig 
meist mehr Schlagopfer, als mit den Betriebsgenehmigungen festgesetzt wurde. 
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Abb. 11: Dargestellt ist die pauschale Cut-In Windgeschwindigkeit für Deutschland in Abhängigkeit der 
Rotorblattdurchmesser und einer Signifikanzschwelle von < 1 (gelber Rahmen). Weiterhin 
gegeben sind zwei Hilfslinien für die bisher oftmals festgelegte Cut-In Windgeschwindigkeit 
von 6 m/s sowie zum Vergleich von 7 m/s (pauschal über alle Regionen). Es wird deutlich, 
dass die bisherige Cut-In Windgeschwindigkeit nicht ausreichend ist, um die Signifikanz-
schwellen bisheriger Länderleitfäden einzuhalten. 
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Abb. 12: Dargestellt ist die pauschale Cut-In Windgeschwindigkeit für die in ProBat differenzierten Re-     
   gionen in Deutschland in Abhängigkeit der Rotorblattdurchmesser und einer Signifikanz- 
   schwelle von < 1 (gelber Rahmen). Weiterhin gegeben sind zwei Hilfslinien für die bisher oft-
   mals festgelegte Cut-In Windgeschwindigkeit von 6 m/s sowie zum Vergleich on 7 m/s.  (KU 

– Küste, NO – Nordostdeutsches Tiefland, NW – Nordwestdeutsches Tiefland, OM – Östliches 
Mittelgebirge, SW – Südwestdeutsches Mittelgebirge und WM – Westdeutsches Mittelge-
birge).
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Verbleibt ein Restrisiko von „abgeschalteten“ Windrädern für Fledermäuse? 

In Bezug auf Abschaltzeiten und fledermausfreundliche Betriebsalgorithmen ist zu beachten, 
dass diese gewöhnlich durch den sogenannten „Trudelmodus“ erreicht werden (= deutliche 
Verlangsamung der Drehbewegung durch Drehen („pitch“) der Rotorblätter, sodass sie durch 
den Wind gebremst anstatt angetrieben werden). Gezielte wissenschaftliche Untersuchungen 
zum Gefahrenpotenzial im Trudelmodus gibt es bislang aus dem RENEBAT II Vorhaben, bei 
dem zumindest gezeigt werden konnte, dass durch den Trudelbetrieb keine schwerwiegenden 
Betroffenheiten bestehen. 

Eine allgemeingültige Definition, unter welchen Parametern vom „Trudelmodus“ gesprochen 
wird, gibt es bisher nicht (Bruns et al., 2021). Das OVG Lüneburg definiert den Trudelbetrieb 
in seiner Entscheidung als „aus dem Wind gedrehte Rotorblätter und aktivierte Windnachfüh-
rung der Rotorgondel“.15 Ebenfalls stellt das Gericht eine maximale Drehzahl von 0,7 Umdre-
hungen pro Minute (rpm) (=0,7 U/min = 42 U/h) fest. 

Da bislang eine nachträgliche Korrektur der Betriebszeiten an Altanlagen in Anlehnung an 
den wissenschaftlichen Kenntnisstand nicht durchgeführt wird, werden in Deutschland in-
ternationale Verpflichtungen (Berner Konvention, EUROBATS-Abkommen zum Schutz der 
wandernden Fledermäuse in Europa, Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt) so-
wie unionsrechtliche Vorgaben, die sich aus Artikel 12 der FFH-Richtlinie ergeben, nicht um-
gesetzt. 

Abgesehen von einer erforderlichen Regelung für die Altanlagen, soll mit einer bundesein-
heitlichen Signifikanzschwelle eine bundesweite Maßstabsbildung erfolgen, um im Zuge der 
Genehmigungsverfahren mehr Rechtssicherheit und eine transparente Entscheidungs-
grundlage zu schaffen.  

Die Bewertung des Tötungsrisikos für den regelmäßigen Betrieb einer WEA wird gegenwär-
tig von den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Dabei gibt es bezüglich des Schwel-
lenwerts für die tolerierbare Zahl toter Fledermäuse pro WEA und Jahr sehr verschiedene 
Angaben (meist bis zu 2 Schlagopfer pro Anlage und Jahr). Ebenso gibt es deutliche Ausle-
gungsspielräume in Bezug auf die Vorgaben für pauschale Betriebsalgorithmen vor allem 
hinsichtlich der Cut-In Windgeschwindigkeit und der Anwendung der Erfassung der Fleder-
mausaktivität in Gondelhöhe. Nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen garan-
tiert eine pauschale Cut-In Windgeschwindigkeit von 6 m/s nicht die Einhaltung der in den 
Länderleitfäden gegebenen Signifikanzschwellen.  

Da eine Herleitung für die populationsbiologisch noch verträgliche Zahl an hinnehmbaren 
Schlagopfern aufgrund fehlender demographischer Parameter für Fledermäuse bei gleich-
zeitig höchster Sensitivität gegenüber Mortalitätserhöhungen nicht berechenbar ist, erfolgt 
die Herleitung einer bundeseinheitlichen Signifikanzschwelle auf der unionsrechtlichen Ver-
pflichtung zum Individuenschutz sowie dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand zur 
Vermeidung von Schlagopfern.  

Um das Tötungsrisiko beim Betrieb von WEA zu minimieren, wird ein bundeseinheitlicher 
Signifikanzschwellenwert von < 1 Tier pro Anlage und Jahr vorgeschlagen. 

 

15 OVG Lüneburg Beschl. v. 29.4.2019 – 12 ME 188/18, BeckRS 2019, 7750, beck-online Rn. 20. 
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Um diesen Wert einzuhalten, muss der ursprünglich aus dem ersten RENEBAT-Vorhaben 
abgeleitete Schwellenwert für die pauschale Cut-In Windgeschwindigkeit, wie er in den 
meisten Länderleitfäden festgeschrieben wurde (6 m/s), mindestens in den ersten beiden 
Betriebsjahren durch eine sehr viel differenziertere Cut-In Windgeschwindigkeit ersetzt 
werden. Hierfür werden vorliegend Cut-In Werte berechnet, die sehr differenziert den Ro-
torblattdurchmesser, den jeweiligen Monat und das jeweilige Nachtzehntel sowie den Na-
turraum in Deutschland berücksichtigen (s. Abb. 14–25). Mit diesen Programmiervorgaben 
kann die Signifikanzschwelle von „< 1“ eingehalten werden. Dieser Wert sollte nach einem 
zweijährigen Betriebsmonitoring (ggfs. noch einem dritten Jahr) durch einen standortspezi-
fischen Wert ersetzt werden. Die mindestens zweijährige Überwachung der pauschalen 
Cut-In Windgeschwindigkeit und Temperaturschwelle (>10 °C) durch ein Gondelmonitoring 
ist idealerweise Teil der Vermeidungsmaßnahme. Die Betriebszeitenkorrekturen gelten – 
für die genannten Bedingungen – zunächst für den Zeitraum 15. März bis 15. November. 

Zur Einhaltung der Signifikanzschwelle von (<) 1 und zur Ermittlung der regionalisierten Be-
triebszeitenkorrekturen (v. a. Cut-In und Temperatur) ist das ProBat-Tool zu verwenden. 
Dieses berechnet auf Basis der an der Gondel ermittelten Fledermausaktivitäten den zu-
künftigen Anlagenalgorithmus unter Einhaltung der Signifikanzschwelle. Das Tool ProBat ist 
derzeit die einzige wissenschaftlich begründete Methode zur Berechnung von Betriebs-
zeitenkorrekturen auf Basis der gemessenen Fledermausaktivität. 

Da die Aktivitätswerte innerhalb eines Windparks stark schwanken können, sind mehrere 
WEA in das Gondelmonitoring für die Berechnung der anlagenspezifischen Betriebszeiten 
zu integrieren. Das optimale Untersuchungsdesign lässt sich idealerweise durch die ProBat 
Designer App ermitteln. Eine anwenderfreundliche Überwachung der Vorgaben ist mit der 
ProBat Inspector App möglich. 
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6 Weiterführende Empfehlungen 

Gegenwärtig ist es nicht möglich, auf Basis von belastbaren absoluten Bestandszahlen eine 
Berechnung der populationsbiologischen Auswirkungen von erhöhten Mortalitätsraten auf 
die Fledermausvorkommen in Deutschland durchzuführen. Offenkundig wird bislang jedoch, 
dass die auf einen Betriebszeitraum von mindesten 20 Jahren jährlich sich durch den WEA-
Betrieb ergebenden Schlagopferzahlen populationsgefährdend sind, sofern keine wirksamen 
kollisionsmindernden Maßnahmen (Betriebszeitenkorrekturen) umgesetzt werden (vgl. Kap. 
2 und 3). Bereits jetzt sind einige kollisionsgefährdete Arten in einem schlechten Erhaltungs-
zustand und werden wie der Abendsegler bereits in einigen Bundesländern (z. B. Thüringen, 
Hessen) als „vom Aussterben bedroht“ geführt (IFT, 2021).  

Dies gilt erst recht berücksichtigt man den bis 2030 zumindest kurzfristig erforderlichen Zubau 
an WEA in Deutschland. In welchem Umfang sich dann wiederum das Repowering günstig 
auswirken kann, wenn mehrere Altanlagen ohne Betriebszeitenkorrekturen durch weniger, 
dafür effizientere WEA mit Betriebszeitenkorrekturen ersetzen lassen, sollte untersucht wer-
den.  

Da auf Fledermäuse insgesamt sehr unterschiedliche Gefährdungsfaktoren wirken, ist es drin-
gend erforderlich, für Deutschland und die einzelnen Bundesländer eine deutlich belastbarere 
Datengrundlage zu schaffen, um Populationsentwicklungen erkennen und entgegenwirken zu 
können. Eine wissenschaftsbasierte Datenbasis führt zudem zu mehr Rechts- und Planungssi-
cherheit und damit letztlich auch zu beschleunigten Problemlösungen und Entscheidungspro-
zessen. 

Erforderlich ist eine methodische und statistische Weiterentwicklung des Bundesmonitorings 
mit einer deutlich höheren Stichprobe in Form eines in der geografischen Breite erfassenden 
allgemeinen und eines speziellen Monitorings (mit ausgewählten Teilpopulationen). Grund-
lage sollte eine standardisierte Datensammlung, in der qualitätsgesicherte Daten aus Eingriffs-
planungen ebenso eingehen, wie gezielte Erhebungen in Artenschutzprojekten, ehrenamtli-
chen Erfassungen und andere mehr. Diese sollte ergänzt durch Daten des allgemeinen und 
speziellen Monitorings, für das vor allem objektiv einsetzbare technische Methoden (z. B. 
Lichtschranken, Fotofallen, stationäre Akustik) kombiniert werden mit den klassischen Metho-
den (z.B. manuelle Ausflugzählungen). 
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7 Konsultation 

7.1 Planung und Umsetzung des Konsultationsprozesses 

Die Erarbeitung einer Empfehlung für eine bundesweite Signifikanzschwelle von Fledermäu-
sen ist Teil eines umfassenden Auftrages „Bewertung der derzeitigen Signifikanzschwelle für 
Fledermäuse und Windenergieanlagen sowie vergleichende Erfassung von Fledermäusen mit 
zusätzlichen Turmmikrofonen an Windenergieanlagen“ des Bundesamtes für Naturschutz. Für 
das Vorhaben wurde eine projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG) mit Akteuren aus den Be-
reichen Fledermausschutz, Naturschutz, Windenergie und Genehmigungsbehörden ins Leben 
gerufen. Ergänzend wurde ein beratender „Fachkreis Fledermaus“ etabliert. Die projektbe-
gleitende Arbeitsgruppe und der Fachkreis Fledermaus wurden frühzeitig über das Vorhaben 
und das geplante Vorgehen informiert. 

Nach Vorlage des ersten Entwurfs einer Empfehlung für eine bundesweite Signifikanzschwelle 
von Fledermäusen durch das Institut für Tierökologie und Naturbildung wurde am 31. März 
2023 ein schriftlicher Konsultationsprozess gestartet. Das Konsultationspapier wurde dabei 
übermittelt an: 

• die für Fledermausschutz zuständigen Behörden der Länderministerien und Länderfachbe-
hörden, 

• den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, 

• den Bundesverband für Fledermauskunde, 

• den Bundesverband Windenergie, 

• die Fachagentur Windenergie an Land, 

• das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende und 

• die Umweltverbände NABU und BUND. 

Die angeschriebenen Organisationen und Bundesländer wurden gebeten, ggf. weitere Ak-
teure zu benennen, die in den Konsultationsprozess eingebunden werden sollen. Von diesem 
Angebot wurde jedoch kein Gebrauch gemacht. Um die fachliche Herleitung der Empfehlung 
zu erläutern und Verständnisfragen zu klären, fand am 24. April 2023 von 10.00 bis 12.00 Uhr 
eine Online-Veranstaltung statt. Daran haben sich insgesamt 26 Personen aus 22 Organisati-
onen und Bundesländern beteiligt. 

Die Rückmeldefrist für den Konsultationsprozess endete am 30. April 2023. Sie wurde auf 
Wunsch einiger Teilnehmenden verlängert. Die letzte Rückmeldung lag am 20. Mai 2023 vor. 

Die eingegangenen Rückmeldungen wurden ausgewertet, in Tabellenform aufbereitet und so 
weit möglich in dem finalen Dokument der „Fachempfehlung für eine bundesweite Signifi-
kanzschwelle“ berücksichtigt. Allen am Konsultationsprozess beteiligten Organisationen und 
Bundesländern sowie den Mitgliedern der PAG und des Fachkreises Fledermaus werden die 
Auswertungen zur Verfügung gestellt. 

Von den insgesamt konsultierten 24 Organisationen und Bundesländern haben sich 16 mit 
einer Stellungnahme zurückgemeldet. Bei den Rückmeldungen der Länder handelt es sich bis 
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auf eine Ausnahme jeweils um offizielle Stellungnahmen der obersten Naturschutzbehörde 
bzw. der oberen Naturschutzbehörden. 

7.2 Ergebnisse des Konsultationsprozesses 

Die Ergebnisse des Konsultationsprozesses sind im Folgenden anonymisiert. Die 16 Organisa-
tionen und Bundesländer, die sich mit Anmerkungen zurückgemeldet haben, werden neutral 
als „Akteure“ bezeichnet. 

Die überwiegende Zahl der Akteure (15 von 16) lobt die umfassende Darstellung der fachli-
chen Grundlagen zum Kollisionsrisiko und zur Populationsökologie von Fledermäusen sowie 
die Herleitung einer Signifikanzschwelle als fachlich und rechtlich plausibel und nachvollzieh-
bar. Lediglich ein Akteur kritisiert die Herleitung.  

15 von 16 Akteuren stimmen dem Ansatz zu, sich aufgrund der dargelegten Sensitivität von 
Fledermauspopulationen gegenüber erhöhten Mortalitätsraten bei gleichzeitig unscharfen 
Kenntnissen zu den Populationsgrößen kollisionsgefährdeter Arten argumentativ auf das Vor-
sorgeprinzip zu stützen und eine weitestgehende Minimierung einer zusätzlichen Mortalität 
im Zusammenhang mit der Gefährdung an Windenergieanlagen zu fordern. Ein Akteur ist hin-
gegen der Meinung, dass das Vorhaben so lange hätte zurückgestellt werden müssen, bis eine 
entsprechende Datengrundlage (gemeint sind u.a. eindeutigere Zahlen zur absoluten Anzahl 
der Fledermausindividuen in Deutschland) vorliegt. 

Zwei Akteure haben den in der Entwurfsfassung verwendeten Begriff „Fachkonvention“ kri-
tisch hinterfragt. In der finalen Fassung wird dieser Begriff nicht mehr verwendet. Es wird nun-
mehr durchgängig von „Fachempfehlung“ gesprochen. Zwei Akteure haben darüber hinaus 
angeregt, das Kapitel 4 (artenschutzrechtlicher Rahmen) zur Absicherung noch einer rechts-
wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen. Diese erfolgte jedoch bereits im Vorfeld. 

Obwohl im Rahmen der Konsultation nicht explizit nach einer Positionierung im Hinblick auf 
die in Kapitel 5 vorgeschlagene Signifikanzschwelle von < 1 gefragt wurde, haben sich die meis-
ten Akteure hierzu in ihren Stellungnahmen geäußert: 

• Neun Akteure stimmen der Empfehlung einer Signifikanzschwelle von < 1 ausdrücklich zu. 

• Drei weitere Akteure loben die Herleitung der vorgeschlagenen Signifikanzschwelle, ohne 
sich zu dem vorgeschlagenen Wert direkt zu positionieren. Da der Vorschlag jedoch nicht 
abgelehnt wird, kann dies als indirekte Zustimmung gewertet werden. 

• Ein Akteur äußert sich indifferent. 

• Ein Akteur verweist darauf, dass die Herleitung nicht nachvollziehbar ist, lehnt den Vor-
schlag jedoch nicht explizit ab. Dies wird als indirekte Ablehnung gewertet. 

• Zwei Akteure lehnen die vorgeschlagene Signifikanzschwellen ausdrücklich ab – davon ein 
Akteur aufgrund der Tatsache, dass die vorgeschlagene Schwelle nicht streng genug sei. 

Drei Akteure geben zu bedenken, dass die empfohlene Signifikanzschwelle von < 1 zu hohen 
Abschaltverlusten insbesondere in den südlichen Bundesländern führen würde und damit ein 
Widerspruch zu den inzwischen im Bundesnaturschutzgesetz festgeschriebenen Zumutbar-
keitsschwellen bestehen könne. Ein weiterer Akteur thematisiert dies ebenfalls, empfiehlt 
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jedoch, dass bei einer Lösung des aufgezeigten Widerspruchs die Zumutbarkeitsschwelle und 
nicht die vorgeschlagene Signifikanzschwelle angepasst wird. 

Im Hinblick auf die gesetzlich fixierte Zumutbarkeitsschwelle bei der Gewährung der Aus-
nahme verweist einer der Akteure darauf, dass die Abschaltung zu Gunsten von Fledermäusen 
zwar in die Berechnung der Erheblichkeitsschwelle mit einbezogen werden muss, der neue 
§ 45b Abs. 9 BNatSchG sich aber nur auf Brutvögel und nicht auf Fledermäuse bezieht. Deshalb 
dürfe bei der Anordnung von Maßnahmen zum fledermausangepassten Betrieb von WEA im 
Rahmen der Ausnahme die Abschaltzeiten nicht bei der auf 4 bzw. 6 Prozent des Jahresertra-
ges gedeckelten Zumutbarkeit angerechnet werden. Davon unabhängig sei die Frage, was pas-
siere, wenn die jährlichen Ertragseinbußen den pauschalen Rechnungswert von 2,5% über-
steigen. Hierzu habe sich der Gesetzgeber bisher nicht geäußert. Der Akteur geht deshalb da-
von aus, dass die Ertragseinbußen durch Abschaltungen, die zur Erreichung des gesetzlichen 
Schutzes von Fledermäusen nötig sind, nicht begrenzt sein dürfen. 

Ein weiterer Akteur verweist darauf, dass auf Basis der hergeleiteten Signifikanzschwelle von 
< 1 zukünftig jeder Wert > 1 zu Konflikten mit dem Artenschutzrecht und damit zur Anfech-
tungsmöglichkeit von Genehmigungen führen würde. 

Fünf von 16 Akteuren thematisieren, dass die Signifikanzschwellenbetrachtung sich immer nur 
auf einzelne Windenergieanlagen bezieht und die kumulativen Wirkungen vieler im räumli-
chen Zusammenhang stehender Anlagen nicht angemessen berücksichtigt wird bzw. bei Mul-
tiplikation des Signifikanzwerts bei mehreren Windenergieanlagen in der Summe Schlagop-
ferzahlen toleriert würden, die ggf. im populationsrelevanten Bereich lägen. 

12 von 16 Akteuren loben, dass differenzierte pauschale Betriebszeitenkorrekturen nach Re-
gionen, Rotorblattlängen sowie Nachtzehnteln und Monaten auch Teil der Fachempfehlung 
zur Signifikanzschwelle sind. Diese Differenzierung sei – so die einhellige Meinung – eine deut-
liche Verbesserung gegenüber den bisherigen bundesweit einheitlichen Abschaltvorgaben 
(meist pauschal 6 m/s und 10°C Lufttemperatur), verbessere die Einhaltung der in Genehmi-
gungen festgelegten Schwellenwerte und stärke damit den Artenschutz und gleichzeitig auch 
den standortangepassten Betrieb. Um die differenzierten pauschalen Abschaltungen im Hin-
blick auf den konkreten Standort einer Windenergieanlage weiter anzupassen, wird ein ver-
pflichtendes zwei- bis dreijähriges Gondelmonitoring mit einer anschließenden Berechnung 
einer individuellen (anlagenbezogenen) Abschaltung mit der Software ProBat von fünf Akteu-
ren explizit für sinnvoll erachtet. Ein Akteur plädiert für eine Freiwilligkeit. 

Ein Akteur verweist in Übereinstimmung mit dem Konsultationspapier darauf, dass die darge-
stellten differenzierten pauschalen Abschaltungen deutlich machen, dass selbst bei der ge-
genwärtig meistens beauflagten Signifikanzschwelle von < 2 die bisherigen pauschalen Be-
triebszeitenkorrekturen bei 6m/s nicht ausreichend seien, um die angestrebte Begrenzung der 
Kollisionsopfer einzuhalten und deswegen dringend Anpassungen der pauschalen Be-
triebseinschränkungen erfolgen müssen.  

Fünf Akteure setzen sich detailliert mit dem Berechnungs-Algorithmus von ProBat auseinan-
der. Ein Akteur weist auf vermeintliche Fehlberechnungen hin, die anderen vier Akteure geben 
detaillierte Hinweise bzw. stellen Fragen zur Weiterentwicklung. Es war und ist jedoch nicht 
Bestandteil des Vorhabens, eine Überarbeitung und Anpassung der Software ProBat 
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vorzunehmen. Die genannten Hinweise werden in die von der Naturstiftung David geplante 
neue Version von ProBat einfließen. 

Die in Kapitel 6 genannten Empfehlungen (Schaffung einer deutlich belastbareren Daten-
grundlage) wird einhellig begrüßt. Folgende weiterführende Empfehlungen bzw. Handlungs-
bedarfe werden von einzelnen Akteuren zusätzlich benannt: 

• Veröffentlichung der Fachempfehlung und zügige Umsetzung der Ergebnisse des Vorha-
bens in politische und verwaltungsrechtliche Vorgaben - vorzugsweise bundesweit einheit-
lich. 

• Lösung bestehender Widersprüche zwischen unionsrechtlichen Vorgaben, den Regelun-
gen von § 45b BNtaSchG (Zumutbarkeitsschwelle) und den fachlichen Grundlagen der Sig-
nifikanzbewertung. 

• Nutzung des Repowering für eine Verbesserung des Fledermausschutzes. Hierbei sollten 
auch explizite Vorgaben zur gesetzlich vorgeschriebenen Deltabetrachtung erfolgen. 

• Weiterentwicklung von ProBat, Optimierung des Gondelmonitorings an Windenergieanla-
gen sowie weitere Regionalisierung des ProBat-Berechnungsansatzes; Fortführung der 
Schlagopferforschung an modernen Windenergieanlagen. 

• Entwicklung eines Ansatzes, um kumulative Effekte von Windparks auf lokale Populatio-
nen angemessen zu berücksichtigen. 

• Fachlich eindeutige Definition des Trudelbetriebes. 

• Umsetzung eines Ansatzes zur Minimierung von Schlagopfern an älteren Windenergiean-
lagen, die ohne einen fledermausangepassten Betrieb laufen. 

• Bundesweit einheitliche Regelungen zur Zugänglichkeit der im Rahmen von Voruntersu-
chungen und Gondelmonitoring erfassten Fledermausfachdaten. 

• Juristische Prüfung, ob landesweite Habitatmodelle ausgewählter Fledermausarten für die 
rechtssichere Abgrenzung von Windenergie-Vorranggebieten genutzt werden können. 

7.3 Fazit zum Konsultationsprozess 

Insgesamt haben sich zwei Drittel der angeschriebenen Organisationen und Bundesländer an 
dem Konsultationsprozess beteiligt. 

Es besteht ein grundsätzlicher Konsens, dass eine bundesweit einheitliche Signifikanzschwelle 
für Fledermäuse zu mehr Rechtssicherheit bei Genehmigungsverfahren führen und damit die 
Ziele des Ausbaus der Windenergienutzung und des Schutzes der Biodiversität gleichermaßen 
berücksichtigen kann. Die Herleitung der hier empfohlenen Signifikanzschwelle wird mehr-
heitlich als fachlich und rechtlich plausibel sowie nachvollziehbar gewertet. 

Der vorgeschlagenen Signifikanzschwelle von < 1 wird ebenfalls mehrheitlich (direkt oder in-
direkt) zugestimmt. Es gibt lediglich zwei direkte und eine indirekte Ablehnung. Eine der bei-
den Ablehnungen wird damit begründet, dass der vorgeschlagene Wert zu wenig ambitioniert 
sei, entsprechend gegenteilig argumentiert die andere Ablehnung, dass der Wert einem Null-
risiko gleichkäme und deswegen juristisch nicht statthaft sei. 
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Einhellig begrüßt werden in den Stellungnahmen die nach Region, Rotorblattlänge sowie 
Nachtzehnteln und Monaten differenzierten pauschalen Betriebszeitenkorrekturen. Damit 
kann der Ausgleich zwischen einem möglichst hohen Stromertrag bei gleichzeitig hohem Ar-
tenschutzniveau besser als mit den bisherigen pauschalen und weitgehend undifferenzierten 
Abschaltzeiten erfolgen. Eine noch weitere Optimierung ist mit einem zwei- bis dreijährigen 
Gondelmonitoring und der daraus mit ProBat berechneten individuellen pauschalen Abschal-
tung möglich. 

Einvernehmen besteht darin, dass die Schaffung einer deutlich umfassenderen Datengrund-
lage zur Populationsentwicklung von Fledermäusen in Deutschland und in Europa zwingend 
erforderlich ist. 
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Stichwort Erklärung 

RENEBAT 

RENEBAT ist ein Forschungsvorhaben, das sich in drei Phasen (RENEBAT 
I, II und III) gliedert. RENEBAT I: Validierung der bestehenden Untersu-
chungsmethodiken zum Auftreten von Fledermäusen an Windenergie-
anlagen. RENEBAT II: Weiterentwicklung der in RENEBAT I entwickelten 
Methoden, insbesondere der Test der fledermausfreundlichen Betrieb-
salgorithmen. RENEBAT III: Reduzierung des Erfassungsaufwands, der 
nötig ist, um das Schlagrisiko von Fledermäusen zu ermitteln. 

ProBat 

ProBat ist eine von der Universität Erlangen entwickelte Software zur 
Berechnung individueller Abschaltalgorithmen für einen fledermausan-
gepassten Betrieb von Windenergieanlagen mit dem Ziel, die Zahl der 
Schlagopfer auf einen behördlich festgelegten Wert zu reduzieren. 

EUROBATS 
Abkommen zum Schutz von 52 europäischen Fledermausarten, zur Be-
obachtung der Entwicklung von Fledermauspopulationen und zur Er-
mittlung wichtiger Bereiche für die Erhaltung von Fledermäusen. 

r-Strategen 

Arten, deren Populationen sich nach Bestandseinbrüchen schnell erho-
len oder neue Gelegenheiten zur Ressourcenausbeutung nutzen. Sie er-
zeugen eine große Zahl von Nachkommen früh im Lebenszyklus statt ei-
ner starken Investition in Wachstum oder Lebenserwartung. 

K-Strategen 

Arten, die nur wenige Nachkommen erzeugen und sich besser um diese 
kümmern. Durch eine intensive Brutpflege haben diese eine höhere Le-
benserwartung. Die Größe der Populationen sind stark von Umweltbe-
dingungen abhängig. 

Nyctaloide Fledermausgattung der Abendsegler aus der Familie der Glattnasen. 
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A Anhang 

A.1 Schlagopfernachweise in Deutschland 

Tab. 5: Fledermausverluste an WEA in Deutschland nach Dürr (2022): Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg. Stand: Juni 2022, fett: besonders schlaggefährdete Arten nach Rydell et al. (2010). 

Art 
Bundesländer, Deutschland 

Σ 
BB BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SN SL ST TH 

Abendsegler Nyctalus noctula 673 8 4 3   42 138 9 3 5 165  178 32 1260 

Alpenfledermaus Hypsugo savii              1  1 

Bartfledermaus Myotis mystacinus  2           1   3 

Bartfledermaus spec. M. brandtii/mystacinus   1           1  2 

Brandtfledermaus M. brandtii 1             1  2 

Braunes Langohr Plecotus auritus 3      1 1      1 1 7 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 22 2 2    1 18 2  1 11  9 3 71 

Fransenfledermaus Myotis nattereri        1      1  2 

Graues Langohr Plecotus austriacus 5           1  2  8 

Großes Mausohr Myotis myotis            1  1  2 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 29 18 3  1  1 22 6 16  13  68 19 196 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus        1        1 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 79 6     7 4    6  47 4 153 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii   2    1     3    6 

Pipistrellus spec. Pipistrellus spec. 27 5 1    21 16 5 1 1 7  22  106 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 393 21 23  2 2 40 174 5 15 12 112  269 59 1127 

Teichfledermaus Myotis dasycneme        2   1     3 
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Art 
Bundesländer, Deutschland 

Σ 
BB BW BY HB HE HH MV NI NW RP SH SN SL ST TH 

Wasserfledermaus M. daubentonii 2      1    1 2  2  8 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 57 6 6  1  1 13  3  27  27 11 152 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 180 173 9 1 8  26 102 47 40 9 68  87 30 780 

Fledermaus spec. Chiroptera spec. 15 7 6    2 11 1 2  5  20 11 80 

Summe  1486 248 57 4 12 2 144 503 75 80 30 421 1 737 170 3970 

Legende: BB = Brandenburg, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HB = Hansestadt Bremen, HE=Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nord-
rhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SH = Schleswig-Holstein, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, TH = Thüringen.  
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A.2 Rote Liste Status und Bestandstrends schlaggefährdeter Fledermausarten 

Tab. 6: Rote Liste Status und (gegebenenfalls) lang- und kurzfristige Bestandstrends der nach Rydell et al. (2010) besonders schlaggefährdeten Fledermausar-
ten Deutschlands und der einzelnen Bundesländer (* im Druck.). 

Fledermausart  D BE BB BW BY HB + NI HE* HH MV NW RP SH SN SL ST TH 

2020 2003 2003 2001 2017 1993 2023 2016 1991 2011 1990 2014 2015 2020 2020 2021 

Abendsegler Nyctalus  
noctula 

RL V 3 3 i * 2 1 3 3 R/ V 3 3 V 3 2 1 
TK ↓ kA kA kA = kA (↓) (↓) kA ?/ = kA (↓) = ↓↓ kA (↓) 
TL < kA kA kA < kA <<< (<) kA ?/ < kA = < << kA <<< 

Alpen- 
fledermaus 

Hypsugo  
savii 

RL R kA kA kA R kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA 

TK ↑ kA kA kA ? kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA 

TL ? kA kA kA ? kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA 

Breitflügel- 
fledermaus 

Eptesicus  
serotinus 

RL 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 G 3 2 
TK ↓↓ kA kA kA = kA = (↓) kA (↓) kA (↓) ↓↓ (↓) kA = 
TL < kA kA kA << kA <<< (<) kA (<) kA << << < kA <<< 

Klein- 
abendsegler 

Nyctalus  
leisleri 

RL D R 2 2 2 1 2 D 1 V 2 2 3 2 2 2 
TK ? kA kA kA = kA = ? kA = kA = (↓) (↓) kA = 
TL ? kA kA kA << kA <<< ? kA > kA ? = << kA <<< 

Mücken- 
fledermaus 

Pipistrellus 
pygmaeus 

RL * kA kA G V kA D G kA D kA V 3 R 3 D 
TK ↑ kA kA kA = kA ? = kA ? kA = ? ? kA ? 
TL ? kA kA kA < kA ? ? kA ? kA - < ? kA ? 

Nord- 
fledermaus  

Eptesicus  
nilssonii 

RL 3 N 1 2 3 2 2 kA 0 1 II kA 2 2 1 2 
TK = kA kA kA = kA = kA kA = kA kA ↓↓ (↓) kA = 
TL ? kA kA kA << kA <<< kA kA ? kA kA < (<) kA <<< 

Rauhaut- 
fledermaus 

Pipistrellus  
nathusii 

RL * 3 3 i * 2 2 V! 4 R/ * 2 3 3 * 2 2 
TK = kA kA kA = kA = = kA ?/ ↑ kA = = = kA = 
TL ? kA kA kA ? kA <<< (<) kA ?/ ? kA <? = ? kA <<< 
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Fledermausart  D BE BB BW BY HB + NI HE* HH MV NW RP SH SN SL ST TH 

2020 2003 2003 2001 2017 1993 2023 2016 1991 2011 1990 2014 2015 2020 2020 2021 

Weißrand- 
fledermaus 

Pipistrellus  
kuhlii 

RL * kA kA D * kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA 

TK ↑ kA kA kA ↑ kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA 

TL = kA kA kA > kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA kA 

Zweifarb- 
fledermaus 

Vespertilio  
murinus 

RL D 2 1 i 2 1 2 G 1 R/ D 1 1 3 R G G 
TK = kA kA kA ? kA = = kA ?/ ↑ kA (↓) = ? kA (↓) 
TL ? kA kA kA << kA <<< ? kA ?/ ? kA ? = ? kA ? 

Zwerg- 
fledermaus 

Pipistrellus 
pipistrellus 

RL * 3 4 3 * 3 3 * 4 * 3 * V * 3 3 
TK = kA kA kA (↓) kA (↓) = kA = kA = (↓) = kA = 
TL << kA kA kA < kA <<< (<) kA (<) kA - << = kA <<< 

Legende: kA = Art nicht aufgeführt/ fehlende Trendangaben, RL = Rote Liste Gefährdungskategorie, TK = kurzfristiger Bestandstrend, TL = langfristiger Bestandstrend, D = 
Deutschland, BB = Brandenburg, BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, HB = Hansestadt Bremen, HE=Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = 
Nordrhein-Westfalen (reproduzierend/ ziehend), RP = Rheinland-Pfalz, SH = Schleswig-Holstein, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, TH = Thüringen, 0 = ausgestorben oder 
verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potentiell gefährdet, i = gefährdete wandernde Art, II = Durchzügler, G = Gefährdung unbe-
kannten Ausmaßes, R = extrem selten, V = Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, * = ungefährdet, N = nicht einstufbar, für die Gefährdungseinschätzung nicht geeignet, ↓↓ = 
starke Abnahme, (↓) = Abnahme mäßig oder im Ausmaß unbekannt, = = gleichbleibend, ↑ = deutliche Zunahme, ? = Daten ungenügend, - = nicht bewertet, <<< = sehr starker 
Rückgang, << = starker Rückgang, < = mäßiger Rückgang, (<) = Rückgang, Ausmaß unbekannt, > = deutliche Zunahme 
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A.3 Naturräume Deutschlands nach ProBat 

 

Abb. 13: Einteilung der Fläche Deutschlands in 8 Naturräume für die Berechnungen der Cut-In Wind-
geschwindigkeiten (m/s) nach ProBat.  
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A.4 Cut-In Windgeschwindigkeiten der Küstenregion für eine Signifikanzschwelle 
< 1 

   

  

Abb. 14: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Küstenregion bei WEA mit Rotordurchmessern von 60–120 m.  
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Abb. 15: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Küstenregion bei WEA mit Rotordurchmessern von 140–200 m.  
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A.5 Cut-In Windgeschwindigkeiten des Nordostdeutschen Tieflands für eine Signifi-
kanzschwelle < 1 

  

  

Abb. 16: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Region des Norddeutschen Tieflandes bei WEA mit Rotordurchmessern von 60–
120 m.  



Anhang 

104 

  

  

Abb. 17: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Region des Norddeutschen Tieflandes bei WEA mit Rotordurchmessern von 140–
200 m.  



 Anhang  

105 

A.6 Cut-In Windgeschwindigkeiten des Nordwestdeutschen Tieflands für eine Sig-
nifikanzschwelle < 1 

  

  

Abb. 18: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Region des Nordwestdeutschen Tieflandes bei WEA mit Rotordurchmessern von 
60–120 m.   
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Abb. 19: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Region des Nordwestdeutschen Tieflandes bei WEA mit Rotordurchmessern von 
140–200 m.  
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A.7 Cut-In Windgeschwindigkeiten der Östlichen Mittelgebirge für eine Signifikanz-
schwelle < 1 

  

  

Abb. 20: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Region der Östlichen Mittelgebirge bei WEA mit Rotordurchmessern von 60–
120 m.  
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Abb. 21: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Region der Östlichen Mittelgebirge bei WEA mit Rotordurchmessern von 140–
200 m.  
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A.8 Cut-In Windgeschwindigkeiten der Südwestdeutschen Mittelgebirge für eine 
Signifikanzschwelle < 1 

  

  

Abb. 22: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Region der Südwestdeutschen Mittelgebirge bei WEA mit Rotordurchmessern 
von 60–120 m.  



Anhang 

110 

  

  

Abb. 23: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Region der Südwestdeutschen Mittelgebirge bei WEA mit Rotordurchmessern 
von 140–200 m.  
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A.9 Cut-In Windgeschwindigkeiten der Westlichen Mittelgebirge für eine Signifi-
kanzschwelle < 1 

  

  

Abb. 24: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Region der Westlichen Mittelgebirge bei WEA mit Rotordurchmessern von 60–
120 m.  
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Abb. 25: Cut-In Windgeschwindigkeiten (m/s) für eine erlaubte Schlagopferzahl < 1 Individuum pro 
Jahr für die Region der Westlichen Mittelgebirge bei WEA mit Rotordurchmessern von 140–
200 m.
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